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tungen. Schlussendlich lag die Agentur A mit einem Abstand von 
0,32 (von insgesamt 100) Punkten vorne. In der Bewertungskom­
mission war kein unabhängiger Marketingexperte stimmberech­
tigtes Mitglied. Die Vorgangsweise der Bewertung schloss für den 
RH nicht aus, dass das Verfahren dahingehend beeinflusst wurde, 
ein bestimmtes Unternehmen (Agentur A) zu beauftragen, und 
nicht, in einem fairen Wettbewerb den Bestbieter zu ermitteln. Das 
BMVIT beauftragte damit eine vergleichbare Leistung (Ähnlichkeit 
der Angebote) zu einem um rd. 32 O!o höheren Preis. (TZ 25) 

Die BBG gab den unterlegenen Bietern die Zuschlagsentscheidung 
ohne Nennung der Bewertungspunkte des Zuschlagsempfangers und 
des jeweils eigenen Angebots beka"nnt. Damit wurde diesen Bietern 
eine Grundlage für ihre Entscheidung, gegen die Vergabeentschei­
dung Rechtsmittel zu ergreifen, vorenthalten. Erst auf Anfrage der 
Agentur B am Tag vor Ende der Stillhaltefrist übermittelte die BBG 
nähere Informationen inkl. Punktestand. Nach Ende der Stillhalte­
frist erteilte die BBG den Zuschlag an die Agentur A. (TZ 25) 

Die Agentur B ftihrte gegen die Agentur A einen Zivilprozess wegen 
Verletzung des Urheberrechts, der zur Zeit der Gebarungsüberprü­
fung noch nicht abgeschlossen war. Im Rahmen des Verfahrens for­
derte ein Sachverständiger beide Agenturen auf, Unterlagen zur 
Genese der Kampagne vorzulegen. Die Agentur B kam der Auffor­
derung umfassend nach, die Agentur A legte ein dreiseitiges hand­
schriftliches Konzept vor. Vorbehaltlich einer rechtskräftigen Ent­
scheidung im Prozess zur Verletzung des Urheberrechts erachtete es 
der RH für nkllt ausgeschlossen, da Informationen zum Erstan­
gebot der Agentur B außerhalb des eigentlichen Vergabeprozesses 
an die Agentur A geflossen waren. (TZ 25) 

Die Agentur B schloss sich weiters als Privatklägerin dem Ermitt­
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen die damalige die Bun­
desministerin ftir Verkehr, Innovation und Technologie, eine Mit­
arbeiterin des Kabinetts der Bundesministerin und gegen zwei 
Mitarbeiter der Agentur A in Bezug auf das Vergabeverfahren an. 
Das Verfahren wurde hinsichtlich des Vorwurfs der Untreue einge­
stellt, hinsichtlich des Vergehens der Verletzung des Amt geheim­
ni ses bis zur Beendigung des Urheberrechts-Verfahrens abgebro­
chen. (TZ 25) 
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Um beim Vergabeverfahren zur Kampagne "Alkohol am Steuer" 
einen InformationsOus zu Inhalten de Erstangebols der Agen­
tur B durch Mitarbeiter des BMVIT an die Agentur A ausschließen 
zu können, ersuchte der RH das BMVIT im Jänner 2014 um Über­
mittlung aller im Zeirraum der Ausschreibung zwischen dem BMVTf 
und Agentur A gesendeten E-Mails bzw. deren Inhalte. Das BMVrr 
verweigerte die Übermittlung der angefragten E-Mails. Eine Über­
mittlung aller, im angegebenen Zeitraum angefallenen E-Mails sei 
lechnisch nicht möglich und würde auch aufgrund der Bestim­
mungen des Datcnschutzgesetzes nicht erfolgen. 

Im Februar 2014 ersuchte der RH das BMVrr daher um einen 
Gesamtauszug aus dem Quellsystem über alle im überprüften Zeit­
raum von der Domain @bmvil.gv.at aus intern und extern gesende­
ten und empfangenen E-Mails mit Sender, Empfanger, Sende- bzw. 
Empfangszeitpunkt, Betreff und Größe. Dieser umfassende Erhe­
bungsans3tz des RH sollte fiir ihn das Risiko allfälliger, selektiver 
Löschung einzelner E-Mails durch die überprüfte Stelle au schlie­
ßen. Aus dieser GesamtauOistung sollten die fiir die Gebarungs­
überprüfung relevanten E-Mails durch den RH ausgewählt und fiir 
einzelne E-Mails die Inhalte und Attachment vom BMVIT angefor­
dert werden. Im März 2014 verweigerte da BMVIT auch die Über­
mittlung dieser Informationen. (TZ 26) 

Der RH stellte daraufhin im Mai 2014 beim VftiH einen Antrag auf 
EnlScheidung einer Meinungsverschiedenheit gemäß Art. 126a B-VG. 
Der VftiH wies im Oktober 2014 den Antrag des RH auf Einsicht 
in einen Auszug aus dem Quellsystem ab. Es war daher nicht aus­
zuschließen, dass ein InformationsOuss zu Inhalten des Erstange­
bols der Agentur B vom BMVlT zur Agentur A stallgefunden hatte. 
(TZ 26) 

I m  Anschluss an die Vergabeentscheidung wurde das Preisblan des 
Angebots in Abstimmung zwischen der Agentur A und dem Kabi­
nell der damaligen Bundesministerin fiir Verkehr, Innovation und 
Technologie abgeändert. Unter Beibehaltung der Gesamtkosten wur­
den die Kosten fiir Plakat und neue Werbeformen auf Null reduziert 
und deren Umsetzung damit gestrichen, die Länge des zu realisie­
renden TV-Spots erhöht und dessen Kosten um rd. 24 O!o angeho­
ben. Damit lag nach Ansicht des RH eine wesentliche Leistung ände­
rung vor, deren Bewertung im Vergabeverfahren zu einem anderen 
Ergebnis hälle fiihren können. (TZ 27) 
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Wären ausschließlich die realisierten Leistungen (ohne Plakat und 
neue Werbe formen) hinsichtlich Preis und Qualität bei der Auswahl 
des Bestbieters beurteilt worden, wäre die Agentur B als Erstge­
reihte aus der Bewertung der Angebote bervorgegangen. (TZ 27) 

Der Slogan der Kampagne war eines der wesentlichen QuaJitäts­
Bewertungskriterien. Die Agentur A erhielt für ihren Slogan .Alko­
hol am Steuer. Das Letzte." doppelt so viele Punkte wie die Agen­
tur B für ihren Slogan .Alkofahrten sind das Letzte.". Da nach der 
Vergabeentscheidung der Slogan völlig verändert wurde (.Alkohol 
am Steuer: Können Sie damit leben?"), lag eine Leistung änderung 
vor. Es bestand die Möglichkeit, dass die Bewertung des tatsächlich 
realisierten Slogans zu einem anderen Ergebnis der Bewertungs­
kommission geführt hätte. (TZ 27) 

Zusätzlich zu den VOn der Ausschreibung umfas ten Leistungen 
beauftragte das BMVIT zeitnah zum Star! der Kampagne drei Adver­
torials mit Fotos der damaligen Frau Bundesministerin (allein, 
gemeinsam mit einem ehemaligen Sportler und gemein am mit 
einem Sportverein). Die Gesamtkosten für die freihändig an die 
Agentur A vergebenen Kreativleistungen für die Advertorials lagen 
bei rd. 150.000 EUR ink.!. USt und überstiegen damit den Schwel­
lenwert fm eine Direktvergabe (100.000 EUR exkJ. USt). Die im Ver­
gleich zum Inserat wesentlich höheren Kosten der einzelnen Adver­
torials stellten nach Ansicht des RH die Angeme enheit des Preises 
in Frage. Die Advertorials erhöhten die Gesamlkosten für die Kre­
ativleistungen um rd. 55 %. Die Schaltungskosten der Advertorials 
machten mit insgesamt rd. 1,35 Mio. EUR über 60 % des gesamten 
Schaltvolumens (rd. 2,21 Mio. EUR) in den Printmedien aus. (TZ 28) 

Bei der Umsetzung der Kampagne wurde mit rd. 66 % des Schaltvo­
lumens der überwiegende Anteil in Printmedien und nur rd. 29 % 
in den Medien Fernsehen, Hörfunk und Kino beauftragt. Ursprüng­
lich war bei der Umsetzung der Kampagne eine stärkere Nutzung 
des bewegten Bildes (Fernsehen und Kinospots) geplant. Einzelne 
Printmedien erhielten durch deren Reichweite nicht gerechtfertigte 
hohe Beauftragungen. (TZ 29) 

Bei dieser Kampagne nahm die Agentur die Auswahl und Beauf­
tragungen der Schaltungen in den Medien vor. Es wurde ein aus­
gewogenerer Medienmix gewählt als bei der Kampagne .Alkohol 
im Straßenverkehr" und es war eine stärkere Relation zwischen der 
relativen Reichweite der beauftragten Printmedien und der Höhe 
des jeweiligen Schaltvolumens gegeben. (TZ JO) 
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Die Mitarbeiter der Abteilung ST2 de BMVIT begutachteten die 
Zwischen- bzw. Schlussberichte der Projekte inhaltlich und stellten 
gegebenenfalls entsprechende Nachforderungen. Für das Termin­
und Finanz-Controlling der Förderungen und Aufträge fehlten ein­
heitliche Vorgaben. Die Mitarbeiter der Abteilung sn setzten meh­
rere, voneinander unabhängige In trumente ein. Ein einheitliches, 
elektronisches Projektrnanagement, das einen raschen und vollstän­
digen Überblick über die Termine lind Verpflichtungen des BMVlT 
sowie der Förder- und Auftragnehmer ermöglichte und automati­
sierte Abfragen erlaubte, existierte nicht. (TZ 31) 

Die Fördernehmer hatten vor der Auszahlung sowohl Sachberichte 
als auch Originalbelege vorzulegen. In der Praxis akzeptierten Mit­
arbeiter der Abteilung sn wiederholt Belege, die nicht den Vor­
gaben entsprachen. Der Verkehr sicherheitsfonds fOrderte Bewir­
tungen mit alkoholischen Getränken, inhaltlich und zeitlich nicht 
im direkten Zusammenhang mit dem geforderten Projekt stehende 
Leistungen und Lei tungen, d.ie vertraglich anders vereinbart waren. 
Belege wurden nicht in Höhe der Förderung, sondern komplett ent­
wertet. Damit lagen Mängel bei der Feststellung der sachlichen und 
rechnerischen Richtigkeit der Unterlagen vor. Der tatsächliche Zah­
lungsfluss war nicht nachzuweisen. Der Hinweis auf die Förderung 
durch den Verkehrssicherheitsfonds fehlte bei mehreren Veröffent­
lichungen. (TZ 32) 

Die "Richtlinien für Förderungen und Aufträge zur Steigerung der 
Verkehrssicherheit aus Mitteln des Verkehrssicherheitsfonds" waren 
die wesentliche Basis fiir die Gewährung von Förderungen und 
die Erteilung von Aufüägen. Sie wurden nach einer umfassenden 
Überarbeitung der Richtlinien (Erstfassung: 1999) im Jahr 2011 
neu veröffentlicht und im Jahr 2012 geringfügig abgeändert. Das 
BMVlT zählte Infrastrukturmaßnahmen zu den nicht fOrderbaren 
Kosten. Eine ent prechende Regelung fehlte in den Richtlinien. 
Weiters fehlten Festlegungen bezüglich Ausgaben, die nicht mit 
Verkehrssicherheit vereinbar waren. Es gab keine Regelung, wel­
che Beiratsmitglieder stimmberechtigt waren. Die Geschäft füh­
rung des Verkehrssicherheitsfond konnte gefOrderte Projekte bis 
zu 15.000 EUR genehmigen. Eine analoge Regelung zu Aufträgen 
fehlte. Damit waren die Richtlinien des Verkehrssicherheit fonds 
teilweise unvollständig, fehlerhaft bzw. nicht mehr aktuell. (TZ 33) 
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Das aktuelle Verkehrssicherheitsprogramm 2011  bis 2020 nannte 
als Hauptziele die Reduktion der im Straßenverkehr Getöteten um 
50 %, der durch Verkehrsunfalle Schwerverletzten um 40 % und der 
Unfalle mit Personenschäden um 20 % bis zum Jahr 2020. Die kla­
ren. quantifIzierten Ziele des Verkehr sicherheitsprogramms waren 
positiv zu werten. (TZ 34) 

Die Calls des Verkehrssicherheitsfonds waren hinsichtlich der Ziel­
setzungen eher allgemein und thematisch offen gehalten. Der zweite 
und dritte Call nahmen in den Fragestellungen und Zielsetzungen 
keinen konkreten Bezug zu Themenfeldern oder Maßnahmen des 
bereits veröffentlichten Verkehrssicherheitsprogramms 2011 bis 
2020. Den Konnex zum Verkehrssicherheitsprogramm mussten die 
Anrragsteller im Förderan uchen herstellen. Diese Verweise fehl­
ten teilweise bzw. waren in ihrer Detailliertheit sehr unterschied­
lich. (TZ 34) 

Bei der Kampagne " Verkehrssicherheit" im Jahr 2008 fehlten Ziel­
vorgaben. Bei den folgenden Kampagnen zur Bewusstseinsbildung 
nahm im Lauf des überprüften Zeitraums die Klarheit der inhalt­
lichen Vorgaben zu und es wurden zunehmend quantif,zierte Wir­
kungsziele entwickelt. Es gab keine bzw. eine sehr breite Definition 
der Zielgruppe. (TZ 34) 

Das Verkehrssicherheitsprogramm 2002 bi 2010 verfehlte seine 
Zielsetzungen: die Anzahl der Getöteten sank staU um 50 % um 
45,1 %, die Anzahl der Unfalle mit Personenschaden um 14,3 % 
statt um 20 %. Das im Verkehrssicherheitsprogramm 2011 bis 2020 
gesetzte Zwischenzicl 2015 ftir die Reduktion der Verkehrstoten um 
25 % auf unter 466 Getötete wurde im Jahr 2013 mit 453 Verkehrs­
toten erreicht. (TZ 35) 

Die Richtlinien des Verkehrssicherheitsfonds sahen seit dem 
Jahr 2011 eine EvaJuierung der Gesamtheit der aus dem Verkehrs­
sicherheitsfonds geforderten Maßnahmen vor. Dazu ist pätestens 
zwei Jahre nach I nkrafttTeten der Richtlinien ein Zwischenbericht 
und ftinf Jahre danach ein Endbericht zu legen. Diese Bestrebungen 
waren grundSätzlich positiv. Eine Fesllegung, welche Maßnahmen 
- Förderungen und/oder Aufträge, Untergrenzen bzgl. des Geba­
rungsvolumens - in welcher Tiefe auf welche Ziclerreichung hin 
evaluiert werden sollen, bzw. eine Bezugnahme auf das Verkehrssi­
cherheitsprogramm fehlte. Zudem war die Festlegung der Evaluie­
rungszeitpunkte sachlich nicht nachvollziehbar, weil sie in keinem 
Zusammenhang mit den Umsetzungsschrilten des Verkehr sicher-
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heitsprogramms oder mit  den Calls Flir geförderte Projekte stan­
den. Zudem verschob sich bei der vorliegenden Regelung der Ter­
min Flir den Zwischen- und den Endbericht mit jedem Neuerlass 
der Richtlinien. (TZ 35) 

Bei den geförderten Projekten verfolgte die Geschäftsfiihrung des 
Verkehrssicherheits fonds das Prinzip der Selbstevaluierung. Die 
Ansätze der Projektwerber zur SelbstevaJuierung waren in ihrer 
Qualität sehr unterschiedlich und die Angaben teilweise wenig aus­
sagekräftig. (TZ 3 5) 

Die Evaluierung der Kampagnen zur Bewusstseinsbildung verbes­
serten sich im überprüften Zeitraum in Bezug auf den Beauftra­
gungszeitpunkt und die Methodenwahl. Für die bewusstseinsbilden­
den Kampagnen forderte das aktuelle Verkehrssicherheitsprogramm 
2011 bis 2020, dass Kampagnen grundsätzlich, ohne Einschränkung 
auf einen bestimmten Gebarungsumfang, nach der CAST -Metho­
dologie zu evaluieren seien. (TZ 3 5) 

Es gab geschlechtsspeziflsche Unterschiede im Unfallgeschehen: rd. 
56 % der Verletzten aus Verkehrsunfalien und 75 % aller Todesopfer 
entfIelen auf männliche Verkehrsteilnehmer. Getötete PKW-Lenker 
waren zu 80 bis 8 5  % männlich. Im überprüften Zeitraum vergab 
der Verkehrssicherheitsfonds keine Förderungen oder Aufträge, die 
geschlechtsspezifIsche Fragestellungen behandelten. (TZ 36) 

Seinen Richtlinien zu folge trug der VerkehrssicherheitsFonds daFlir 
Sorge, dass die tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen 
bei der Gewährung, DurchFlihrung und Evaluierung der Förderung 
berücksichtigt wird. Es fanden sich allerdings keine Hinweise zur 
Umsetzung dieser Vorgabe. Vergab der Fonds Aufträge mit  einer 
Leistungsfrist von sechs Monaten oder länger, mussten sich die Bie­
ter zur Umsetzung gleichstellungsfördernder Maßnahmen verpflich­
ten. Diese Bedingung wurde eingehalten. (TZ 37) 

Bei den Mitgliedern des Beirats des Verkehrssicherheitsronds waren 
Frauen mit einem Anteil von 18 % unterrepräsentiert. (TZ 38) 

Bund 2015/ 1 1  
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Gesetzliche Grundlagen 

Wunsch kennzeichen 

Strafgelder 
Güterbeförderungsgesetz 

Einnahmen gesamt 

Förderungen 

Aufträge 

Ausgaben gesamt 

Dotierung Rücklagen 

Ausgaben inkl. 
Rücklagendotierung 

Rücklagen per 1. Jänner 

Österreichiseher Verkehrssicherheitsfonds 

Kenndaten Verkehrssicherheitsfonds 

Bundesgesetz vom 23. Juni 1967 über das Kraftfahrwesen 
(Kraftfahrgesetl 1967), BGBl. Nr. 267/1967 i.d.g.F. 
Bundes�esetz über die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern 
mit Kra tfahrzeugen (Güterbeförderungsgesetz 1995), BGBl. Nr. 
593/1995 i.d.g.F. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Durchschnitt 
2008 bis 2013 

in Mio. EUR 

1,2 1,1 1,5 1,4 1,6 1,4 1,4 

1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

2,9 2,7 3,1 2,9 3,2 3,0 3,0 

0,6 0,7 0,6 0,4 1,0 1,8 0,9 

3,3 2,7 1,6 1,8 1,1 2,9 2,2 

3,9 3,4 2,3 2,2 2,1 4,7 3,1 

- 0,9 - 0,6 0,8 0,7 1,1 - 1,71 - 0,1 

3,0 2,8 3,1 2,9 3,2 3,0 3,0 

in '10 

6,9 6,1 5,5 6,3 7,0 8,2 + 17,5 

rd. 2,1 VBÄ (entspricht rd. 140.000 EUR pro Jahr) 

Aundungsdifferenzen möglich 
I 1m Zuge der Rücklagendotierung 2013 wurde eine Entnahme der Rücklagen in der Hohe von 5,4 Mio. EUR im Jahr 2013 sowie 

eine vorläufige Rücklagenzuführung von rd. 3,7 Mio. EUR. welche atlerdings erst nach dem 31. Dezember 2013 erfolgte. benjek· 
sichtigt. 

Quellen: BMVIT: Darstellung RH 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

Bund 2015/ 1 1  

1 Der RH überprüfte im Oktober und November 201 3 beim BMVIT die 

Gebarung des Österreich ischen Verkehrssicherheitsfonds. Ziel der Geba­

rungsüberprüfung war u.a. die Beurteilung 

- der für die Verkehrssicherheitsarbeil aus dem Verkehrssicherheits­

fond eingesetzten Minel. 

- der Organisation des Verkehrssicherheitsfonds. 
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- der Tätigkeitsbereiche des Verkehrssicherheitsfonds und 

- der durch die Tätigkeit des Verkehrssicherheitsfonds entfalteten Wir­

kungen. Die Prüfung umfasste die Jahre 2008 bis 201 3. 

Im Zusammenhang mit der Überprüfung des Vergabeverfahrens betref­

fend die Kampagne _Alkohol im Straßenverkehr" rief der RH infolge 

einer Meinungsverschiedenheit gegenüber dem BMVIT über die Aus­

legung der gesetzlichen Best immungen, die die Zuständigkeit des RH 

regeln, den VfGH gemäß An. 1 26a B-VG an (TZ 26). 

Zu dem im Februar 20 1 5  übermittelten rrüfungsergebis nahm das 

BMVIT im Mai 201 5  Stellung. Der RH übermittelte seine Gegenäuße­

rung im Juli 201 S. 

2 .1  Wesentliche tralegische Grundlage der Straßenverkehrssicherheit 

und der diesbezüglichen Maßnahmen war in Österreich auf Ebene 

des Bundes da aktuelle Verkehrssicherheitsprogramm 201 1  bis 2020, 

das von der Abteilung sn des BMVIT federführend erarbeitet wurde. 

Neben diesem Strategiepapier des Bundes gab es u.a. auch in den Län­

dern teilweise Landes-Verkehrssicherheitsprogramme und auch die 

ASFINAG verfUgte über ein eigenes Verkehrssicherheilsprogramm. 

Das Verkehrssicherheitsprogramm 201 1  bis 2020 des BMvrr deftniene 

255 Maßnahmen mit einem sehr breiten Kreis von rur die Umsetzung 

zuständigen Organisationen. Die das BMVIT betreffenden Maßnahmen 

umfassten z.B. legistische Maßnahmen, Kampagnen zur Bewusstseinsbil­

dung oder wissen chaftliche Untersuchungen. Für die Finanzierung der 

Maßnahmen des BMVIT standen Mittel des Österreichischen Verkehrssi­

cherheitsfonds in der Höhe von rd. 3 Mio. EUR pro Jahr zur Verrugung. 

Der Österreich ische Verkehrssicherheitsfonds wurde im Jahr 1988 beim 

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie eingerichtet.' 

Die Mittel des Verkehrssicherheitsfonds sind zweckgebunden flir Auf­

träge und Förderungen von Maßnahmen zur Verbesserung der Ver­

kehrssicherheit im Straßenverkehr zu verwenden. 

Die Geschäftsruhrung des Verkehrssicherheitsfonds war in der Abtei­

lung ST2 _Technik und Verkehrssicherheit" des BMV1T eingerichtet. 

Die Organisation und Mittelvergabe des Fonds war in den Richtlinien 

des Verkehrssicherheitsfonds2 geregelt. 

I mit der 12. Kraftrahrg�lZ-Nov('lI(' [BGBI. Nr. 37S/1988) 
2 Letztfassung vom 28. September l012 

Bund 2015/ 1 1  
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Allgemeine Grundlagen - Verkehrssicherheit Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds 

Die folgende Tabelle zeigt die Vielzahl an Grundlagen und Akteuren 

im Bereich der Straßenverkehrssicherheit in Österreich. 

Tabelle 1: Grundlagen und Umsetzung von Maßnahmen für die Straßenverkehrs­
sicherheit in Österreich 

Bund: aktueUes Verkehrssicherheits­
programm 2011 bis 2020 

Verkehrssicherheitsprogramme der länder 

Verkehrssicherheitsprogramm der ASFINAG 

255 Maßnahmen des Verkehrs­
sicherheitsprogramms 2011 bis 2020 

für 148 Maßnahmen BMVIT primär 
u m se tzu n 9S vera n twortlic h 
für 26 Maßnahmen länder primär 
u m se tzu n 9s vera n t wort Lieh 

den Verkehrsslcherhelt.fonds betreHend: 

Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung 
(Kampagnen) 

Aufträge und Förderungen des 
Verkehrssicherheitsfonds 

Kelne Förderung von Infrastrukturmaßnahmen 

den Verkehrssicherheit. fonds betreffend: 

Strafen nach dem Güterbeförderungsgesetz 
Zu 100 � an den VSF 

Wunschkennzeichen. gemäß Kraftfahrgesetz 
zu 60 � an die Länder und 
zu 40 � an den VSF 

Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 

Maßnahmen der länder, aus 
Wunschkennzeichen finanziert 

den Verkehrssicherheit. fond. betreffend: 

Evaluation der Kampagnen 

Evaluation der Förderungen 

Evaluation der Summe der Maßnahmen des VSF 

VSF Verkehrssicnerheitsfonds 
QueUe: Darstellung RH 

Bund 201 5/1 1 

Akteure siehe duu 

ST2/BMVIT 
Ver ke h rs sicher hei t 5 bei r a t/ Arbeitsau 5 5ch uss 
Straße 

TZ 10. 14. 
35 

länder 

ASFINAG 

BMVlT 

BMI (u.a. Überwachungsmaßnahmen der 
Exekutive) 
BMBF (schulische Verkehrserziehung) 
Länder. Gemeinden 
ASFlNAG. Autofahrerctubs. Wirtschaftskammer 
ÖstEmeich u.a. 

ST2/BMVIT 
Präsidium 2/BMVIT 

ST2/BMVIT 
Beirat des VSF (Empfehlung zu Förderungen 
der CaUs) 
Jury des VSF (Empfehlungen zu sonstigen 
Förderungen) 

Gebietskörperschaften (Einhebung) 
Präsidium 5/BMVIT (Veranlagung) 

TZ 11 

TZ 8. 23 
bis 30 

TZ 6. 17 
bis 22 

Zulassungsstellen (Einhebung) TZ 3. 5 
Präsidium 5/BMVIT (Veranlagung) 

ST2/BMVIT (Jahresberichte zur Umsetzung des TZ 36 
Ver keh f5S i eherh eitsp rogra m m 5) 

ST2/BMVlT (koordinierende Besprechungen. TZ 11 .  12 
Berichte) 

ST2/BMVIT (beauftragt extern) 

Selbstevaluation, durch Fördernehmer 
Controlling durch ST2/BMVIT 

ST2/BMVIT (beauftragt extern) 

TZ 36 

TZ 36 

TZ 36 
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H 
Allgemeine Grundlagen - Verkehrssicherheit 

Der vorliegende Bericht behandelt die Tätigkeit der Abteilung ST2 des 

BMVlT bei der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 201 1  bis 

2020 und als Sitz der Geschäftsführung des Verkehrssicherheitsfonds, 

ihr Zusammenwirken mit anderen Organisationseinheiten in Hinblick 

auf die Straßenverkehrssicherheit, die Gebarung und Organisation des 

Verkehrssicherheitsfonds und die aus Mitteln des Verkehrssicherheits­

fonds fmanzienen Maßnahmen. 

2.2 Der RH wies auf die Vielzahl und die Vielfalt der Akteure bei der Fest­

legung und der Umsetzung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen im 

Straßenverkehr und auf die Komplexität des Systems hin. Er stellte 

fest, dass der Bund geringe I ngerenzmöglichkeiten bei den Aktivi­

täten der Länder - u.a. bei der Festlegung jener Maßnahmen, die in 

den Ländern aus den Wunsch kennzeichen fmanzien wurden, und bei 

der Kontrolle der Verwendung dieser Mittel - hatte (siehe TZ 1 1 ) .  

Der Verkehrssicherheits fonds stellte das größte Mittelvolumen für Ver­

kehrssicherheitsmaßnahmen des BMVIT zur Verfügung (rd. 3 Mio. EUR 

pro Jahr). Bei der Aufbringung der Mittel, der Organisation des Ver­

kehrssicherheitsfonds, der Mittelverwendung und der Wirkungsmes­

sung gab es in mehreren Bereichen Verbesserungspotenzial. 

Gebarung des Verkehrssicherheitsfonds 

Einnahmen 

206 

3,1 Der Verkehrssicherheitsfonds wurde im Wesentlichen aus Einnahmen 

für Wunschkennzeichen1 und aus auf Basis des Güterber<irderungsge­

setzes' verhängten Strafen gespeist :  

- Autofahrer leisteten eine Abgabe von 200 EUR5 für die Zuweisung 

eines Wunschkennzeichens für den Zeitraum von 1 5  Jahren. 60 <\b 

dieser Mittel (durchschnittlich rd. 2, I Mio. EUR pro Jahr) verblieben 

bei jenen Ländern, in denen die jeweiligen Wunschkennzeichen aus­

gestellt wurden; 40 <\b der Mittel (durchschnittlich rd. 1 ,4 Mio. EUR 

pro Jahr) gingen an den Verkehrssicherheitsfonds. 

- Das Güterber<irderungsgeselZ sah Geldstrafen für bestimmte Ver­

gehen, wie z.B. die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Ruhe­

zeiten oder die Überschreitung der wöchentlichen Höchstarbeits­

zeit für Kraftfahrer, vor. 30 <\b der eingehobenen Strafgelder flossen 

der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde zu tragen 

l § 48a Krnflfahrgeserz 1961. BGB!. Nr. 261{1961 i.d.g.F. 

• § 2J Gürcrbdörd,rungsgeserz 1995. BGB!. Nt. 591{1995 Ld.g.F. 

'i ab Scpt�mbcr 2009: davor 14S EURje Wunschkennzeichen 

Bund 201 5/ 1 1  
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H 
Gebarung des Verkehrssicherheitsfonds Österreichiseher Verkehrssicherheitsfonds 

hatte, die das Strafverfahren in erster Instanz durchführte; 70 % der 

Strafgelder (durchschnittlich),6 Mio. EUR pro Jahr) gingen an den 
Verkeh rssicherheitsfonds. 6 

Die Einnahmen des Verkehrssicherheitsfonds entwickelten sich im über­

prüften Zeitraum wie folgt: 

Tabelle 2: Einnahmen des Verkehrssicherheitsfonds 

Wunsch kennzeichen I 

Strafgelder nach dem 
Güterbeförderungsgesetz 

Einnahmen gesamt 

Rundungsdifferenzen möglich 

Bundesanteil 

Quellen: BMVIT; Darstellung R H  

Bund 2 0 1 5/ 1 1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Durchschnitt 
2008 bis 2013 

in Mio. EUR 

1,2 1,1 1,5 1,4 1,6 1,4 1,4 

1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

2,9 2,7 3,1 2.9 3,2 3,0 3,0 

In den Jahren 2008 bis 20)3 betrugen die Einnahmen des Verkehrs­

sicherheitsfonds rd. 3 Mio. EUR pro Jahr, wobei rd. 47 % davon aus 

Wunschkennzeichen und rd. 53 % aus Strafgeldem nach dem Güter­

beforderungsge etz stammten. 

In den Jahren 2008 bis 2012 wurden in Österreich insgesamt rd. 95.000 

Wunschkennzeichen ausgestellt. Von diesen stammten rd. 23 % aus 

der Verlängerung bestehender Wunschkennzeichen (nach Ablauf der 

Geltungsdauer von 1 5  Jahren). Der Großteil der Wunschkennzeichen 

(77 %) wurde im genannten Zeitraum neu ausgestellt. 

,. Dan��n gab rs rinr Zw«ltwidmung von Strarrn rur Tunn(:lmanagrr narh § 14 Slraßrn­

runnt"I-Sicherheitsgesc:lz (BGBL I Nr. 54J2006 i.d.g.F.}.cu Gunstc:n des Vtrkrhrssicht"r­

heil.sfonds. Tunnelmanager sind rur dir Einholung der erforderlichen Gcnrhmigungen 

bei Bau und Inbetriebnahme von TunnC'ln sowie rar dir EinhallUng der Sicherheits­

vorschrifkn vcr.mtwontich. Strafen werden z.B. rYr den Bau oder dir Inbr1ricl:mahm(' 
<'inrs Tunnels ohne Genehmigung verhängl. Im Obtrpri.ifien Zcilraum gab 0 je-doch 

kein<' d<,ranigen Straf-zahlungen. 
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Gebarung des Verkehrssicherheits fonds 

Die Anzahl der jährlich ausgestellten Wunschkennzeichen entwickelte 

sich wie folgt: 

Abbildung I: Anzahl der jährlich ausgestellten Wunschkennzeichen 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

o 

Quellen: BMVIT; Darstellung RH 

208 

Im Jahr 1 990 - unmittelbar nach deren Einführung - wurden beson­

ders viele Wunschkennzeichen ausgegeben, weshalb im jahr 2005 nach 

Ablauf der Gellungsdauer von 15 jahren viele Wunschkennzeichen 

verlängert wurden. Insgesamt sank die Anzahl der jährlich neu aus­

gestellten Wunschkennzeichen leicht. 

Dem BMYIT war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht bekannt, 
wie viele Wunschkennzeichen genau in den einzelnen Ländern aus­

gegeben wurden. Die Wunschkennzeichen verteilten sich gemäß einer 

Abschätzung, basierend auf den Einnahmen, wie folgt auf die Länder: 

Bund 201 5/ 1 1  
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Gebarung des Verkehrssicherheitsfonds Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds 

Tabelle 3: Verteilung der Wunsch kennzeichen auf die Länder 

Burgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

Vorarlberg 

Wien 

'e.amt 

Rundungsdifferenzen möglich 
Quetten: BMVIT; Darstellung RH 

Bund 2 0 1 5/ 1 1  

Anzahl gesamt - Anteil der Länder an Anzahl der Neuanträge 
ausgestellt 1989 der Anzahl gesamt je 1.000 KfZ Im 
bis 2013 Jahr 2012 

in 1.000 in % 

20,0 3,7 2,6 

34,6 6.4 2,3 

101,0 18,8 2,3 

79,3 14,8 2,2 

34,1 6,3 2,9 

75,6 14,1 4,0 

63,6 11,8 4,5 

22,9 4,3 2,7 

106,1 19,7 3,1 

537,2 100,0 2,9 

Die Länder vergaben umerschiedlich oft Wunschkcnnzcichen. Die Län­

der Oberöslerreich. Niederösterreich und Kärnten stellten im Jahr 201 2 

mit rd. 2,2 bis 2,3 Wunschkennzeichen je 1 .000 KfZ und Jahr am 

wenigsten Wunschkennzeichen aus, während dies in der Steiermark 7 

(4,0) und Tirol (4,5) etwa doppelt so häufIg der Fall war. Nach Berech­

nungen des RH waren rd. 5 'lb  aller in Österreich angemeldeten Fahr­

zeuge mit einem Wunschkennzeichen ausgestartel. 

3.2 Der RH merkte kritisch an, dass dem BMVlT die genaue Anzahl der in 

den Ländern jeweils ausgestellten Wunschkennzei hen nicht bekannt 

war. Er hob hervor, dass nur etwa ein Viertel aller Wunschkennzeichen 

aus einer Verlängerung nach Ablauf der Geltungsdauer von 1 5  Jah­

ren stammte. Um Mittel für die Verkehrssicherheitsarbeit langfristig 

zu sichern, wäre es aus Sicht des RH zweckmäßig, Inhabern beste­

hender Wunschkennzeichen gemeinsam mit der Information über 

den Ablauf der Geltungsdauer des Wunschkennzeichens eine Infor­

mation über die Zweckbindung und Mittelverwendung der Einnah­

men aus den Wunsch kennzeichen zukommen zu lassen. Er empfahl 

dem BMVIT, diese Information unter Berücksichtigung von Kosten­

Nutzen-Aspekten weiterzugeben, um die Anzahl der Wunschkennzei­

chenverlängerungen zu erhöhen. 

1 In der Str:icTmark wurden durth Gt'mc:indezusammenlc:gungcm neue Bezirkskunc:1 ('ln­
gcflihn. w�halb sich neue Varianten rur Wunscnkennzeiehen ergaben und der Wen 

ffir die Steiermark im Jahr 2012 etwas höhtr war. 
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Gebarung des Verkehrssicherheits fonds 

Ausgaben 

210 

3.3 Laut Stellungnahme des BMVIT führe es eine monatlich aktualisierte 
Statistik zu den WUllschkennzeichen, differenziert ,/ach Bundeslän­
dem. 

Das BMVIT nahm die Empjel,lung des RH zur Kennmis. Bereits im 
Jallr 2005 sei eine Injormationskampagne zum Thema _Danke! lllr Zei­
chen für VerkeilTssicherheit " durchgeführt worden, bei der alle Bürger 
bei der Verlängerung ihres Wu"schkennzcicl,ens mittels Folder über die 
Zweckwidmung der Einnahmen aus den WUllschkellllzeicl,en für Pro­
jekte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit injonnier1 worden seien. Da 
aber kein signifikanter Ei'lj1uss auj die Zahl der WunschkennzeichCII­
verlängenmgen habe festgestellt werden können, sei von einer weite­
ren Verteilung der Folder abgesehen worden. 

3.4 Der RH entgegnete dem BMVlT, dass die Statistik des BMVlT über die 

Anzahl der Wunschkennzeichen auf Meldungen aus den Ländern über 
die Einnahmen für Wunschkennzeichen beruhte. Die Länder meldeten 

diese Einnahmen nach Abzug unterschiedlicher Spesen für den Zah­

lungsverkehr. Das BMVIT dividiene den verbleibenden Betrag durch 

die Kosten je Wunschkennzeichen und kam so zu einem - teilweise 

verzemen - Näherungswen für die Anzahl der Wunschkennzeichen. 
So wurde bei pielsweise im Jahr 2009 der Preis für die Ausstellung 

eines Wun chkennzeichens per I. September von 145 EUR auf 200 EUR 

erhöht; das BMVIT dividiene jedoch die Einnahmen des Jahres 2009 

durch 145 EUR (Preis in den ersten acht Monaten), woraus ein ver­

zcmer Näherungswen resultiene. 

Unter Hinweis auf die seit der vom BMVIT ins Treffen gefühnen Infor­

mationskampagne verstrichene Zeit und die möglichen neuen Vari­

anten von Wunschkennzeichen verblieb der RH bei seiner Empfeh­

lung, um damit die Minel für die Verkehrssicherheitsarbeit langfristig 

zu sichern. 

4.1 Die Minel des Verkehrssicherheitsfonds wurden für Auft räge bzw. För­

derungen verwendet. Bei Auft rägen wurde die erbrachte Leistung in 

der Regel zur Gänze durch den Verkehrssicherheitsfonds abgegolten 

und es erfolgte ein Eigentumsübergang an das BMVlT. Bei Förde­

rungen durch den Verkehrssicherheitsfonds musste der Minelemp­

fanger in der Regel einen Eigenanteil erbringen und es erfolgte kein 

Eigentumsübergang an das BMVlT (siehe TZ 1 6). Die Ausgaben ent­

wickelten sich im überprüften Zeitraum wie folgt: 

Bund 201 5/ 1 1  
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Gebarung des Verkehrssicherheitsfonds Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds 

Tabelle 4: Ausgaben des Verkehrssicherheitsfonds 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Durchschnitt 
2008 bis 2013 

in Mio. EUR 

Aufträge 3.3 2.7 1.6 1 . 8  1.1 2.9 2.2 

Förderungen 0.6 0.7 0.6 0.4 1 .0 1 .8 0.9 

Ausgaben gesamt 3.9 3.4 2.3 2.2 2.1 4.7 3.1 

Dotierung Rücklagen - 0.9 - 0.6 0.8 0.7 1 . 1  - 1,7' - 0.1 

Summ. 3,0 2,' 3.1 2,9 3,2 3,0 3,0 

Rundungsdifferenzen möglich 

Bei der Rüdlagendotierung 2013 wurde eine Entnahme von Rucklagen in der Hohe von 5.4 Mio. EUR im Jahr 2013 sowie 
eine vorläufige Rucktagenzufükrung von rd. 3.1 Mio. EUR. welche allerdings erst nach dem 31. Dezember 2013 erfolgte. 
berucksichtigt. 

Quellen: BMVIT; Darstellung RH 

Bund 2 0 1 5/ 1 1  

I n  den Jahren 2008 bis 201 3  betrugen die jährlichen Ausgaben des 

Verkehrssicherheitsfonds rd. 3 Mio. EUR, wobei rd. 72 'lIl8 davon ftlr 

Aufträge und rd. 28  'lIl9 ftlr Förderungen verwendet wurden. 

- Aufträge (Werkverträge) wurden im Wesentlichen ftlr drei große 

Medienkampagnen (siehe TZ 25 bis 30) in den Jahren 2008. 

2009/2010 und 201 3  mit einem Volumen zwischen 1 ,62 Mio. EUR 

und 2,68 Mio. EUR (Kostenanteil Verkehrssicherheitsfondslje Kam­

pagne vergeben. 

- Förderungen wurden bis zum Jahr 2010 auf Antrag (im Ausmaß 

von rd. 600.000 EUR pro Jahr) und ab dem Jahr 201 1  im Rah­

men von drei Ausschreibungen (Calls. siehe TZ 1 8) in den Jahren 

201 1 '0 und 201 3 mit einem Volumen zwischen rd. 760.000 EUR und 

1 , 1  Mio. EUR gewährt. 

Neben diesen Ausgaben. ftlr die Minel des Verkehrssicherheitsfonds 

herangezogen wurden. fmanzierte das BMVlT den Großteil des Perso­

nalaufwands ftlr die Verwaltung des Verkehrssicherheitsfonds aus dem 

allgemeinen Budget (rd. 1 1 9.000 EUR pro Jahr, siehe TZ 7). Die Abtei­

lung Präsidium 2 des BMVTT fmanzierte unabhängig vom Verkehrssi­

cherheitsfonds Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung im Bereich Ver­

kehrssicherheit aus dem allgemeinen Budget [bis zu 597.000 EUR pro 

Jahr. siehe TZ 81. 

8 2.2 Mio. EUR von 3.1 Mio. EUR (ohne Rücklagen) 

'" 900.000 EUR von 3.1 Mio. EUR (ohne Rücklagen) 

10 ein (all Anrang 2011 und tin (all im tl erbst 2011; überwiegend budgctwirk.s.am in den 

hhrtn 2012 und 2013 

2 1 1  
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Gebarung des Verkehrssicherheits fonds 

Rücklagen 

4.2 Hinsichtlich einer Bündelung der Ausgaben für Verkehrssicherheit beim 

Verkehrssicherheitsfonds verwies der RH auf seine Empfehlungen in 

TZ 7 und 8 .  

5.1 Gemäß Kraftfahrgesetz 11 waren _die Minel des Fonds [ ... ] nutzbrin­

gend so anzulegen, dass über sie bei Bedarf verfügt werden kann". 

Das BMVlT veranlagte die Rücklagen des Verkehrssicherheilsfonds 

wie folgt : 

Tabelle 5: Rücklagen des Verkehrssicherheitsfonds 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2008 bis 2013 

in 1.000 EUR in '0 

Rücklagen gesamt 6.949 6.146 5.543 6.348 7.045 8.164 17,5 
(per 1. Jänner) 

davon 

in Wertpapieren veranlagt 1.500 1.500 750 0 0 0 

i n  % 

Rendite Wertpapiere 4.0 4.0 5.25 
bis bis 

5.25 5.25 

in 1.000 EUR 

Zinsertrag Wertpapiere 69 69 39 

auf Geschäftskonto 5.449 4.646 4.793 6.348 7.045 8.164 49.8 

in % 

Rendite Geschäftskonto 1.75 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 
bis 

1,75 

in 1.000 EUR 

Zinsertrag Geschäftskonto 105 49 15 17 20 21 

ZInsertrag gesamt 175 1 1 8  54 17 20 21 - 87.8 

in �. 

durchschnittliche Rendite gesamt 2,51 1,92 0,98 0,25 0,25 0.25 - 90.1 

RundungsdHferenzen moglich 

Quellen: BMVIT: Darstellung RH 

2 1 2  

Von Anfang 2008 bis Anfang 20t3 erhöhten sich die Rücklagen des 

Verkehrssicherheitsfonds um rd. 17,5 % auf rd. 8,2 Mio. EUR. Waren 

1 1  § 1313. Abs. S 

Bund 2 0 1 5/ 1 1  
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Gebarung des Verkehrssicherheits fonds Österreichiseher Verkehrssicherheitsfonds 

Bund 201 5/1 1 

im Jahr 2008 noch 1,5 Mio. EUR der Rücklagen in Wertpapierent2 zu 

einer Verzinsung von 4,0 'lb bis 5.25 'lb angelegt, so befanden sich 

ab April 2010 die gesamten Rücklagen auf einem Geschäftskonto zu 

einem Zinssatz von 0,25 'lb vor KES!. Der Zinsertrag vor KESt für 

die Rücklagen reduzierte sich von rd. 175.000 EUR im Jahr 2008 auf 

rd. 2 1 .000 EUR im Jahr 2013 .  

Im Dezember 2012 fand eine Besprechung von Vertretern des BMVIT 

mit Vertretern des BMF und der Österreich i che Bundesfmanzierungs­

agentur Ges.m.b.H. (OeBFA) stalt. bei der vereinbart wurde. dass die 

OeBFA mit verschiedenen Banken Kontakt bezüglich der Veranla­

gung der Rücklagen des Verkehrssicherheits fonds aufnehmen solle. 

Dies erfolgte nicht, weil nach Auskunft der OeBFA die Konditionen 

für Gelder der Kas enverwaltung des Bundes zum damaligen Zeitpunkt 

unter jenen des Kontos des Verkehrssicherheitsfonds lagen. 

Ein Vertreter des BMF bestätigte dem BMVIT im März 201 3, dass 

bei der Verwahrung der Rücklagen des Verkehrssicherheitsfonds auf 

einem Geschäftskonto mil einer Verzinsung von 0.25 'lb p.a. vor KESt 

.von einer risikoarmen und dennoch relativ ertragreichen Veranla­

gungsstruktur gesprochen werden kann". Im BMVIT wurde deshalb 

- und auch zur Vermeidung eines erhöhten Verwaltungsaufwands 

bei einer Veranlagung - kein unmittelbarer Handlungsbedarf für eine 

nutzbringende Veranlagung der Rücklagen des Verkehrssicherheits­

fonds gesehen. 

Die Budgetprognosen des Verkehrssicherheitsfonds wiesen zur Zeit 

der Gebarungsüberprüfung offene Zahlungsverpnichtungen von 

rd. 2,6 Mio. EUR (im Wesentlichen bis zum Jahr 2015 fallig) aus, weI­

che durch die zu erwartenden Einnahmen fmanziert werden können; 

damit ergab die Budgetprognose des Verkehrssicherheitsfonds für die 

Jahre 2014 bzw. 201 5  einen weiteren Aufbau der Rücklagen im Aus­

maß von 1 , 1 2 Mio. EUR bzw. rd. 730.000 EUR. 

5.2 Der RH hob hervor, dass der Verkehrssicherheitsfonds in den Jah­

ren 2010 bis 2012 kontinuierlich Rücklagen aufbaute und - nach einer 

Rücklagenaunösung im Jahr 201 3  - auch rur die Jahre 2014 und 201 5 

ein neuerlicher Aufbau von Rücklagen prognostiziert war. Der RH kri­

tisierte, dass ab April 2010 sämtliche Rücklagen auf einem Geschäfts­

konto lagen und damit nicht nutzbringend im Sinne des Kraftfahrge­

setzes veranlagt waren. Er bemängelte, dass nach dem Auslaufen der 

bestehenden Veranlagungen in den Jahren 2009 bzw. 2010 erst Ende 

2012 Überlegungen zu Veranlagungsmöglichkeiten rur die Rücklagen 

12 lO-jährige Bundc:sanleiht", örTenl.liche Pfandbriefe Steiermark. 
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dokumentiert waren. Nach Ansicht des RH war ein Großteil der Rück­

lagen zumindest für die Jahre 201 4  und 201 5  nicht für die laufende 

Finanzierung des Verkehrssicherheitsfonds notwendig und eine ertrags­

arme Veranlagung der Rücklagen damit nicht im Sinne des Kraftfahr­

ge etzes gelegen. 

Der RH empfahl dem BMVIT, rechtzeitig Überlegungen zu einer gewinn­

bringenden Veranlagung der Mittel des Verkehrssicherheitsfonds anzu­

stellen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf  seine bisherigen Fest­

stellungen 1 3 und empfahl dem BMVIT weiters, zumindest einen Teil 

der Rücklagen des Verkehrssicherheitsfonds risikoavers - unter lau­

fender Beobachtung der Zinsenrwicklung - zu veranlagen. 

5.3 Das BMVIT hielt in seiner Stellungllahmejest, dass es der Empjehlung 
grundsätzlich jolgen werde. Eine Veranlagung werde - bei entspre­
chcnder Empjehlung vOn ÖBFA und BMF und ulller Berücksichtigung 
eincs optimierten beziehungsweise in Relation stehenden Verwaltungs­
aufwandes - angestrebt. 

Organisation des Verkehrssicherheitsfonds 

Gremien des Ver-
keh rssicherheitsfonds 

214 

6 . 1  ( I) Die Gremien des Verkehrssicherheitsfonds waren der Bundesminis­

ter für Verkehr, Innovation und Technologie, die Geschäftsführung, der 

Beirat sowie die Jury. 

Die Geschäftsführung des Verkehrssicherheitsfonds oblag der im BMVIT 

rur Verkehrssicherheit zuständigen Abteilung ST2 ,Technik und Ver­

kehrssicherheit'. Die Geschäftsführung hatte bis Mine des Jahres 2010 

der ehemalige Leiter der Abteilung ST2 inne. Nach dessen Versetzung 

in den Ruhestand übernahm die neue Leiterin der Abteilung ST2 die 

Geschäftsführung. 

Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie bediente 

sich vor der Entscheidung über die Zuerkennung von Förderminein 

der sachverständigen Beratung durch einen Beirat bzw. durch eine 

Jury (letztere bei Förderungen. die im besonderen Interesse des BMVIT 

lagen bzw. ab dem Jahr 201 1 außerhalb der Calls vergeben wurden). 

Die Jury gab Empfehlungen zu den vom Verkehrssicherheitsfond zu 

vergebenden Aufträgen ab. Der Bundesminister war an die Empfeh­

lungen des Beirats bzw. der Jury nicht gebunden. 

1 1  Rdh� Bund 2014/6 .Stipendi('nst!tlung de-r Rt'publik. ÖSlcm:lCh-

Bund 2015/11 
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(2) Die Zusammensetzung des Beirats war im Kraftfahrgesetz gere­

gelt. l • Dem Beirat gehörten bis zu 1 8  Mitglieder an, davonje ein Ver­

t reter der gewerblichen Wirtschaft. der unselbständig Erwerbstätigen, 

des Vereins A, der Länder. des BMVIT, des BMI. des BMBF. des BMASK, 

der ASFINAG sowie von drei Vereinen der Verkehrsteilnehmer. Das 

BMVlT entsandte bis zu sieben Venrcter in den Beirat. die weiteren 

cl f im Beirat vertretenen Organisationen je einen Vertreter. Der Beirat 

tagte bis zur Einftihrung der Calls im Jahr 201 1  anlassbezogen (ein bis 

zwei Mal pro Jahr) und danach im Anschluss an die Calls. Zur Zeit der 

Gebarungsüberprüfung waren ab dem Jahr 201 4 zwei Calls bzw. Bei­

ratssitzungen pro Jahr vorgesehen. 

Im Beirat vertretene Institutionen traten teilweise auch als Förde­

rempfanger oder Auftragnehmer des Verkehrssicherheitsfonds auf 

(siehe TZ 20). I nsgesamt wirkten im überprüften Zeitraum bei rd. 38 % 

der vom Verkehrssicherheitsfonds vergebenen Förderungen und bei 

rd. 24 % der Aufträge Projektwerber mit. die auch im Beirat vertreten 

waren. Allein auf den Verein A entfIelen rd. 29 % aller Förderprojekte 

bzw. rd. 22 % der Aufträge. 

(3) Die Jury wurde im Jahr 2007 auf Basi einer sogenannten 

.Kabinettsverfügung" 15 eingerichtet und durch Aufnahme in die im 

Jahr 201 1 überarbeiteten Richtlinien des Verkehrssicherheitsfonds for­

malisiert. Sie etzte sich neben dem Geschäftsftihrer des Verkehrssi­

cherheitsfonds und dessen Stellvenreter aus dem Vorsitzenden des Bei­

rats, dem fachlich zuständigen Sektionsleiter und einem Vertreter des 

Kabinens des Bundesministers zu ammen. 

6.2 ( I )  Nach Ansicht des RH barg die Besetzung des Beirats des Verkehrs­

sicherheitsfonds das Risiko von Interessenskonflikten, weil im Beirat 

vertretene Institutionen einen erheblichen Teil der zu begutachten­

den Projekte selbst einbrachten bzw. an deren Ausftihrung mitwirk­

ten. Dies widersprach nach Ansicht des RH dem Prinzip der Trennung 

von Auftraggeber und Auftragnehmer und stellte damit eine Unver­
einbarkeit dar. Neben der Möglichkeit, direkt oder indirekt Einfluss auf 

die Empfehlung von Förderprojckten zu nehmen. gewannen diese Bei­

ratsmitglieder durch die Beurteilung der Förderprojekte der Konkur­

renz Kenntnisse. die einen Know-how-Vorsprung im gesamten The­

menfeld bewirken konnten. 

14 § 13l a Abs. 7 KFG 1967 

I� Ergebnisprotokoll der Besprechung Ober die Neuausr1chtung des Verkehrssichcrheits� 

fonds am 19. November 2007 im Kabincu des damaligen Bundesministers rur Verkehr, 

Innovalion und Technologie. Wemer Faymann 
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Der RH empfahl dem BMVIT, auf eine Änderung der Zusammenset­

zung des Beirats durch eine entsprechende Änderung des Kraftfahr­

gesetzes hinzuwirken, Dem Beirat sollten ausschließlich Organisati­

onen, die in keinem Venragsverhältnis zum Verkehrssicherheitsfonds 

stehen - wie etwa internationale Expenen - angehören, um Interes­

senskonflikte zu vermeiden, 

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass das BMVrr bei der Empfeh­

lung von Förderungen durch die - gesetzlich nicht vorgesehene - Jury 

auf die Expenise des - gesetzlich eingerichteten - Beirats verzichtete. 

Er erachtete die Einführung der Jury jedoch insofern als zweckmä­

ßig, weil diese den Beirat bei der Empfehlung von Aufträgen des Ver­

kehrssicherheitsfonds ent lastete, schneller zusammentreten und daher 

Empfehlungen rascher vorbereiten konnte. Nach Ansicht des RH wäre 

daraufzu achten, dass Mitglieder der Jury nicht selbst Projekte einrei­

chen, welche durch die Jury beraten bzw. empfohlen werden. 

Der RH empfahl dem BMVrr, in Hinbl ick auf die nunmehr regelmä­

ßig geplanten Calls grundSätzlich den Beirat mit der Beuneilung der 

Förderfähigkeit von Projekten zu bcrassen. 

6,3 Das BMVlT nahm in seiner Slellungnahme die EmpJcI'lulIg des RH 
zur Besetzullg des Beirats zlIr Kenntnis. Paragraph I J I a des Kraft­
Jahrgesetzes sehe IIlIler Abs. 2 Iit. 1 eine Verkehrssicherheitsorganisa­
lion als Mitglied des Beirats vor. In den BeiratssitzungeIl werde bei 
den BesclrlussJasSllngell da ra uJ geachtet, jede möglicl,e BeJangen/,eit 
der Beiralsmilglieder bei der Bewenung, Beratung und Bescl,lussfas­
su"g über Förderallsuchell auszuschließen. Aus den Protokollen der 
BeiratssitlUngen gehe ei"deutig /,eroor, welches Beiralsmitglied in wei­
cher Form an der EmpfelrlU/,gjür eine FörderenIscheidung mi/gewirkt 
habe. 

Das BMVIT slimmte der Empfehlung des RH zu, grundsä/z/ich den Bei­
rat mit der BeuneUung der Förderfähigkeit von Projeklen zu beJassen. 
Die Förderfähigkeit va" Projekten werde künftig auch außerhalb der 
Calls durch den Beirae beuneUe werde". 

6.4 Unter Hinweis auf TZ 20 seines Prürungsergebnisses stellte der RH 

gegenüber dem BMVrr klar, dass mehrfach nicht eindeutig aus den 

Protokollen der Beiratssitzungen ersichtlich war, ob und wie befangene 

Mitglieder an den Beratungen bzw. Beschlussfassungen mitgewirkt hat­

ten. Um das Risiko von Interes en konflikten nachhaltig auszuschlie­

ßen, verblieb der RH bei seiner Empfehlung, auf eine entsprechende 
Änderung des Kraftfahrgesetzes hinzuwirken. 

Bund 2015/ 1 1  
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7.1 Das BMVIT beschäftigte Mitarbeiter. die zusätzlich zu anderen Aufga­

ben mit  der Verwaltung des Verkehrssicherheitsfonds betraut waren. 

Das BMVIT verrechnete dem Verkehrssicherheitsfonds in den Jah­
ren 2006 bis 201 2  Personalaufwand für die Admin istration des Fonds 

in der Höhe von rd. 2 1 .000 EUR bis 25.000 EUR pro Jahr, was den 

Aufwand für die .flnanzielle Verwaltung" 1 6  abdeckte. Den tatsäch­

lich anfallenden Personalaufwand für die Administration des Ver­

kehrssicherheitsfonds inld. Projektbetreuung bezifferte das BMVIT auf 

rd. 1 40.000 EUR pro Jahr. Das entspricht einem Personaleinsatz von 

rd. 2, 1 Vollbeschäftigungsäquivalenten. Jenen Personalaufwand. der 

über den Kostenersatz durch den Verkehrssicherheitsfonds hinausging 

(rd. 1 19.000 EUR pro Jahr). bestrin das BMVIT aus seinem allgemei­

nen Budget. 

Die tatsächlichen Verwaltungskosten entsprachen rd. 4,5 0Jb der jähr­

lich vom Verkehrssicherheitsfonds für die Finanzierung von Maßnah­

men zur Hebung der Verkehrssicherheit aufgewendeten Millel. 1 7  

7.2 Die Höhe der tatsächlichen Verwaltungskosten des Verkehrssicherheits­

fonds war aus Sicht des RH mit rd. 4,5 0Jb des Gesamtaufwands ver­

tTetbar. 1 8  

Für  den RH war die Beschränkung der vom BMVIT dem Verkehrssi­

cherheitsfonds verrechneten administrativen Kosten auf jene rur die 

finanzielle Administration sachlich nicht nachvollziehbar. Er wies kri­

tisch darauf hin, dass das BMVIT einen Großteil der für die Verwal­

tung des Verkehrssicherheitsfonds anfallenden Personalkosten über­

nahm, obwohl der Fonds selbst über ausreichende fillanzielle Minel 
verfügte, die per Gesetz u.a. für die Verwaltung des Verkehrssichcr­

heitsfonds zweckgewidmet waren, während das allgemeine Budget des 

Bundes nicht ausgeglichen und damit schuldenfillanziert war. 

Der RH empfahl dem BMVIT, in  Zukunft sämtl iche für die Verwaltung 

des Fonds anfal lenden Personalkosten dem Verkehrssicherheitsfonds 

in Rechnung zu stellen. 

7.3 Das BMVfT nahm die Empfehlung zur Kennlnis. 

16 Vtrwaltung der Einnahmtn des Verkt'hrssichtrheilsfonds. Abrcrhnung d(:r Förderungen 

und Auflrlige, jedoch nicht die Proje.ktbctreuung 

17 1 40.000 EUR von J , I  Mlo. EUR 

18 Bei der Prüfung �7. EU-Rahmenprogramm ffir Forschung und EutwickJung"' ermitlehe 

der RH eintn Administrationsaufwand von rd. ],7 "b zur adminislr.ltivcn Bel�uung dt"r 

ös{errdchischcn Projekte. Das BMF erachtet I:" in di�m Zusammenhang einen admi­

nistrativen Aufwand VOn bis zu 5 "b als angemessen (siehe Reihe Bund 2014/ 101. 

2 1 7  
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8.1  Im BMVlT waren folgende Stellen mit Verkehrssicherheitsarbeit befasst: 

Die Abteilung ST2 .Technik und Verkehrssicherheit" war zuständig 

flir die strategische Verkehrssicherheitsarbeit und flir die Erarbeirung 

und Umsetzung des Österreich ischen Verkehrssicherheitsprogramms. 

Sie war Sitz der Geschäftsflihrung des Verkehrssicherheitsfonds. Wei­

ters leitete und organisierte sie den Arbeitsausschuss Straße und den 

Unterausschuss Radverkehr des Verkehrssicherheitsbeirats. 

Die Abteilung Präsidium 2 _Information und Dokumentation, Proto­

koll" wirkte an der Umsetzung von Kampagnen des Verkehrssicher­

heitsfonds zur Bewusstseinsbildung mit. Sie konkretisierte gemeinsam 

mit der Abteilung ST2 die vom Bundesminister flir Verkehr, Innova­

tion und Technologie bzw. vom Kabinett flir die Kampagne vorgege­

benen Themen und wirkte an der Erstellung der Ausschreibungsunter­

lagen sowie bei der Auswahl der Bieter in den Vergabeverfahren mit. 

Sie betreute die operative Umsetzung der Kampagnen in Rückspra­

che mit dem Kabinett und in Abstimmung mit der Abteilung ST2. 

Dabei erstellte sie, sofern damit nicht eine Agentur beauftragt wurde, 

die Mediapläne und beauftragte die Medialeistungen. Die Abteilung 

Präsidium 2 stellte die sachliche Richtigkeit der Rechnungen fest und 

leitete diese an die Abteilung ST2 zur Bezahlung aus den Mitteln des 

Verkehrssicherhcitsfonds weiter. 

Dabei kam es wiederholt zu Unklarheiten hinsichtlich der Finanzie­

rungsverantwortung bzw. des verfligbaren finanziellen Rahmens. 

So legte da BMVIT bei der Kampagne _Alkohol im Straßenver­

kehr" im Jahr 200912010 zu Beginn ein Gesamtausgabevolumen von 

3,5 Mio. EUR fest. Im Zuge der Umsetzung überschrill das BMVlT die­

ses Volumen durch das Fehlen eines wirksamen Kosten-Controllings 

ungeplant. Die Gesamtkosten lagen schlussendlich bei rd. 4,5 Mio. EUR 
(siehe TZ 25) und damit um rd. 29 'lb über dem ursprünglich vorge­

sehenen Betrag. Die Mehrkosten trugen nach internen Diskussionen 

jeweils zur Hälfte Ue rd. 500.000 EUR) die Abteilung ST2 aus dem Ver­

kehrssicherheitsfonds und die Abteilung Präsidium 2 aus dem allge­

meinen Budget des BMVIT. 

Auch bei der Kampagne _Pass auf mich auf - Rücksichtnahme auf Kin­

der im Straßenverkehr" im Jahr 201 3  gab es Diskussionen zwischen 

den Abteilungen ST2 und Präsidium 2 bezügli<:h der Übernahme von 

Kosten flir Give-awaysl9 und einen im Rahmen der Kampagne durch­

geflihrten Wettbewerb. 

19 (kkine) WerbC'grschenkt' 

Bund 2 0 1 5/1 1 
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Die Abteilung Präsidium 2 fmanzierte auch unabhängig vom Verkehrs­

sicherheitsfonds Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung im Bereich der 

Verkehrssicherheit. Sie gab darur in den Jahren 2008 bis 20 I )  jährlich 

zwischen rd. 1 89.000 EUR und rd. 597.000 EUR aus. 

8.2 Der RH stellte kritisch fe I, dass das Zusammenwirken zwischen den 

Abteilungen Präsidium 2 und sn vor allem bei der Finanzierung 

von Kampagnen zur Bewusstseinsbildung nicht in allen Fällen funk­

tionierte. Der RH kriti ierte, dass das Fehlen eines entsprechenden 

Kosten-Controllings zu Mehrko ten einer Kampagne im Ausmaß von 

rd. I Mio. EUR bzw. rd. 29 'lb ruhne. 

Der RH empfahl dem BMVIT, bei der Umsetzung von Kampagnen 

vorab in Abstimmung mit der mittelfrisligen Finanzplanung des Ver­

kehrssicherheitsfonds einen maximalen Ausgabenrahmen festzulegen 

und entsprechende Inslrumente einzusetzen, die es der beauftragenden 

Abteilung Präsidium 2 und der zahlenden Abteilung ST2 zu jedem 

Zeitpunkt erlauben, den Stand der durch Beauftragungen gebundenen 

Mittel in Bezug auf den Gesamtausgabenrahmen zu verfolgen. 

Der RH wies kritisch darauf hin, dass das BMVIT bewusstseinsbildende 

Maßnahmen zur Verkehrssicherheit auch aus dem allgemeinem Bud­

get finanziene, obwohl im Verkehrssicherheitsfonds au reichende Mit­

Iel vorhanden waren. Dies ruhne zu Intransparenz bei der MitteIal­

lokation und erschwene den Überblick über die Ausgaben rur die im 

Kraftfahrgesetz hinsichtlich der Straßenverkehrssicherheit geregelten 

Aufgaben des Verkehrssicherheitsfonds. 

Der RH empfahl dem BMVIT, zur Steigerung der Kostentransparenz 

alle Aufgaben, für die im Verkehrssicherheitsfonds zweckgebundene 

Mittel vorhanden sind, gebündelt über den Fonds ZU finanzieren und 
Öffentlichkeitsarbeit zur Verkehrssicherheit nicht mehr über die Abtei­

lung Präsidium 2 zu finanzieren. 

8.3 Das BMVlT stimmte in seiner Stellungnahme der Empfehlung des 
RH zu, eillell malima/ell Ausgabellrahmen fiir Kampagnell festzule­
gell ulld entsprechende tnStrumellle zur Verfolgung de Mitteleinsatzes 
einzusetzen. Bereits bei der letzten großen Verkehrssicherheitskampa­
gIle des BMVlT zum Tlrema .Pass auf mich auf!· sei vorab ein mali­
maler Ausgabenrahmen festgelegt worden. Darauf aufbauend sei es 
zu jedem Zeitpunkt mög/iclr gewe en, den Stand der durch Beauf/ra­
gungerr gebulldenen Mittel irr Bezug auf die zuvor festgelegteIl maxi­
malen Gesamtausgaben zu verfolgell. Dieses Vorgehen werde auch bei 
kiillf/igen Kampagnell beibehaltell. 
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Das BMVIT stimmte femer der Empfehlung des RH zur gebündelten 
Finanzierung von Maß,lahme'1 zur Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Ver­
kdlrssicherheir durch Mittel des Verkehrssicherheirsfonds zu. In der 
Budgetplanung des Verkehrssirlrerheirsfollds seien fiir die Jallre 2014 

bis 201 9  jährlich 500.000 EURfiir bewusstseinsbildende Maßnahmen 
zur Erhö/rung der Verkellrssirllerheir reservien. Darüber hi,laus seien 
im Budger für die 1ahre 201 5/2016 und 201 8/201 9  Mittel für bewussr­
seinsbildende Kampagnen in Höhe von je 3,5 Mio. EUR vorgesehen. 

9.1 Die Bundesanstah für Verkehr20, eine Dienststelle des BMVIT, setzte 

sich aus den vier Bereichen KfZ- und Verkehrstechnik, Typenge­
nehmigung, der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes und der 

Beobachtungsstelle für die Straßenverkehrssicherheit zusammen. 

Wesentliche Aufgabe der Beobachtungsstelle für die Straßenverkehrs­

sicherheit war die Sammlung und Auswertung von Daten zu Verkehrs­

unfallen, zu Unfall folgen und zu Unfallhäufungsstellen und der inter­

nationale InFormationsaustausch. Zudem war in der Bundesanstalt für 

Verkehr die Geschäftsführung und Organisation de Verkehrssicher­

heitsbeirats21 angesiedelt. 

Im Zuge einer Reorganisation wurde im Jahr 201 3  die Beobachtungs­

steIle für die Straßenverkehrssicherheit aus der Bundesanstalt für Ver­

kehr in die Abteilung ST2 im BMVIT verlagen. um die Agenden der 

Verkehrssicherheit in der Zentralstelle des BMVIT zu bündeln. Im Zuge 

dessen wurden die Angelegenheiten des Verkehrssicherheitsbeirats und 
dessen Geschäftsführung direkt der Leiterin der Sektion IV im BMVIT 
unterstellt. 

9.2 Der RH wies darauf hin, dass die Integration der Beobachtungsstelle für 
die Straßenverkehrssicherheit in die für Straßenverkehrssicherheitsar­

beil zuständige Abteilung sn des BMVIT Synergien bei der Datener­

hebung und Datenau wertung zeitigen könnte. weil damit Doppelglei­

sigkeiten bei internationalen Kontakten vermieden werden könnten. 

10.1 Ocr Verkehrssicherheitsbeirat war auf Basis des Unfalluntersuchungs­
gesetzes eingerichtet22 und diente als institutionelle Plattform für die 

Zusammenarbeit des BMVIT mit anderen Organisationen im Bereich 

Verkehrssicherheit. Der Arbeitsausschuss Straße des Verkehrssicher-

20 siehe dazu auch dtn 8�richt des RII �Bundcsanslalt für Verkehr hinsirhllich der Unfallun­

tcrsuchung5slt'lte des Bundts in den 8ertkhen luft- und Schifffahn", Reihe Bund 2011110 
1 1  eingerichtt'1 auf Basis des Unfallunlersuchungsgesclzes 

" § 25. BGB!. I Nr. 1 23/2005 i.d.g.F. 

Bund 2015/ 1 1  
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heitsbeirats wirkte a n  der Erarbeitung des Verkehrssicherheitspro­

gramms mit und begleitete de sen Umsetzung. 

Der Arbeitsausschuss Straße war - neben weiteren Organisationen -

mit Vertretern al1 jener Institutionen besetzt, die auch den Beirat des 

Verkehrssicherheitsfonds beschickten, der über die Förderwürdigkeil 

von Projekten zur Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms beriet. 

I n  beiden Gremien waren der Verein A und Vereine der Verkehrsteil­

nehmer vertreten. Darüber hinaus waren diese auch Auftragnehmer 

des Verkehrssicherheitsfonds - sowohl von Aufträgen als auch von 

Förderungen (siehe TZ 6 und 20). 

10.2 Für den RH war die Besetzung des Verkehrssicherheitsbeirats und des 

Beirats des Verkehrssicherheitsfonds mit Vertretern identischer Orga­

nisationen sachlich nachvollziehbar, sofern sie nicht Förderempfan­
ger oder Auftragnehmer des Verkehrssicherheitsfonds waren, weil der 

Verkehrssicherheitsbeirat - Arbeitsausschuss Straße an der Erarbei­

tung des Verkehrssicherheitsprogramms und damit am strategischen 

Grundsatzpapier der Verkehrssicherheit mitwirkte, demgegenüber der 

Beirat des Verkehrssicherheitsfonds mit seinen Empfehlungen zur För­

derung von Projekten die operative Umsetzung vorbereitete. 

Der RH wies i n  diesem Zusammenhang kritisch auf die Mitgliedschaft 

des Vereins A und von Vereinen der Verkehrsteilnehmer in bei den Gre­

mien und die gleichzeitige Beauftragung dieser Vereine durch den Ver­

kehrssicherheitsfonds hin. Dies ermöglichte Unvereinbarkeiten bzw. 

I nteressenskonnikte. Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf 

seine Empfehlungen in TZ 6 und TZ 20. 

1 1 . 1  ( I) Die Einnahmen aus den Wunschkennzeichen waren im Verhältnis 

40 zu 60 auf Bund und Länder aufzuteilen. Die Länder erhielten in den 

Jahren 2008 bis 201 3 insgesamt rd. 1 2  Mio. EUR au den Einnahmen 

au Wun chkennzeichen, was rd. 4t % der gesamten Einnahmen des 

Fonds (Wunsch kennzeichen und Strafen gemäß GüterbefOrderungs­
gesetz, siehe TZ J) entsprach. 

(2) In der Regel verwaltete die Verkehrsabteilung im jeweiligen Amt der 

Landesregierung die Landesmittel aus den Wunschkennzeichen; diese 

waren laut Kraftfahrgesetz zweckgebunden für Verkehrssicherheits­

maßnahmen einzusetzen. Über den Einsatz der Minel halle mindes­

tens einmal jährlich eine koordin ierende Besprechung zwischen dem 

Bundesmin ister rur Verkehr, I nnovation und Technologie und Vertre­

tern der Länder zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung stattzufinden. 
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Für die Jahre 2008 und 2009 lagen zu den koordinierenden Bespre­

chungen Anwesenheitslisten, aber keine Protokolle vor. Im Jahr 2010 

stellte die neue Geschäftsführung des Verkehrssicherheitsfonds bei der 

koordinierenden Besprechung ei ne Neuausrichtung der Treffen in Aus­

sicht: die Länder sollten nunmehr einen kurzen Rückblick auf die Akti­

vitäten des VOIjahres geben, der Schwerpunkt sollte auf einer abge­
stimmten Planung des kommenden Geschäftsjahrs l iegen, Im Jahr 201 3  

brachten die Ländervenreter auch konkrete Vorschläge rur Themen 

von Förderprojeklen bzw, Calls ein. 

(3) Die Länder fInanzienen (gemäß den Protokollen der koordinie­

renden Besprechungen und den jährlichen Berichten der Lä nder) Pro­

jekte, die teilweise auf eine Diskrepanz zwischen den Erfordernissen 

der Verkehrssicherheit arbeit der Länder und den tatsächlich mit den 

LändermilleIn aus den Wunschkennzeichen fInanzierten Maßnahmen 

schließen ließen. 

- So wies der Venreter des Landes Wien darauf hin, dass das Thema 

Motorradsicherheit in Wien von geringer Bedeutung sei, dennoch 

war das Motorradfahrsicherheitsnaining .Safebike- mit jährlichen 

Koslen zwischen rd. 76.000 EUR und rd. 1 27,000 EUR die größte 
Position bei den in den Berichten des Landes Wien angeführten 

Verkehrssicherheitsmaßnahmen. 

- Die Venreterin der Sleiermark berichtete auf Rückfrage des BMVIT, 
da s ein Vigneuen-Gewinnspiel im Jahr 201 I auf politischen 

Wunsch durchgeführt worden war. 

- In Kärnten wurden mit den LandesmilleIn aus den Wunschkenn­

zeichen ab dem Jahr 2009 zahlreiche Give-aways fInanziert. 

Tabelle 6: Durch landesmittel aus den Wunschkennzeichen finanzierte Give-aways 
in Kärnten 

2009 2010 2011 2012 

in EUR 

Herbs tsicherheits jacken 100,000 66,945 49.212 

Handschuhe für Autopannen 29.340 19.816 21.531 21.531 

reflektierende Strickmützen 51.555 

Summe Give-aways 129.340 138.316 70,743 21.531 

Ausgaben gesamt 232.919 163.679 139.120 71.559 

QueUen: 8MVIT; Darsteltung RH 
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Dem Bund war es gemäß Kraftfahrgesetz vorbehalten. die widmungs­

konforme Verwendung der Minel zu überprüfen. Für eine widmungs­

widrige Verwendung sah das Gesetz allerdings keine Sanktionsmög­

lichkeiten vor. Die Abteilung ST 2 führte keine vertieften Prüfungen 

der Mittelverwendung durch die Länder durch. stellte aber in den koor­

dinierenden Besprechungen auf Basis der Länderberichte (siehe TZ 1 2) 

regelmäßig Fragen zur Mittelverwendung. 

(4) Laut dem Verkehrssicherheit programm 2002 bis 2010 war eine enge 

Kooperation zwischen den Gebietskörperschaften auf allen Ebenen ein 

wesentl icher Eckpfeiler erfolgreicher Verkehrssicherheitsprogramme. 

Im aktuellen Verkehrssicherhcitsprogramm 201 1  bis 2020 waren bei 

26 der insgesamt 255 Maßnahmen die Länder als Haupt-Umsetzungs­

verantwortliche genannt. bei weiteren 39 Maßnahmen waren sie als 

mitverantwortlich für die Um clzung ausgewiesen. In einer Stellung­

nahme zu den Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 201 1 bis 

2020 verwies der Landeshauptmannstellvertreter des Landes Salzburg 

auf den zusätzlichen finanziellen Aufwand in beträchtlichem Ausmaß 

für Länder und Gemeinden bei der Umsetzung dieser Maßnahmen. 

Im überprüften Zeitraum gab es nur in Ausnahmefallen länderübergrei­

fende Projekte. die mit den Ländermitteln aus den Wunschkennzeichen 

fmanziert waren.2J Länderübergreifende Maßnahmen. an denen meh­

rere Länder teilnahmen und die einen größeren fmanziellen Umfang 

hatten. fanden vor allem dann statt, wenn das BMvrr zusätzliches 

Geld aus dem Verkehrssicherheitsfonds ausschüttete, wie z.B. bei der 

MOlOrradkampagne. die im Jahr 201 1  startete und für die das BMVIT 

rd. I Mio. EUR zur Verfugung stellte. 

11.2 Der RH kritisierte. dass die koordinierenden Besprechungen der 

Jahre 2008 und 2009 zwar durch Anwesenheitslisten belegt waren. 

dass aber keine Protokolle zur Dokumentation der behandelten Inhalte 

vorlagen. Er erachtete die angestrebte Neuausrichtung der koordinie­

renden Besprechungen ab dem Jahr 2010 mit einer Verlagerung von 
der Berichterstattung hin zu einer koordinierten Planung des Folge­

jahrs als positiv. 

Der RH wies darauf hin, dass die Möglichkeit des Bundes. die Ver­

wendung der Ländermittel aus den Wunschkennzeichen zu prüfen. 

- bei gleichzeitigem Fehlen von Sanktionsmöglichkeiten Flir das 
BMVIT - wenig geeignet war. eine widmungskonforme Verwendung 

l] Im Jahr 2012 bt'tt'iligten sich di� Länder Burgenland. NitderöstcrrC'ich und Wit::n am 

Projt'kl �Mobil sein-mobil bJt'ibenM• die Länder Salzburg. Tirol und Vorarlbcrg an spe­

zifischen Radworkshops und die Ul.ndN Salzburg. Steiermark und Tirol an der Aklion 

.Close 10·, 
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zu gewährleisten. Der RH empfahl dem BMVIT, auf eine Änderung des 

Kranfahrgesetzes hinzuwirken, um dem BMVIT entsprechende Sankti­

onsmöglichkeiten bei einer widmungswidrigen Verwendung der Län­

dermittel einzuräumen. 

Der RH wies auf die Vielzahl von Maßnahmen (26 von 255 mit Haupt­

umsetzungsverantwortung, 39 von 255 mit Mitverantwortung) im 

aktuellen Verkehrssicherheitsprogramm 201 1  bis 2020 mit UmsCl­

zungsverantwortung bei den Ländern hin. Seiner Ansicht nach war 

eine stärkere Verschränkung der aus Wunschkennzeichen finanzierten 

Maßnahmen der Länder mit dem Verkehrssicherheitsprogramm 201 1  

bis 2020 - unter Berücksichtigung der länderspeziftschen Notwen­

digkeiten - erforderlich. 

Er empfahl dem BMVIT, in den koordinierenden Besprechungen ver­

stärkt gemeinsam mit den Ländern Themenschwerpunkte festzulegen, 

deren Bearbeitung der Umsetzung von Maßnahmen des Verkehrssi­

cherheitsprogramms des Bundes oder eigener Landes-Verkehrssicher­

heitsprogramme dient. 

1 1.3 Das BMV1T nallm in sei "er Srellu"gna/",re die EmpJelrlung des RH 
lIinsic/lIlicll e;,rer Ändenmg des KraftJahrzeuggesetus zur Kell/llnis, 
wies jedoch darauJhin, dass Sanktionsmögliclrkeitenjiir de" Bu"d den 
Kompetenzbereich der Länder einenge" würden ulld es ej"e Gesetzes­
ä"derung daher als selrr ullwalrrsclreinlic/r beurteile. 

Bereits in der Vergangen/reit habe der Verke/rrssicherlreitsJonds wieder­
holt eine stärkere Kooperation der Länder und die Fesr/egu"g gemein­
samer länderübergreifender T/remenschwerpunkte angeregr. Da e..r lege 
keine Weisungsmögliclrkeiten gegenüber deli Uirrderrr besfünden, sei 
hierjiir die Kooperatiollsbereitsclraft der Uirrder erforderlich. Im Rah­
merr der 27. koordinierenden Besprechung am 1 6. September 2014 habe 
das BMVIT eine weitere bundesweite Kooperation zur Erstellung eiller 
gemein am finanzierten Best-Practice-Webseite mit Praxisbeispielerr 
zur Begegrrurrgszone irr Österreich irrs Leben geruJen, deren Beauftra­
gung mirtlerweile erfolgt sei. 

11 .4 Der RH anerkannte die Bemühungen des BMVIT, länderübergreifende 

Kooperationen zu initiieren. Im Sinne seiner Empfehlung ermutigte 

er das BMVIT - im Rahmen dessen Möglichkeiten - in Kooperation 

mit den Ländern weiterhin die Bearbeitung von au den Verkehrssi­

cherheitskonzepten abgeleiteten, gemeinsamen Themenschwerpunk­
ten anzustoßen. 
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12.1 Über die Mittelverwendung hallen die Länder spätestens bis zum 30. 

Juni des Folgljahres dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie zu berichten. Die Berichte der Länder lagen fUr den über­

prüften Zeitraum vollständig vor, waren i n  ihrer Struktur und ihrem 
Detaillierungsgrad aber sehr unterschiedlich. Einheitliche Vorgaben 

des BMVlT fehlten. 

Die Länder waren nicht verpnichtet, die Landesmittel aus den Wunsch­

kennzeichen zur Gänze im Jahr der Vereinnahmung auszugeben. on­
dem konnten Rücklagen bilden und die Mittel erst in den Folgejahren 

verwenden. Nur Oberösterreich berichtete ab dem Jahr 2010 über den 

Stand der Rücklagen inklusive der Enräge durch Zinsen. 

Wien berichtete regelmäßig über Ausgaben, die weit höher waren 

als die Landesmittel aus den Wunschkennzeichen, wie z.B. über Ver­

besserungen an  Unfallschwerpunkten. Die Berichte enthielten zum 

Teil Pauschalbeträge - wie z.B. in Wien "Verkehrssicherheitsmaß­

nahmen Wiener Linien GmbH a Co KG" mit Gesamtbeträgen zwi­

schen 2 Mio. EUR und 5, 1 6  Mio. EUR pro Jahr ohne weitere Detail­

Iierung - oder nicht näher beschriebene _Beiträge fUr Anschaffungen 

bzw. Veranstaltungen, die zur Hebung der Verkehrssicherheit beitra­

gen" (Oberösterreich, 2008). 

12.2 Der RH kritisierte die fehlenden Vorgaben des Bundes fUr die Bericht­

erstattung und die daraus resultierende Heterogenität der vorliegenden 

Länderberichte, die eine Kontrolle der Mittelverwendung durch den 

Bund erschwerten. Er empfahl dem BMVlT, den Ländern für eine ein­

heitliche Berichterstattung ein Formular zur Verfügung zu stellen und 

auf dessen Verwendung hinzuwirken. 

Im Rahmen der künftigen Berichterstattung wäre von den Ländern 

der jeweilige Stand der Rücklagen einzufordern. um die Verwendung 

der gesamten Fonds-Mittel entsprechend der Zweckwidmung sicher­

zustellen. 

Um die Länder verstärkt in die Umsetzung der Verkehrssicherheitspro­

gramme einzubinden, empfahl der RH dem BMVIT. die Länder zu ver­

pmchten. in ihren Berichten darzustellen, inwiefern ein Konnex der 

fmanzierten Maßnahme mit konkreten Maßnahmen des Verkehrssi­

cherheilSprogramms des Bundes bzw. des jeweiligen Landes besteht. 

12.3 Das BMVIT stimmte der Empfehlung des RH zu ulld merkte ill seiller 
Stellungllahme an, dass alIeIl Lälldern bereits eille einheitliche Vorlage 
für die Erstellullg ihrer Geschäftsberichte ab dem Berichtsjahr 2014 

übermittelt worden sei. Im Rall/nen der 2 7. koordinierenden Bespre-
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clrur,g mit den Uirrdem am 1 6. September 2014 sei vereinbart wor­
den. dass diese Vorlage von allen Ländem für ihre Gesclräflsbericlrte 
ab delll Jahr 2014 verwendet würde. In Abstimmung mit deli Ländem 
werde das Fonnular ab dem Geschäflsjahr 2 0 1 5  so adaptiert, dass 
der Konnex der aus Wunschkerlllzeichen finanzierteIl Maßnahmen mit 
konkreteIl Maßrrahmen des Verkehrssiclrerheitsprogramms des Bundes 
bzw. des jeweiligen Landes ablesbar sei. 

13.1 Laut dem Verkehrssicherheitsprogramm 201 1 bis 2020 war für die Iden­
l ifrkation von HandlungsfeIdem und die Defrnition von Maßnahmen 

zur Hebung der Verkehrssicherheit eine fundierte Unfalldatensamm­

lung eine notwendige Grundlage. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 

sammeile die Statistik Auslria die Unfalldaten im Auftrag des BMVIT. 

Die Daten stellen auch eine wesentliche Basis für die Identifikation und 

Behebung von Unfallhäufungsstellen dar, für die die Länder zuständig 

waren. Im BMVlT war ein Verkehrsstatistikgesetz in Ausarbeitung, mit 

dem die systematisierte Erfassung und Auswertung von Unrallen mit 

Personenschäden nach Unfallart, Unfallursache und Ort des Unfallge­

schehens geregelt werden sollte. 

13.2 Der RH betonte die Bedeutung von fundierten Daten ilbrr da Unfall­

geschehen auf Österreichs Straßen als Grundlage für die Definition von 

zielgerichteten Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und als 

Instrument für die spätere Messung der Wirksamkeit von getroffenen 

Maßnahmen. 

Der RH empfahl dem BMVrr. die Vorbereitungen rur ein Verkehrsstati­

stikgeselz voranzutreiben und die zukünftig gewonnenen Daten auch 

den Ländern zur Verfügung zu stellen. Weiters empfahl er dem BMVlT, 

im Gegenzug dazu die Länder an der Finanzierung der Kosten rur die 

Aufbereitung der Unfalldatensammlung (zum Beispiel im Rahmen der 

Ländermillel aus den Wunschkennzeichen) entsprechend zu beteiligen. 

13.3 Laut Stellungnahme des BMVfT werde derzeit ein EntrvurJ des Ver­
kehrs tatistikgesetzes erarbeitet, wobei die Fertigstellung spätestens 
A nfang 201 6 vorge ehell sei. /111 Abschnill zur Straßenverkelrrsun­
fallstatistik seien sowohl Regeltmgell betreffend die Nutzung als auch 
die Fillanzierullg der Urrjalldaten enthalten. 
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14.1 Erfolgreiche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beru­
hen aus Sicht des BMVIT auf drei Säulen: 

- legistische Vorschriften zur Hebung der Verkehrssicherheit, wie z.B. 
die Herabsetzung der Alkohol-Promillegrenze für Autofahrer (Kom­

petenzbereich des BMVlT), 

- Überwachungsmaßnahmen, wie beispielsweise Alkoholkontrollen 

(Kompetenzbereich der Länder, BMI) und 

- bewusstseinsbildende Maßnahmen (Tätigkeitsfeld des BMVIT/Ver­

kehrssicherheitsfonds und anderer In titutionen, wie z.B. BMBF). 

Das BMVIT ging davon aus, dass eine erfolgreiche Verkehrssicherheits­

arbeil nur in Kooperation mit einer Reihe von anderen staatlichen Ein­

richtungen, wie z.B. dem BMI oder den Gebietskörperschaften, möglich 

war. Zu diesem Zweck wurde im Jahr 2006 der Verkehrssicherheitsbei­

rat eingerichte\. Dessen Arbeitsausschuss Straße erstellte - als Weiter­

führung des Verkehrssicherheitsprogramms 2002 bis 2010 - das aktu­

elle Verkehrssicherheitsprogramm 201 1  bis 2020. 

Dazu erarbeitete der Verein A im Auftrag des Verkehrssicherheitsfonds 

die Grundlagen und stellte eine Vielzahl von Maßnahmen zusammen, 

die im Anschluss daran der Arbeitsausschuss Straße unter Vorsitz des 

BMVIT (Leiterin der Abteilung ST2) in mehreren Sitzungen intensiv 

diskutierte. Die damalige Bundesministerin für Verkehr, Innovation 

und Technologie, Doris Bures, präsentierte das Verkehrssicherheits­

programm 201 1  bis 2020 im Februar 201 1 .  

Im aktuellen Verkehrssicherheitsprogramm 201 1  bis 2020 waren in 

Summe 255 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit definiert. 

Von diesen betrafen 1 48 Maßnahmen das BMVIT als primär für die 

Umsetzung verantwortliche Stelle. Für die Umsetzung der restlichen 
107 Maßnahmen waren andere Stellen wie z.B. das BMI. das BMBF, 

die Länder, die Gemeinden, die ASFINAG, die Autofahrerclubs oder 

die Winschaftskammer Ö terreich als Hauptverantwortliche genann\. 

Das Verkehrssicherheitsprogramm 201 1  bis 2020 gliederte die Maß­

nahmen in die folgenden 1 7  Handlungsfelder: Verkehrserziehung und 

Kampagnen. Fahrausbildung, Überwachung. Kinder, Junge Verkehrs­

teilnehmerlnnen, Ältere Verkehrsteilnehmerinnen, Fußgängerinnen, 

Fahrrad, Motorrad, Moped. LKW, Eisenbahnkreuzungen. Unfallnach­

sorge, Rehabilitation und Diagnostik, Infrastruktur. straßenseitige Ver-
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kehrstelematik und Fahrzeugsicherheit. Diese standen gleichberech­

tigt nebeneinander. Parallel dazu wurden vier Maßnahmenkategorien 

defIniert: unfallvermeidende Maßnahmen. unfallfolgenreduzierende 

Maßnahmen. Schaffung von Grundlagen rur weitere Maßnahmen und 

Lobbying bei der EU. 

Die Maßnahmen im Verkehrssicherheitsprogramm waren h insichtlich 

des Umsetzungszeitpunkts den Kategorien Startpaket (20 1 1 ). kurzfris­

tig (201 2 bis 201 4). mittelfristig (201 5 bis 2017)  und langfristig (20 1 8  

bis 2020) zugeordnet. 

In der Abteilung ST2 lag kein Zeit- und Finanzierungsplan für die 

durch den Verkehrssicherheitsfonds zu finanzierenden Maßnahmen 

des aktuellen Verkehrssicherheitsprogramms 201 1 bis 2020 vor. 

14.2 Der RH wies darauf hin. dass das aktuelle Verkehrssicherheitsprogramm 

in einem breit angelegten Diskussionsprozess im Verkehrssicherheits­

beirat - Arbeitsausschuss Straße unter Leitung de BMVIT erarbeitet 

wurde. Er erachtete die umfassende Einbindung aller Interessensgrup­

pen als po itiv für die Akzeptanz - und damit Umsetzbarkeit - des 

Ve rkeh rssic he rh ei tsp rogra m m s. 

Der RH hob hervor. dass Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicher­
heit dann ihre volle Wirkung entfalteten. wenn parallel zu den Hand­

lungsmöglichkeiten des BMVlT (legistische und bewusstseinsbildende 

Maßnahmen) auch Überwachungsmaßnahmen gesetzt wurden (z.B. ver­

stärkte Alkoholkontrollen begleitend zur Herabsetzung der Promille­

grenze und der Kampagne _Alkohol im Straßenverkehr- des Verkehrs­
sicherheitsfonds im Jahr 2009). Er empfahl dem BMVIT, in Kooperation 

mit dem BMI - als koordinierende Stelle rur die Organe der Exeku­

tive in den Ländern - verstärkt darauf hinzuwirken, dass parallel zu 

bewusstseinsbildenden Maßnahmen entsprechende Überwachungs­

schwerpunkte durch die xekutive gesetzt werden. 

Der RH erachtete die klare Oefmition von UrnsetzungsverantwonIichen 

für alle Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms und die zeit­
liche Taktung über den gesamten Geltungszeitraum als positiv. Er ver­

misste aber eine planerische Verknüpfung der Maßnahmen, die das 

BMVIT bzw. den Verkehrssicherheitsfonds betreffen. mit den fmanzi­

ellen Mitteln. die dem Fonds zur Verfügung stehen. Der RH empfahl 

dem BMVlT. die Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms. rur 

deren Umsetzung die fmanziellen Mittel des Verkehrssicherheitsfonds 

herangezogen werden sollen, zu identifIzieren und für die Umsetzung 

dieser Maßnahmen einen Zeit- und Finanzierung plan zu entwickeln. 

Bund 2 0 1 5/ 1 1  
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14.3 Das BMVTT stimmte der Empfehlung des RH. parallel w legistischen 
und bewusstseinsbildendrn Handlungen des BMVTT Überwachungsmaß­
nahmen zu setzen, w. Ehre entsprechende Kooperation mit dem BMI 
im Ra/rmen der derzeit irr Vorbereitung beji"dlidren nächsten großeu 
Verkehrssidrer/reitskampagne 201 5/2016 werde mrgrslrebt. 

Ehr ausreiclrend detaillierter Zeit plan zur Umsetzung der einzelnen 
Maßnahmen sei bereits im Öste"eichischen Verke/rrssicherheirspro­
gramm 2011 - 2020 ent/ralten. Für jede einzeIIre Maßnalllne gebe 
es einen konkreten Umsetzungszeirpunkt. Zahlreiche Maßnahmen, 
bei denen das BMVTT als Hauptakteur genannt sei, seien legistisdrer 
Natur und würdell somit delI Verkehrssicllerheitsfonds Ilicht belasten. 
Bewusstseinsbildende Maßnahmen seieIl budgetiert und im Finanzplml 
des Verkehrssicherheitsfonds enthalten. 

14.4 Der RH entgegnete dem BMVIT, dass im Östcrreichischen Verkehrssi­

cherheitsprogramm 201 1  - 2020 zwar eine zeitliche Priorisierung der 

einzelnen Maßnahmen gegeben war, die Maßnahmen allerdings nicht 

mit den finanziellen Mitteln, die dem Verkehrssicherheitsfonds zur Ver­

fügung standen, verknüpft waren. Der RH bekräftigte deshalb seine 

Empfehlung, für die Umsetzung der das BMVIT betreffenden Maß­

nahmen einen Zeit- und Finanzierungsplan (z.B. flir Schwerpunkt­

setzungen im Rahmen der einzelnen Calls) zu entwickeln. 

15 Der Verkehrssicherheitsfonds war das Hauptinstrument des BMVIT 

zur Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms. Er flnanziene im 

Wesentlichen bewusstseinsbildende Maßnahmen zur Hebung der Ver­

kehrssicherheit (z.B. Kampagnen) und die Erstellung von wissenschaft­

lichen Grundlagen als Basis flir weitere (legistische) Maßnahmen. 

Im überprüften Zeitraum vergab das BMVIT aus Mitteln des Verkehrssi­

cherheitsfonds Aufträge und Förderungen für Maßnahmen zur Hebung 

der Verkehrssicherheit auf Straßen in der Höhe von rd. 20 Mio. EUR. 

Die Veneilung der Minel auf verschiedene Maßnahmenanen stellte 

sich im überprüften Zeitraum laut Auskunft des BMVIT wie folgt dar: 
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Tabelle 7: Eingesetzte Mittel und Anzahl der Projekte des Verkehrssicherheitsfonds nach 
Maßnahmen art in den Jahren 2008 bis 2013 

"'aßnahmenart in Mio. EUR in Ofo Anzahl der in '" 
Projekte 

Bewusstseinsbildung 11,5 58,0 67 30,S 

Datenerfassung und -aufbereitung 1,2 6,0 23 10,5 

grundlegende Maßnahmen 2,6 12,9 40 18,2 

Maßnahmenevaluierung 

Umsetzungsmaßnahmen 

Andere 

Summe 
Rundungsdifferenzen moglich 

OuelLen: BMVIT; Darstellung RH 

Art des Mittelein­

satzes - Überblick 

230 

0,2 1.1 4 1,8 

3,5 17,5 44 20,0 

0,9 4,6 42 19,1 

19,' 100,0 220 100,0 

Mehr als die Hälfte dcr cingesetzten Millel (58 '11» flo sen in bewusst­

seinsbildende Maßnahmen - wie z.B. in drci große Kampagnen in 

den Jahren 2008, 2009/2010 und 201 3. Rund 1 8 '11> der Mittel wurden 

für Umsetzungsmaßnahmen wie z.B. Radworkshops oder Maßnah­

men zur Schutzwegsicherung verwendet. Rund 1 3 '11> der Mittel finan­
zierten grundlegende Maßnahmen wie z.B. die Unfallkostenrechnung 

Straße, rd. 6 '11> Projekte zur Datenerfassung und Datenaufbereitung 

(z.B. Unfal lstatistik). Rund 5 '11> der Millel nossen (zusammengefasst 

unter _Andere-) z.B. für Druckwerke und die Entsendung von exter­

nen Experten zu internationalen Treffen. Rund I '11> der Minel der Ver­

kehrssicherheitsfonds wurden für Evaluierungen verwendet. 

16.1 Der Verkehrssicherheilsfonds stellte seine Mittel sowohl in Form von 

Aufträgen [Werkverträgen) als auch in Form von Förderungen für 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Straßenver­
kehr zur Verfligung. 

Je nachdem, ob die Mittel des Verkehrssicherheitsfonds flir Förde­

rungen oder ftir Aufträge eingesetzt wurden, ergaben sich unterschied­

liche Rechtsfolgen bzw. Erfordernisse für die Mittelempf;inger und den 

Verkehrssicherheitsfond : 
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Tabelle 8: Wesentliche Unterschiede förderungen - Aufträge 

Förderung Auftrag 

Grundlage der Mittelvergabe Allgemeine Rahmenrichtlinien für Bundesvergabegesetz 2006 
die Gewährung von Förderungen aus 
8undesmitteln 2004 

EigentumsUbergang an den Auftrag­
geber (BMVIT) 

nein ja 

Umsatzsteuerpflicht nein, wenn der Fördernehmer ja 
vorsteuerabzugsberechtigt ist 

Erbringung eines Eigenanteils durch 
den Mittelempfänger 

ja, in unterschiedlichem Ausmaß nein 

Beratendes Gremium für die Beauf­
tragung 

Beirag/Jury Jury 

Quellen: BMVIT; Darstellung RH 

8und 2015/ 1 1  

Eine einheitliche Linie bei der Vergabe vOn Förderungen bzw_ Aufträ­

gen gab es nicht: 

Auftragnehmer reichten einerseits mehrfach Förderansuchcn für 

Projekte ein, die der Verkehrssicherhcitsfonds dann als Auftrag ver­

gab. 

- Andererseits waren Förderungen ZUVOr als Aufträge abgehandelt 
bzw. empfohlen worden. 

Der Verkehrssicherheitsfonds beauftragte auch vergleichbare Leistun­

gen nach unterschiedlichen Regimes. So behandelte er mehrere Rad­

fahrworkshops rur Volkschulkinder als Aufträge, Fahrsicherheitstrai­

nings für Senioren hingegen als Förderungen. Die Evaluierung der 

Einführung der Radhelmpflichl für Kinder förderte er, für die Eva­

luierung der Verkehrscoachingmaßnahmen vergab er einen Auftrag. 

16.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die bestehenden Vorgaben des BMVrr 

zur Einordnung von Projektleisrungen als Förderung oder Auftrag 

nicht eindeutig und nachvollziehbar waren. Das BMVIT behandelte 
daher vergleichbare Projektleistungen manchmal als Förderung und 

manchmal als Auftrag. Sowohl das BMvrr als auch die Minelemp­

fanger ordneten Projektleisrungen mehrfach uneinheitlich zu. Der RH 

erachtete eine einheitliche Vorgangsweise bei der Art der Miuelver­
gabe aufgrund der unterschiedlichen Rechtsfolgen als wesentlich für 

die Projektwerber und die vergebende Stelle. 

Der RH empfahl dem BMVrr, die Regelungen für die Minelvergabe zu 

konkretisieren und in eine eindeutige Entscheidungsgrundlage zu gie-
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ßen, um eine transparente bzw. einheitliche Zuordnung der Projekte 
zu Förderungen bzw. Aufträgen sicherzustellen. 

16.3 Laut Stellungnahme des BMVlT beziche sich die Feststellung des RH im 
Wesell//ichen auf Einzelprojekte aus dem Zeitraum vor bzw. während 
der Einjiihrung der Call des Verkehrssicherheilsfonds. Die VSF-Riclu­
linien würden Vorgaben eil/hallen, die die rrmlsparell/e u'ld einheit­
lie/le Zuordllung der Projekte zu Förderungen bzw. A uprägcn sielrer­
slel/en (z.B. Abscllllitt 2.2 Definilion Förderung bzw. Abschnit1 2.2.2 

Abgrenzung zum Werkvenrag). 

16.4 Der RH entgegnete dem BMVlT, dass er über den gesamten überprüf­
ten Zeitraum, also auch nach NeuveröFfentlichung bzw. Änderung der 
VSF-Richtlinien, Beispiele für eine uneinheitliche Vorgehensweise bei 
der Vergabe von Förderungen bzw. Aufträgen zu vergleichbaren Leis­
tungen feststellte. 

Allgemeines 

17 Der Verkehrssicherheitsfonds fördcne im überprüften Zeitraum 93 Pro­
jekte im Wert von insgesamt rd. 6, 1 Mio. EUR. 

Tabelle 9: Förderungen des Verkehrssicherheitsfonds in den Jahren 2008 bis 2013 

Maßn.hm�nart in Mio. EUR in '10 Anzahl der Projekte in '10 
Bewusstseinsbildung 0,33 5,4 12 12,9 

Datenerfassung und -aufbereitung 0,24 3,9 4 4,3 

grundlegende Maßnahmen 

Maßnahmenevaluierung 

Umsetzungsmaßnahmen 

Andere 

Summe 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quellen: BMVIT; DarsteLLung RH 

232 

2,17 35,6 32 34,4 

0,07 1,1 2 2,2 

3,10 50.9 32 34,4 

0,18 3,0 11 11,8 

6,09 100,0 93 100,0 

Der Großteil der für Förderungen genehmigten Minel entfIel aufUmset­
zungsmaßnahmen sowie grundlegende Maßnahmen. Dazu zählten etwa 
die meisten Förderungen, die im Rahmen der drei Calls vergeben wur­
den. 
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Förderungsvergabe 

18.1 Bei der Vergabe von Förderungen beurteilte der Beirat die dem Ver­
kehrssicherheitsfonds vorgelegten Förderansuchen und gab fUr den 
Bundesminister fUr Verkehr, Innovation und Technologie eine Emp­
fehlung in Form einer Reihung der Projekte in Abhängigkeit von ihrer 
Förderwürdigkeit ab. 

Bei Förderansuchen fUr Projekte im besonderen Interesse des BMVIT 
bzw. außerhalb von Calls ab dem Jahr 201 1  gab die Jury eine Emp­
fehlung fUr oder gegen die Förderung des Projekts ab. 

Der Verkehrssicherheitsfonds vergab von 2008 bis Ende des Jahres 2010 
55 Förderungen, wobei die Ansuchen primär auf initiative der Förder­
werber und ohne konkrete Vorgaben des Verkehrssicherheitsfonds zu 
den Projektinhalten sowie ohne ausdrüCkliche Verknüpfung zum Ver­
kehrssicherheitsprogramm zustande kamen. 

Um die Qualität der Projekte zu erhöhen und die Projekte thema­
tisch zu bündeln, wurde die Vergabe von Förderungen mit Wechsel 
der Geschäftsführung des Verkehrssicherheitsfonds auf ein Ausschrei­
bungsprinzip umgestellt. 

Ab 201 1  wurden die Förderwerber aufgerufen, Projekte im Rahmen von 
Calls zu einem deflflierten Thema einzureichen. Die Themen sollten 
unter Berücksichtigung der Ziele des Verkehrssicherheitsprogramms 
und der aktuellen Unfallstalistik ausgewählt werden. Calls fanden im 
Jahr 201 1  zweimal und im Jahr 201 J einmal statt. Aus den zu den Calls 
insgesamt eingereichten 1 1 8  Förderansuchen empfahl der Beirat 27, die 
dann aus den Mitteln des Verkehrssicherheitsfonds gefOrdert wurden. 

Außerhalb der Call fOrderte der Verkehrssicherheitsfonds in diesem 
Zeitraum zusätzlich noch zwölf weitere Projekte, deren Inhalte nicht 
von den Zielsetzungen der Calls abgedeckt waren (z.B. Motorradsi­
cherheit, Pilotprojekt Schutzwegsicherheit) oder die kleinere Veranstal­
tungen fOrderten (Road Safery Week, Senioren Trainings 65+). An neun 
dieser zwölf Projekte waren im Beirat vertretene Institutionen betei­
ligt. Auf die Möglichkeit, auch außerhalb der Calis um Förderungen 
anzusuchen, wies der Verkehrssicherheitsfonds auf seiner Homepage 
nicht hin und stellte don auch keine Formulare fUr Förderansuchen 
zur Verfligung. 

18.2 Der RH stellte kritisch fest, dass bis 2010 der Verkehrssicherheitsfonds 
Förderungen ohne konkrete Vorgaben zu den Projektinhalten tätigte. 
Dies fUhne dazu, dass die fUr eine Förderung eingereichten Projekte 
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vor Einführung der Calls thematisch heterogen und wenig fokussiert 
waren. Er erachtete daher die Einführung von Calls als zweckmäßig, weil 
diese einen Wechsel hin zu themenspeziftschen Einreichungen ennög­
lichten. Das BMVIT konnte aus mehreren Projekten zu einem Thema, 
die in direkter Konkurrenz zueinander stehen, die besten auswählen. 

Der RH bemerkte jedoch kritisch, dass das BMVlT auf die Möglich­
keit, Förderansuchen auch unabhängig von Calls einzureichen, auf der 
Homepage des Verkehrssicherheitsfonds nicht hinwies. Damit fehlte 
potenziellen Förderwerbern, die nicht in regelmäßigem Kontakt zum 
Verkehrssicherheitsfonds standen, die Infonnalion dazu. Nach Ansicht 
des RH bestand bei den Mitgliedern des Beirats gegenüber anderen 
Institutionen ein Infonnat ionsvorsprung bezüglich der Möglichkeit, 
auch außerhalb von Calls Förderansuchen einreichen zu können. 

Der RH empfahl dem BMVIT, Infonnalionen zur Möglichkeit, Förder­
ansuchen außerhalb VOn Calls einzureichen, auf der Homepage des 
Verkehrssicherheitsfonds zu veröffentlichen. 

Um den Förderwerbern und -empfangern einen einfachen Zugriff auf 
die im lauf der Förderungsabwicklung benötigten Fonnulare - wie 
etwa das Förderansuchen - zu ennöglichen und die Mitarbeiter des 
BMVlT zu entlasten, empfahl der RH, diese Fonnulare ebenfalls auf 
der Homepage zur Verfügung zu stellen. 

18.3 Das BMVfT wies ill seiller Stellungllahme darauf IJiIl, dass IlIfo""a­
tiollen zur Möglichkeit, Förderallsuchell außerhalb der Calls einzurei­
chell, sowie die dazu erforderlichen Antragsunrerlagell (Förderallsu­
ehen 5alllt Anhang) zum Zeitpunkt der Stellungnahme bereits auf der 
Websire des BMVIT verfügbar seien. 

Beurteilung von Förderansuchen 

19.1 Bis zum Jahr 201 1  diskulienen die Beira15milglieder die Förderwür­
digkeit eingereichter Projekte in den Beiratssitzungen und gaben im 
Anschluss daran eine Empfehlung für oder gegen die Förderung durch 
den Verkehrssicherheitsfonds ab. Mit Einführung der Calls im Jahr 201 1  

stellte die Geschäftsführung des Verkehrssicherheitsfonds die Bewer­
tung der Förderansuchen durch die Beira15mitglieder auf eine Beurtei­
lung mittels strukturierter, anonymisierter Beurteilungsbögen um. Die 
Beira15milglieder bewerteten die Förderansuchen bereits vor der Bei­
ratssitzung. In der Sitzung diskutierten sie die Bewertungen abschlie­
ßend und konzipierten die Begründungen für die Ablehnung für die 
als nicht forderwürdig befundenen Projekte. 
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Beiratsmitgl ieder merkten hinsichtlich der ab 201 1 angewandten 
Bewertungskriterien an. dass einzelne Kriterien aus ihrer Sicht ent­
behrlich oder schwer beurtei lbar seien.24 Manche Kriterien, wie etwa 
der Nutzen für die Verkehrssicherheit oder das Kosten-Nutzen-Ver­
hältnis, wurden bei demselben Projekt von einem Beiralsmilglied mit 
der Minimal- und VOn einem anderen mit der Maximalpunkteanzahl 
bewertet. Begründungen dafür waren aus den Unterlagen häufIg nicht 
ablesbar. Beim drillen Call wurden rur die Bewertung der Förderansu­
chen nicht alle Kriterien, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt 
worden waren, herangezogen. 

19.2 Der RH erachtete die bis zur Einruhrung der Calls praktizierte Vorge­
hensweise bei der Beurteilung der Fönderansuchen durch den Beirat 
ohne vorgegebene Kriterien und ohne transparente Bewertungsschlüs­
sel als wenig nachvollziehbar. Er anerkannte die Umstellung der Bewer­
tung der Förderansuchen durch die Beiratsmitgliedcr auf eine einheit­
liche und nachvollziehbare Beurteilungsmethode. Er merkte jedoch 
kritisch an, dass kein gemeinsames Verständnis über die Notwendig­
keit und Beurteilbarkeit einzelner Kriterien bestand, und dass nicht alle 
in den Ausschreibungsumerlagen genannten Kriterien in der Beurtei­
lung Berücksichtigung fanden. 

Der RH empfahl dem BMVIT, mit den Beiratsmitgliedern die Beurtei­
lungskriterien für die Förderansuchen abzustimmen und eingehend zu 
erläutern, um ein einheitliches Verständnis über die Kriterien sicher­
zustellen. Weilers empfahl er, zur Gewährleistung eines aussagekräft i­
gen Gesamtergebnisses und zur Reduktion einer Verzerrung der Ergeb­
nisse durch die extreme Beurteilung Einzelner, Extremwerte bei den 
Einzelbeurteilungen nicht zu berücksichtigen. Auch sollten die in den 
Ausschreibungsu nterlagen bekan ntgemachten Beu rteilu ngskriterien 
jedenfalls bei der Bewertung der Förderansuchen herangezogen wer­
den, damit sich die Förderwerber daran orientieren können. 

19.3 Laut Stellungnahme des BMVTT seien die Beurteilungskriterien bereits 
in der Vergangenheit (erster bis vierter Call) mit den Mitgliedem des 
Beirats diskutiert und VO,I Call ZU Call sukzessive optimiert worden, 
um durch klare, gut beurteilbare Kriterien die Bewertung zu erleich­
tem und so eine ausgewogene, möglichst objektive Bewertung der Pro­
jekte sicherzustellen. 

24 2.8. sagten die im Bcwt"nungsbogt"n unter _Rrl�anz fUr den VSF- angerllhrten Kri­

ttrien _Qualitäl der Planung-, Jnnovationsgehalt- und _Potenzial des Projcktteams· 

wenig über die Relevanz des Projekts fUr den Verkehrssicherheitsfonds aus. 

235 

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 39 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Tätigkeitsbereiche des Verkehrssicher­
heitsfonds 

236 

Im Rahmen des vienen Calls im Jahr 2014 sei - parallel zur derzeil gül­
ligen Bewertung Uliier BerücksiclIrigung der Ertremwerte - als A ller­
nmive dne Bewertung olme Extremwe"e durchgeführt worden (jeweils 
die beste und die scllleciltesic Bewertung wurden nie/lt berücksichtigt). 
Die daraus resultierenden marginalen Änderungen in der Gesamtbe­
wertung seien ohne Einfluss auf das Gesamtergebnis gewesen. Ob eine 
Änderung des Bewertungsmodus daher tatsächlich notwendig sei. werde 
im Rahmen der nächsten Beiratssitzung diskutiert werden. 

Die marginale Abweichung zwischen den BeurteilungskriterieIl gemäß 
Ausschreibullgsullterlage u'ld den Bewerttmgskrileriell des Beirats im 
Rah 111 eil des dritTen eall • a'if die sich der RH beziehe. sei bereits fur 
den liierten Call im Jahr 2014 - und damit alle kÜllftigen Calls - kor­
rigierl worden. 

19.4 Der RH wies betreffend die Optimierung der Bewerrungskriterien darauf 
hin, da s Beiratsmitgl iedcr noch im Jahr 201 3  das Bewertungskrite­
rium .Relevanz (des Projekts) für den Verkehrssicherheitsfonds· rur 
schwer beurteilbar erachteten. 

Die Abweichungen bei den Beurteilungskriterien des dritten Calls waren 
den Fest teilungen des RH zufolge nicht marginal, sondern betrafen 
wesentliche Punkte. wie etwa das Potenzial des Projekts in Bezug auf 
die Reduktion der Zahl der Getöteten und Verletzten oder die Überei n­
stimmung mit den Zielen und Maßnahmen des Österreichischen Ver­
kehrssicherheitsprogramms. Vor dem Hintergrund der nachhaltigen 
Sicherstellung eines einheitlichen Verständnisses der Beurteilungskri­
terien verblieb der RH deshalb bei seiner Empfehlung. 

Befangenheit Beiratsmitgl ieder 

20.1 Zur Befangenheit von Mitgliedern des Beirats war in den Richtlinien 
des Verkehrssicherheitsronds Folgendes geregelt: ein Beiratsmitglied 
war von der Beratung und Beschlussfassung auszuschließen. wenn 
durch seine Anwesenheit die objektive Entscheidungsfmdung in Frage 
gestellt war. 

Bei der Beurteilung der Förderansuchen des ersten Calls gaben Bei­
ratsmitglieder überdurchschnittlich gute Bewerrungen für jene Ansu­
chen ab. bei denen ihre eigenen I nstitutionen Projektmitarbeiter steil­
ten. Beim zweiten und dritten Call beurteilten Beiratsmitglieder keine 
Projekte mehr, an denen ihre Institution mitarbeitete. Die Beiratsmit­
glieder des BMVIT beweneten regelmäßig Ansuchen des AJT Austrian 
I nstitute ofTechnology. bei dem das BMVfT Mehrheitseigentümer war. 
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Im Zuge der Beratungen über Förderansuchen setzte sich ein Beirats­
mitglied für ein Projekt ein. das seine Institution. die ASFINAG. mit­
finanzierte. 

Aus den Protokollen der Beiratssitzungen war mehrfach nicht ersicht­
lich. ob befangene Beiratsmitglieder an den Beratungen bzw. der 
BeschlussFassung mitwirkten bzw. ab wann sie nach Verlassen des 
Raums wieder an der Sitzung teilnahmen. 

20.2 Der RH krit isierte. dass bei der Vergabe von Förderungen wiederholt 
befangene Beiratsmitglieder am Disku sions- und Bewertungsprozess 
mitwirkten. In den Protokollen der Beiratssitzungen war der Ausschluss 
solcher Beiratsmitglieder aus den Beratungen und Beschlussfassungen 
mehrFach nicht nachvollziehbar dokumentiert. 

Der RH empfahl dem BMVIT. jede mögliche Befangenheit der Bei­
ratsmitgl ieder - sei es durch Mitwirkung an einem Projekt. durch 
Mehrheitsbeteiligung an einer einreichenden Institution oder durch 
Kofmanzierung eines Projekts - bei der Bewertung. Beratung und 
Beschlussfassung über Förderansuchen auszuschließen. Die Protokolle 
der Beiratssitzungen wären derart zu fLihren. dass daraus eindeutig 
hervorgeht. welches Beiratsmitglied in welcher Form an der Empfeh­
lung fLir eine Vergabeentscheidung mitgewirkt hat. Im Übrigen ver­
wies der RH hinsichtlich der Empfehlung zur Zusammensetzung des 
Beirats auf TZ 6. 

20.J Das BMVIT stimmre ill seiller Srellullgllahme der Elllpfelrlullg des RH 
zU. Bereits im RahmeIl der 77. Beiratssitzullg am /0. September 2014, 

bei der die Bewertung der Projekte des viertell ealls erfolg/I'. sei jede 
mögliche Befa"gellheit der B/'iratsmi/glieder bei der Bewerru"g, Bera­
tung und Besclrlussfassullg über Förderallsuchen ausgeschlossen wor­
den. Aus dem Prorokoll gehe cilldeurig I/ervor, we/ci/es Bcira/smirglied 
ill welcher Fonn an der Empfehlullg Oll eiller Förderelltschcidung mi/­
gewirkr/' I/Obe. Dieses Vorgehen werde bei kÜllftigell Beiratssirzullgell 
beibehaltell. 

Information erfolgreicher Förderwerber 

21.1 In den Ausschreibungsunterlagen für den zweiten Call kündigte das 
BMVlT an. dass es das Ergebnis der Bewertung der Förderansuchen im 
November 201 1  bekanntgeben würde. Die damalige Bundesministe­
rin fLir Verkehr, Innovation und Technologie. Doris Bures, genehmigte 
die Förderung der ausgewählten Projekte im Jänner 201 2. Die erfolg­
reichen Förderwerber wurden fast acht Monate nach Ende der Ein-
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reichfrist am 5. September 201 2 - nach Sicherstellung der Verfugbar­
keit der finanziellen Mittel durch die Herstellung des Einvernehmens 
mit dem BMF - mit Übermittlung der Fördervenräge im April 201 2 

über den Erfolg des Förderansuchens informien. 

21.2 Der RH erachtete den zeitlichen Abstand zwischen dem Ende der Ein­
reich frist rur die Förderansuchen und der Bekanntgabe der Förder­
zusage mit fast acht Monaten als zu lang. Der angekündigte Termin 
über die Information der erfolgreichen Förderwerber wurde um flinf 
Monate überzogen. Für das BMVTT bestand da Ri iko, da s Förder­
werber bei Verzögerungen in dieser G rößenordnung die rur da Pro­
jekt erforderlichen Res ourcen nicht vorhalten könnten. 

Der RH empfahl dem BMVrr, die erfolgreichen Förderwerber im Inte­
reSse einer optimalen Projektbearbeitung zeitnah nach der Genehmi­
gung durch den Bundesminister flir Verkehr, Innovation und Tech­
nologie zu informieren und zu beaurtragen. Weiters wäre rechtzeitig 
Vorsorge flir die Verfugbarkeit der benötigten finanziellen Mittel zu 
t reITen. 

21.3 Das BMVIT lIahm die Empfehlullg des RH zur Ke'IIItllis ulld I,ielt ill 
seiller StellulIgllahme fest, dass auf eille zeitIIahe Verställdigullg der 
Förderwerber sowie eille rec/llzeitige Vorsorge for die Verfugbarkeit der 
bellötigell jillallziellell Mittel - allerdillgs ullter Berücksichtigu'lg der 
erforderlicheIl Genehmigungsläufe und der damit verbullde'lell zeit­
lichen RessoureeIl - geachtet werde. 

Dokumentation der Vergabeentscheidungen 

22.1 In den internen Regelungen des BMVIT25 war festgelegt, dass alle 
relevanten Geschäfustücke bzw. alles, was flir die spätere Nachvoll­
ziehbarkeit von wichtigen Entscheidungen erforderlich ist, im elek­
tronis hen Aktenverwaltungssystem (ELAK) zu erfassen war. 

Die Beuneilungsbögen der Beiratsmitglieder rur die Bewenung der 
Förderansuchen fanden sich nicht im ELAK. Jene des zweiten und 
dritten Calls lagen in Papierform in der Abteilung ST2 auf, jene des 
ersten Calls waren nicht mehr vorhanden. ErgänzungsauITorderungen, 
die sich aus der formalen Prüfung der Förderansuchen ergeben hat­
ten, waren rur jene Projekte. deren Förderung abgelehnt worden war, 
ebenfalls nicht im ELAK dokumentien. 

,I., rr OrganisatIonshandbuch. BUroordnung 2004. ELAK-OrKIiS 
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Aufträge 

22.2 Der RH Itritisiene, dass das BMVIT die Beuneilung der Förderansuchen 
im ELAK unvollständig dokumenticne und diese somit nicht nachvoll­
ziehbar war. 

Der RH empfahl dem BMVlT,jedenfalls alle für die Nachvollziehbarkeit 
der Entscheidungen des Beirat durch Dritte erforderlichen Geschäfts­
stücke im ELAK zu erfassen. 

22.3 Laut Stellung'lal,me des BMVIT ci die grundsätzliclle Nachvollziell­
barkeit säml/icller EII(sel,eidungen des Beirats des Österreiclliscllen 
Verkelrrssiel,erl,eitsfonds auch für den er ten bi viertell eall immer 
gegeben gewc eil; die re/evmllclI Dokumente sciell im ELAK erfass/. 
Ledigliell die Bewertungsbögen der einze!/I/'li Beiratsmitglieder seien aus 
Grüllden der Anonymität nielli im ELAK erfasst, sondern in Papier­
form aufbewahrt worden. Künftig würden aucll alle Einzel-Bewer­
tUllgsbögen - allerdings anonymisiert und in pdf-Fom, - dem ELAK 
beigejrigl. 

22.4 Der RH wie darauf hin, dass die Bewertungsbögen des ersten Calls 
zur Zeit der GebarungsüberprüFung weder in Papierform noch elek­
tronisch im BMVlT vorhanden waren. Er blieb bei seiner Empfehlung, 
jedenfalls alle fLir die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen des Bei­
rats durch Dritte erforderlichen Geschäftsstücke im ELAK zu erFassen. 

Allgemei nes 

23 Der Verkehrssicherheitsfonds vergab in den Jahren 2008 bis 201 3  
1 2 7  Aufträge im Wen von insgesamt rd. 1 3,7 Mio. EUR. 

Tabelle 10: Aufträge des Verkehrssicherheitsfonds in den Jahren 2008 bis 2013 

Maßnahmenart in Mio. EUR in '10 Anzahl der Projekte in '10 

Bewusstseinsbildung 11,15 81,4 55 43,3 

Datenerfassung und -aufbereitung O,95 6,9 19 15,0 

grundlegende Maßnahmen 0,37 2.7 8 6,3 

Maßnahmenevaluierung 0,14 1,1 2 1,6 

Umsetzungsmaßnahmen 0,36 2,6 12 9,4 

Andere 0,72 5,2 31 24,4 

Summe 13.69 100,0 127 100,0 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quellen: BMVIT; Darstellung RH 
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Der Großteil der Aufträge entfiel auf den Bereich BewusslSeinsbil­
dung mit Kampagnen des Verkehrssicherheitsfonds (siehe TZ 25 bis 
30). Aufträge zur Erstellung der Straßenverkehrsunfallstatistik waren 
der Kategorie Datenerfassung und -aufbereirung zuzurechnen. Dane­
ben fmanzierte der VerkehrssicherheilSfonds Umsetzungsmaßnahmen 
zum Verkehrssicherheitsprogramm. die Erstellung des Verkehrssicher­
heitsprogramms. die Jahresberichte des Fonds. die Unfallkostenrech­
nung. die Evaluierung getroffener Maßnahmen sowie die Entsendung 
von Externen zu Expertentreffen. 

Teilnahme an internationalen Sitzungen 

24.1 Der Verkehrssicherheitsfonds finanzierte seit dem Jahr 2003 regelmä­
ßig die Entsendung externer Vertreter zu hochrangigen nationalen und 
internationalen Expertensitzungen. Das BMVIT begründete dies mit 
fehlenden personellen Ressourcen im Ressort. Im Jahr 201 2 schloss das 
BMVlT dazu erneut eine Rahmenvereinbarung mit dem Verein A auf 
weitere drei Jahre ab. Die Auftragssumme belief sich auf rd. 30.000 EUR 
pro Jahr mit Stundensätzen von rd. 1 29 EUR für die Teilnahme und 
die Vor- und Nachbearbeitung sowie von rd. 65 EUR für die Reise­
zeit. Für vergleichbare Mitarbeiter des BMVIT war im Jahr 201 3  von 
durchschninlichen Srundensätzen zwischen rd. 38 EUR und rd. 54 EUR 
auszugehen.26 Diese lagen damit bis zu rd. 70 <1b unter jenen in der 
Rahmenvereinbarung. An den Sitzungen nahmen neben den externen 
Vertretern teilweise gleichzeitig auch Mitarbeiter des BMVIT teil. 

24.2 Der RH kritisierte die langjährige Praxis des BMVfT. zu hochrangigen 
Expertentreffen externe Vertreter auf Kosten des Verkehrssicherheits­
fonds zu entsenden. zumal teilweise auch Vertreter des BMVfT daran 
teilnahmen. Durch die Auslagerung dieser Leistungen an Dritte ging 
dem BMVfT Fachwissen verloren bzw. wurde das notwendige Know­
how bei Externen auf Kosten des Verkehrssicherheitsfonds aufgebaut. 

Der RH empfahl dem BMVfT. durch das Insourcing der regelmäßigen 
Teilnahme an nationalen und internationalen Expertentreffen die Kosten 
zu senken und das nötige Wissen im BMVfT zu halten bzw. aufzubauen. 

24.3 Laut Stellungnahme des BMVlT sei auch aus seiner Siel,t ein Insourcing 
wünschenswert. aber auJgrund der angespannten Persona/siluation und 
der personellen Resrriktionen im Bereich des BUlle/es nicht möglich. 

l6 Werte rur entsprechend qualifIZierte Milarbdttr 201 3 gemäß den Richlwt'nt':n rur die 

Durchschniru�rson3Iausgalxn/-kostcn. Verordnung BGB!. II Nr. 85/2013:  Vergleichs­

wen Verwaltungsdicnst-Gehobc-ner Dienst ) bzw. Verwaltungsdirnsl Höherer Dienst J 
valorisiert für 201 J um 2 % 
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24.4 Der R H  wies darauf hin. dass der Wissensaufbau bzw. -erhalt rur 
die Steuerungsfunktion des BMVrr im Bereich der Verkehrssicherheit 
wesentlich ist. Er blieb daher bei seiner Empfehlung. bei der Teilnahme 
an Expenentreffen stal1 der Beauflragung Externer die Nutzung inter­
ner Personalressourcen a nzustreben. Dabei wären die Kosten für den 
Zukauf von Fremdleistungen den Kosten für den Aufbau von ressor­
t internem Know-how unter entsprechenden Kosten-Nutzen-Überle­
gungen gegenüberzustellen. 

Kampagne _Alkohol im Straßenverkehr- 2009 bis 2010 

25.1 ( I )  Im Rahmen der Maßnahmen Zur Bewusstseinsbildung flnanziene 
der Verkehrssicherheitsfonds in den Jahren 2009 und 2010 gemein­
sam mit drei externen Pannern eine auf eine breite Zielgruppe aus­
gerichtete Kampagne zum Thema Alkohol am Steuer. Die Kampagne 
kostete in Summe rcl. 4,5 Mio. EUR; davon trugen rd. 1 ,5 Mio. EUR 
die ex lernen Panner. 

(2) Das BMVIT beauftragte die BundesbeschafTung GmbH (BBG) mit 
der Durchführung des Vergabeverfahrens für die im Rahmen der Kam­
pagne zu erbringenden Kreativleisrungen. In der ersten Stufe des zwei­
stufIgen Verhandlungsverfahrens wurden fünf Agenturen ausgewählt 
und zur Abgabe eines Angebots eingeladen. 

(3) Am 3 1 .  August und I. September 2009 präsentierten die fünf Agenturen 
der Bewert'ungskommission ihre Erstangebote. Die Erstangebote der Agen­
tur A und der Agentur B unterschieden sich im generellen Konzept und im 
Slogan deutlich. Die BBG forderte die Agentur B im Auftrag des BMVIT 
im Anschluss an ihre Präsentation am 1 .  September 2009 auf, zusätzlich 
zu den schriftlichen Unterlagen des ErstangebolS den TV-Werbespot per 
E-Mail an  die BBG zu senden. Die BBG übermittelte diesen am selben 
Tag an eine Mitarbeiterin des Kabineus der damaligen Bundesministe­
rin für Verkehr, I nnovation und Technologie, Doris Bures. 

Am 2. und 3. September 2009 fanden Verhandlungsrunden von Ver­
tretern des BMVIT und der BBG mit den fünf Agenturen statL Diese 
wurden im Anschluss aufgefordert, bis ZUm 1 7. September 2009 ein 
letzta ngebot zu legen. 

(4) Die letztangebote wurden am 1 7. September 2009 von der BBG 
ans BMVTT übermittelt. Die BBG wies Mitarbeiter des BMVlT in einer 
E-Mail am 2 1 .  September 2009 darauf hin, dass die Agentur A Kon­
zept und Slogan der Kampagne zur Gänze geändert haUe, und dass 
nunmehr sowohl der Slogan als auch Inhalt und Aufbau des TV- und 
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Hörfunk-Spots eine starke Ähnlichkeit mit dem von der Agentur B 
eingereichten Vorschlag aufweisen würden. Dieser Umstand habe laut 
BBG auf das Vergabeverfahren selbst keine Auswirkungen - alle Kom­
missionsmitglieder hätten Geheimhaltungserklärungen unterzeichnet. 
Mögliche rechtliche Schritte im Zusammenhang mit einer Urheber­
rechtsverletzung seien aber nicht auszuschließen. 

Eine Mitarbeiterin des BMVIT antwortete, dass auch im BMVIT die 
Ähnlichkeit aufgefallen sei, wies aber auf sehr konkrete Briefmgs im 
Zuge der Verhandlungen hin. Es sei daher nicht unmöglich, dass meh­
rere Kreative den gleichen Zugang zu einem Thema gefunden hätten. 

Tabelle 1 1 :  Wesentliche Inhalte der Erst- und Letztangebote der Agenturen A und 8 für 
die Kampagne "Alkohol im Straßenverkehr" 

Agentur A Agentur 8 

Erst.ngebot letzt.ngebot Erstangebot letztangebot 

Slogan Wer trinkt. verliert. Alkohol am Steuer. Das Alkolenker sind das Alkofahrten sind das 
Letzte. Letzte. Letzte. 

TV-Spot Alltägliche Szenen aus dem leben Szenen aus dem Szenen aus dem 
Situationen eines eines Buben - .. Das Leben eines Buben leben eines Buben 
quersch nittgeläh mten erste Mal auf eigenen (.Das erste Mal· die (.Oas erste Mal· die 
Patienten, Opfer Beinen, .... das erste Wahrnehmung der Wahrnehmung der 
eines Unfalls unt!r Mal verliebt· werden Mutter, das Finden Mutter. das Finden 
Alkoholeinfluss. durch einen Unfall mit von Freunden, der von Freunden, der 
- Waschen und einem Alkolenker - Heiratsantrag) werden Heiratsantrag) werden 
Ankleiden durch .. Das erste MaL einem durch einen Unfall mit durch einen Unfall mit 
einen Pfleger, Alkotenker begegnet' einem alkoholisierten einem alkoholisierten 
Physiotherapie in unterbrochen. Slogan Lenker mit .Das Letzte. Lenker mit .Das Letzte. 
einem Schwimmbecken .Alkohol am Steuer. was er gesehen hat was er gesehen hat 
- werden aus der Das letzte: wird ..... unterbrochen. . .... unterbrochen . 
Perspektive des eingeblendet. Slogan .Alkolenker Slogan .Atkofahrten 
Patienten gezeigt. sind das letzte," wird sind das letzte .... wird 

eingeblendet. eingeblendet. 

Hörfunk- Potenzielle Verluste Szenen aus dem Leben Szenen aus dem leben Szenen aus dem leben 
Spot - des eigenen lebens. eines Mädchens/eines eines Mädchens/ eines Mädchens/ 

des eigenen Kindes, Burschen - .. Das erste eines Buben (.Oas eines Suben (.Oas 
Versicherungsschutzes, Mal eine Sternschnuppe Erste. was Anna/Max Erste. was Anna/Ma. 
des gesellschaftlichen gesehen, ... im Heer gesehen hat" - die gesehen hat· - die 
Ansehens - durch geschwommen" werden Mutter • ... ) - wird Mutter • . . .  ) - wird 
Alkohol am Steuer unterbrochen durch unterbrochen durch unterbrochen durch 
werden aufgezählt. .das erste Mal einem .Oas Letzte. was Anna/ .Oas Letzte. was Anna/ 

Alkolenker begegnet: Ma. gesehen hat·: Max gesehen hat": 
Schluss-Slogan einen alkoholisierten einen alkoholisierten 
.Alkohol am Steuer. Autofahrer. Schluss- Autofahrer. Schluss-
Das Letzte: Slogan .Alkolenker Slogan .Alkofahrten 

sind das Letzte: sind das Letzte: 

Quellen: 8BG; Darstellung RH 
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(5) Die Sitzung der Bewertungskommission zur Bewertung der Letztan­
gebote fand am 2 1 .  September 2009 statt. Stimmberechtigte Mitglieder 
der Bewertungskommission waren drei Mitarbeiter des BMVIT21 und 
je ein Mitarbeiter von zwei die Kampagne mitfInanzierenden Institu­
tionen. Zusätzlich zu den flinf stimmberechtigten Mitgliedern nahmen 
zwei beratende Mitglieder an der Sitzung teil: eine Mitarbeiterin des 
BMVIT (Abteilung ST2) und eine Mitarbeiterin des Vereins A. Seitens 
der BBG wurde die Sitzung durch zwei Juristen begleitet. 

Au der Prüfung und Bewertung der Angebote ging die Agentur A als 
e�lgereihte Agentur hervor. Das Ergebnis der Bewertung sleille sich 
im Detail wie folgt dar: 

Tabelle 12: Bewertungspunkte des Zuschlagsempfängers und der unterlegenen Bieter bei 
der Kampagne "Alkohol im Straßenverkehr" 

Gesamtprefs Prefspunkte Qualltätspunkte Gesamt 

Agentur A 283.410 

Agentur B 214.654 

Agentur C 313.294 

Agentur 0 294.590 

Agentur E 258.467 
Quellen: BMVIT; Darstellung RH 
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in EUR 

20,39 51,63 12,02 

30,00 41,70 71,70 

16,21 22,05 38,26 

18,83 17,20 36.03 

23,88 10,94 34,81 

(6) Für den RH slellte sich der Ablauf der Sitzung der Bewertungs­
kommission - nach Gesprächen mit allen bei der Silzung der Bewer­
lungskommission anwesenden Personen - wie folgt dar: die Kommis­
sion diskutierte in einem erst.en Bewertungsdurchgang die einzelnen 
Kriterien und vergab flir jedes Kriterium eine gemeinsam akkordierte 
Punktezahl. Bei der im Anschluss präsentierten Reihung lag die Agen­
tur B an erster Slelle. Im Anschluss daran wurden in einem weileren 
Durchgang die Punktebewertungen mehrfach verändert. Schlussend­
lich lag die Agenlur A mit einem geringen Abstand von 0.32 (von ins­
ge amI 100) Punkten vorne. 

(7) Die BBG gab den unterlegenen Bietern am 24. September 2009 
die Zuschlagsentscheidung per Fax bekannt. ohne - im Gegensatz 
zu den Kampagnen davor und danach - die Bewertungspunkte des 
Zuschlagsempfangcrs und des jeweils eigenen Angebots zu nennen. 
Auf Anfrage der Agentur B am I .  Oktober 2009 zu den Details der 
Bewertung übermittelte die BBG der Agentur B am sei ben Tag das 

27 je einer aus dem Kabinen der Bundcsminislcrin für Verkehr. [nnov31ion und TC'<'hno­

logit'. dt'r Abteilung Präsidium 2 und der Ableilung ST2 
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Vergabekommissionsprotokoll mit der Reihung der Bieter inkl. Punk­
testand und die verbalen Erläuterungen der Bewenungskommission 
zu den wesentlichen Punkteabweichungen zugunsten de Zuschlags­
empfangers. Nach Ende der Stillhaltefrist am 2. Oktober 2009 eneilte 
die BBG den Zuschlag an die Agentur A. 

(8) Wie der RH feststellte. Rihne die Agentur B gegen die Agentur A 
einen Zivilprozess wegen Verletzung des Urheberrechts. Das Verfah­
ren war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht abgeschlossen. 
Der im Rahmen des Verfahrens beauftragte Sachverständige kam zum 
Schluss, dass die Werbespots in den Letztangeboten der Agentur A und 
der Agentur B in ihren charakteristischen Elementen und wesentl ichen 
Fakten übereinstimmen. Zur Gene e der Kampagne fordene er beide 
Agenturen auf. Unterlagen vorzulegen. Die Agentur B kam der Auf­
forderung umfassend nach und legte umfangreiche Unterlagen vor. 
welche den Entwicklungsprozess an hand von E-Mail-Schri ftverkehr 
und diversen Daten abbildete. Die Agentur A legte ein handschrift­
liches Dokument im Umfang von drei Seiten vor. welches in seiner 
Charakteristik durchgängig geschrieben schien. 

Die Agentur B schloss sich weiters als Privatklägerin dem Ermittlungs­
verfahren der Staatsanwaltschaft gegen die damalige Bundesministerin 
Rir Verkehr. Innovation und Technologie. Doris Bures. eine Mitarbei­
terin des Kabinetts der Bundesministerin und gegen zwei Mitarbeiter 
der Agentur A in Bezug auf das Vergabeverfahren an. Das Verfahren 
wurde hinsichtlich des Vorwurfs der Untreue im Oktober 201 3 ein­
gestellt. hinsichtlich eines allfa lligen Vergehens der Verletzung des 
Amtsgeheimnisses gegen unbekannte Täter aus dem BMVIT bis zur 
Beendigung des Urheberrechts-Verfahrens (siehe oben) abgebrochen. 

25.2 ( I )  Nach Ansicht des RH gingen die Verhandlungsrunden mit den Bie­
tern. so wie sie sich in den Protokollen darstellten, inhaltlich nicht 
in die Tiefe. Eine völlige Änderung des Erstangebots der Agentur A 
und die anschließende Ähnlichkeit mit dem Erst- und Letztangebot 
der Agentur B als ein Ergebnis der Verhandlungsrunde erachtete der 
RH als unplausibel. Vorbehaltlich einer rechtskräftigen Entscheidung 
im Prozess zur Verletzung des Urheberrechts schloss es der RH daher 
nicht aus, dass Informationen zum Erstangebot der Agentur B außer­
halb des eigentlichen Vergabeprozesses an die Agentur A genossen 
waren. In diesem Zusammenhang verwies der RH auf die Feststel­
lungen des Sachverständigen zum Enrwicklungsprozess der Kampa­
gnen im genannten Urheberrechtsprozess. 

Bund 2015/1 1 

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)48 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 
Tatigkeitsbereiche des Verkehrssicher­
heitsfonds 

ästerreichischer Verkehrssicherheitsfonds 

Bund 2015/ 1 1  

Nach Ansicht des R H  wäre die große Ähnlichkeit von zwei letztange­
boten ein sachlicher Grund für den Widerrur des Vergabeverfahrens 
im Sinne des § 1 38 Bundesvergabegesetz 2006 gewesen.28 Die BBG 
wies das ßMVIT zwar aur die komplette Änderung des letztangebotes 
der Agentur A gegenüber ihrem Erstangebot und die starke Ähnlich­
keit zum Erst- und letztangebot der Agentur B hin, ein Hinweis auf 
die Möglichkeit oder eine Emprehlung zum Widerruf des Verfahrens 
fehlte allerdings. 

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass in der Bewenungskommis­
sion kein unabhängiger Marketingexpene stimmberechtigtes Mitglied 
war. Der RH war der Ansicht, das die Mitwirkung eines unabhängi­
gen Marketingexpenen die Auswahl der aus werbetechnischer Sicht 
besten Umsetzung der durch das BMVlT im Zuge der Kampagnen­
Entwicklung defmierten Inhalte und Zielsetzungen in positiver Weise 
unterstützt hätte. 

Der RH empfahl dem BMVIT. bei der Bewertung von Kreativleistungen 
rur Kampagnen zur Bewusstseinsbildung in Zukunft unabhängige Mar­
ketingexperten als stimmberechtigte Mitgl ieder in die Bewertungskom­
missionen aufzunehmen. 

(3) Die Erhebungen zum Ablauf der Sitzung der Bewenungskommission 
erweckten aus Sicht des RH den Anschein, dass das Verfahren dahin­
gehend beeinnusst wurde. ein bestimmtes Unternehmen (Agentur A) 
zu beauftragen, und nicht, in einem fairen Wellbewerb den Bestbie­
ter zu enniueln. Der RH kritisiene, dass das BMVIT eine vergleichbare 
leistung (Ähnlichkeit der Angebote) zu einem um rd. 32 "Al höheren 
Angebots-Preis beauft ragte. 

Der RH bemängelte, dass die BBG den unterlegenen Bietern in der Mit­
teilung ZUr Zuschlagsentscheidung keine Infonnationen zu den Bewer­
tungspunkten des jeweils eigenen Angebots im Vergleich zum Bestbie­
ler zur Verfügung stellte. Der RH stellte fest, dass dies nicht im Sinne 
der Tran parenz des Vergabeverfahrens war und damit diesen Bietern 
eine Grundlage für ihre Entscheidung, gegen die Vergabcent cheidung 
Rechtsmittel zu ergreifen. vorenthalten wurde. 

25.3 Das BMVIT hielt ill seiner SrelluIIgllahme Jesr, dass die EmpJehlulIg 
des RH, unabhängige Markerillge.rperrell als srimmberechrigre Mir­
glieder ill die Bewerrungskommissiollell aufzullellmen, fiir zukünftige 
Kampagnen zur Bewussr eillsbUdulIg berucksicllrigr werde. 

" BGB!. I Nr. 1 7/2006 
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26.1 ( I )  Um beim Vergabeverfahren zur Kampagne ..Alkohol im Straßen­

verkehr" (TZ 25) einen Informationsfluss zu Inhalten des Erstangebols 
der Agentur B durch Mitarbeiter des BMVTT an die Agentur A (insbe­

sondere eine Weiterleitung des Werbespots der Agentur B via E-Mail) 

ausschließen zu können, ersuchte der RH das BMVIT im Jänner 2014 
um eine Auflistung aller im Zeitraum der Ausschreibung zwischen 

dem BMVlT und Agentur A gesendeten E-Mails und um die Inhalte 

der betreffendcn E-Mails selbst. 

(2) Das BMVIT teilte daraufhin mit, dass eine Übermittlung aller. im 

angegebenen Zeitraum angefallenen E-Mails einerseits technisch nicht 

möglich sei, andererseits aber auch aufgrund der Best immungen des 

Datenschutzgesetzes nicht erfolgen würde. 

Recherchen des RH ergaben, dass sehr wohl die technische Möglich­

keit besteht, dass E-Mails aus dem betreffenden Zeitraum auf Siche­

rungsbändern (Backup der Mail-Konten bzw. des E-Mail-Archivs) vor­

handen sein könntcn. 

(J) Im Februar 2014 ersuchte der RH das BMVIT daher, ihm einen 

Gesamtauszug aus dem Quellsystem über alle im überprüften Zeit­
raum (2008 bis dato) von der Domain @bmvit.gv.at aus intern und 

extern gesendeten und empfangenen E-Mail mit  Sender. Empfanger. 

Sende- bzw. Empfa ngszeitpunkt, Betreff und Größe zu übermitteln. 

Dabei wurden vorerst keine I nhalte der E-Mails abgefragt ; dies deshalb, 

weil durch diese umfassende Erhebung von Gesamtdaten die selektive 

Löschung einzelner E-Mails durch die überprüfte Stelle ausgeschlos­

sen werden sollte. Aus der Gesamtauflistung der E-Mails beabsich­

tigte der RH, die für die Gebarungsüberprüfung relevanten E-Mails 

- aus eigenem und damit von der überprüften Stelle (BMVm unab­

hängig - zu identifIzieren. In einem weiteren Schritt plante er, für ein­

zelne. gebarungsrelevante E-Mails die Inhalte und Attachments vom 

BMVIT anzufordern. Diese Vorgehensweise ist insbesondere als Kon­
sequenz zur Gebarungsüberprüfung im Land Salzburg29 zu sehen, bei 

der dem RH unvollständige Daten und Dokumente übermittelt wurden. 

(4) Im März 2014 verweigene das BMVlT die Übermittlung der Infor­

mationen über E-Mails mit dem Hinweis auf den Datenschutz, weil sich 

unter den dienstlichen E-Mails der Mitarbeiter auch private E-Mails 

befInden können. 

(5) Der RH stellte daraufhin im Mai 201 4 beim VfGH einen Anrrag auf 

Entscheidung einer Meinungsverschiedenheit gemäß Art. 1 26a B-VG. 

29 Finanzierungslnstrumentt der GeblctsköT'p('IXhaften in den Ländern ßurgenland und 

Salzburg: Follow-up-�rprufung: Reihe Salzburg 2012/9 
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Der VfGH wies im Oktober 201 4  den Antrag des RH auf Einsicht in 
einen Auszug aus dem Quellsystem ab.JO 

26.2 Der RH konnte aufgrund der Verweigerung des BMVIT, in E-Mails ein­
zusehen. und des vom VfGH abgewiesenen Anrrags des RH auf Ent­
scheidung der dargestellten Meinungsverschiedenheit gemäß An. 1 26a 
B-VG nicht ausschließen, dass seitens des BMVIT ein Informationsnuss 
zu Inhalten des ErstangeboLS der Agentur B vom BMVIT zur Agen­
tur A stattgefunden hat . 

26.3 Das BMVIT teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Formulie­
rung des RH den Eindruck eil/stehen lasse, das BMV/T habe unrich­
tige bzw. unvollständige Informationen übermit/elt. Dies sei unrich­
tig. Vielmehr sei sachlich richtig darauf hingewiesen wordell, dass das 
BMVIT der Auffordermlg des RH, .alle" im Zeitraum der Ausschrei­
bung zwisrllen der Domain @bmvit.gv.at und der Werbeagentur gesen­
deten und empfangeneIl E-Mails vonulegen, nicht nacHommen kö,,,,e, 
weil ehle AuJlistung "aller" E-Mails aufgrulld der hlZlvischen verstri­
chenen Zeit und des im BMVIT üblichen Speichermantlgements tech­
nisch nicht möglich sei. Zur Verfügung gestellt werden köllnlen nur 
jene Inhalte, welche zum Zeitpunkt der le/zten Speichertwg vorhOlI­
den gewesen seien, weil im BMV/T keine vollständige und über Jahre 
zurückreichende Sicherung der Daten erfolge. Gleichlautend sei vom 
BMV/T auch in der mündlicllen Verhandlung vor dem VfGH argumen­
tiert worden. Es erstaune daher einigemlOßen, dass der RH den Ein­
druck ertvecken wolle, er habe umfangreiche Recherchemaßntlhmen 
setzen müssen, um hier ein Bild über die Speichermaßnahmen des 
BMVlT zu er/lOltcn. Ein kompletter Überblick über die Speicllerpolicy 
des BMVIT sei vielmehr mit Scheiben vom 1 6. Jänner 2014 übernlit­
telt worden; dadllrcl. /lObe eine unrichtige bzw. ungenaue Dars/elllmg 
des BMVlT darüber, welche E-Mails tatsäclllich vorhanden seien, ent­
kräftet werden können. 

Darüber hinaus werdefestgehalten, dass der Zweck der umfassenden 
Abfrage vom Februar 2014 darin gelegen sei, .die selektive Löschung 
einzelner E- Mails durch die überprüfte Stelle" auszuschließell. Diese 
Unterstellung eines gesetzwidrigen Verhaltens durch Bedienstete des 
BMV/T, konkret der Mitarbeiter, welche für die Datensicherung ZIIstän­
dig sind, sei ungeheuerlich und auf das Schärfste zurückzuweisen. 

Auch sei es unrichtig, dass der RH aufgrund der reclrrmäßigen Wei­
gerung de BMV1T, einem niclu-gesetzcsko'tjormen Ersuchen des RH 
nachzukommen, nicht alle für die Gebarungsüberprüfung benötigten 

.. KR 1/2014- 1 9  
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IIIJomlUliollell erhailell habr. Dirs liege vielmehr darm" dass es der RH 
lIach dem Erkellllll,is des VfGH verabsäuml habe, ein rrcl'lskonfom,es 
Ersuchen um Übrm,ittlullg je'ler E-Mails zu slel/en, die fiir die Geba­
TUllgsüberprüjtmg im Sitrne des VfGH-Erkelllw,isses rr/evatrt sei eil. 

26.4 Der RH entgegnete dem BMVIT, dass der _komplette Überblick über die 
Speicherpolicy des BMVIT" im Schreiben vom 1 6. Jänner 201 4  aus zwei 
kurzen Absätzen bestand und darstellte, dass Tagessicherungen vier 
Wochen aufbewahn werden und die Medien der Quanalssicherungen 
zur Katastrophenvorsorge nach einem Jahr für neue Sicherungen wie­
derverwendet und damit überschrieben werden. Damit venninelte das 
BMVIT dem RH den Eindruck, dass gar keine E-Mails mehr aus dem 
betreffenden Zeitraum zur Verftigung stünden. 

Vom RH im Anschluss daran im BMVIT eingeholte Auskünfte ließen 
aus Sicht des RH aber die Möglichkeit zu, dass zumindest ein Teil der 
E-Mails noch auf Quanalssicherungen vorhanden sein könnte. E-Mails 
des BMVfT würden bis zu sieben Jahre aufbewahrt, soferne sie nicht 
aktiv vom betreffenden User gelöscht wurden. 

Im Übrigen wies der RH den Vorwurf des BMVIT, der RH unterslelle 
gesetzwidriges Verhalten, nachdrücklich zurück und stellte klar, dass 
für ihn als unabhängige Einrichtung der externen öffentlichen Finanz­
kontrolle gerade die Rechtmäßigkeit einen seiner ihm bundes-verfas­
sungsgesetzlich überbundenen Prüfungsmaßstäbe darstellt. Daher darf 
der RH ein gesetzeswidriges Verhalten von Mitarbeitern überprüfter 
Stellen - sei es durch die unzulässige Weitergabe von Infonnatio­
nen im Rahmen eines wenbewerblichen Vergabeverfahrens oder durch 
die VorenthaItung von Informationen im Rahmen von Gebarungs­
überprüfungen - nicht von Vornherein grundsätzlich ausschließen. 
Er ist gemäß § 2 Abs. I Rechnungshofgesetz verpflichtet, bei der Aus­
übung seiner Kontrolle festzustellen, ob die Gebarung den bestehen­
den Gesetzen entspricht, was die Überprüfung vOn Verhaltensweisen 
von OrganwaItern miteinschließt. 

Zudem wies der RH das vom BMVfT angeführte Versäumnis einer 
erneuten Mail-Anfrage zurück, zumal das BMVIT dem RH in keiner 
Phase der Gebarungsüberprüfung konkrete Informationen zum prü­
fungsgegenständlichen E-Mail-Verkehr übennittelt hane. Vielmehr 
waren seine Prüfungshandlungen im Sinne der gebotenen Prüfungs­
ökonomie abzuschließen. 
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27.1 ( I) Im Zuge der Umsetzung der Kampagne änderte die Agentur A im 
November 2009 das Preisblart des Angebots in Abstimmung mit dem 
Kabinett der damaligen Bundesministerin für Verkehr, I nnovation und 
Technologie. Unter Beibehaltung der Gesamlkosten reduzierte sie die 
Kosten für Plakat und neue Werbeformen auf Null und strich damit 
deren Um etzung ] !  Gleichzeitig erhöhte sie die Länge des zu realisie­
renden TV-Spo15 (von 25  auf 40 Sekunden) und die Kosten für den TV­
Spot unter Beibehaltung der Höhe der Gesamtkosten. Die Kosten für 
den TV -Spot lagen nach Änderung des Preisblatt um rd. 24 'lb über 
dem Preis im der Vergabeentscheidung zugrunde I iegenden Angebot. 

(2) Bei der Auswahl des Bestbieters im Zuge der wettbewerblichen 
Vergabe gingen das Plakat und die neuen Werbeformen sowohl in 
den bewertungsrelevanten Gesamtpreis als auch in die Bewertung der 
Qualität der Angebote ein. Wäre bei der Beurteilung der Letztange­
bote bekannt gewesen. dass diese beiden Leistungspositionen nicht 
zur Ausführung kommen und damit nicht in die Bewertung ein Oießen. 
hätte das Auswirkungen auf das Ergebnis der Bewertung des Preises 
und der Qualität der Angebote gehabt. Ocr RH berechnete das Bewer­
tungsergebnis für die tatsächlich realisierten Leistungen.J2 Wären Pla­
kat und neue Werbeformen nicht in die Beurteilung eingenossen. hätte 
dies unter Beibehaltung der Bewertung der Kommission für die Qua­
lität der anderen Leistungspositionen zu folgendem Ergebnis geführt : 

Tabelle 13: Kampagne "Alkohol im Straßenverkehr" - Auswirkung der Nicht-Umsetzung 
von Plakat und neuen Werbeformen auf das Bewertungsergebnis 

Agentur A Agentur B 

bewertungsrelevanter Gesamtpreis 

Preispunkte 

271.540 

21.40 

47,78 

69,18 

211.041 

30,00 

39,61 

69,61 

Qualitätspunkte 

Gesamtpunkte 

QueUen: BMVIT; Darstellung RH 

Bund 2015/ 1 1  

)\ Rolling Boards und Autobahnplakatt' blicben aber im Prtisblatt und wurden im Zuge' 
der Umsetzung rtalisien. 

)2 !xwtrtungsrtltvanlC'r Gtsamtpreis: bei Agentur A abzllglich dtr Kosttn ror Plakat und 

ntut Wtrhtfonnt:n (gt:wichlel); bei Agtntur B abz:ugli('h 50 qo der Agtnturkoslen Rol­
ling Boards/PI3katc [da die Rolling Boards Il:alisiert wurden] und dcr Ko�nen fiir neue 
Werbdormcn (gewichtel) 

Qualilätspunkrt: bei Agentur A und Agtntur B Abzug dcr Punktr:' rur nC'ut: Wr:'rbt­

formtn und Bdbchahung der Punktt für AUlobahnplakal (bei dtr Btuntilung der Oua­

Iität ktint wtitt'Tt DifTtrtnzitrung Rolhng BoardslPlakatc/ Autobahnplakat) 
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Wären das Plakat und die neuen Werbeformen nicht in die Bewer­
tung eingeflossen, so hätte das Angebot der Agentur B insgesamt um 
0,43 Punkte mehr erhalten alsjenes der Agentur A. Die Erminlung des 
Bestbieters hätte damit zu einem anderen Ergebnis geflihrt. 

Bei der Bewertung der Qualität der Angebote war der Slogan mit einer 
Gewichtung von 1 5  <\b einer der wesentl ichen Qualitäts-Bewertungs­
kriterien. Die Agentur A erhielt flir ihren Slogan .Alkohol am Steuer. 
Das Letzte.' doppelt so viele Punkte wie die Agentur B ftir ihren Slo­
gan ,AJkofahnen sind das Letzte.' [Agentur A: 8,67 Punkte; Agentur 
B: 4,20 Punkte). Nach dem Zuschlag und der Beauftragung änderte die 
Agentur A den Slogan der Kampagne in Abstimmung mit dem Kabinett 
der damal igen Bundesministerin ftir Verkehr, Innovation und Techno­
logie auf ,Alkohol am Steuer: Können Sie damit leben?". 

27.2 Der RH kritisierte. dass durch die wesentliche Veränderung der Länge 
des TV-Spots unmittelbar nach der Vergabeentscheidung eine wesent­
liche Leistungsänderung vorlag. Nach Ansicht des RH hätte die Festle­
gung der gewünschten Länge des TV-Spots Inhalt einer vorausschau­
enden Planung bei der DefInition des Ausschreibungsgegenstandes 
sein müssen oder spätestens in den Verhandlungen mit den Bietern 
thematisien werden müssen. In Hinblick auf das knappe Ergebnis der 
Bewertungskommission bestand nach Ansicht des RH die Möglichkeit, 
dass eine geänderte Länge des TV -Spot zu einem anderen Vergabe­
ergebnis geruhrt hätte. 

Der RH wie kritisch darauf hin. dass die Agentur B als Erstgereihte 
aus der Bewenung der Angebote hervorgegangen wäre, wenn aus­
schließlich die letztlich realisierten Leistungen hinsichtlich Preis und 
Qualität beurteilt worden wären. 

Der RH betonte, dass der Slogan der Kampagne bei der Auswahl des 
Bestbieters ein wesentliches Qualitätskriterium war. Er wies darauf 
hin, dass die Agentur A bei der Ermittlung des Bestbieters wesent­
lich von der positiven Bewertung ihre Slogans profitiert hatte. Der 
RH kritisierte, dass der Slogan nach der Vergabeentscheidung völlig 
verändert wurde. Seiner Ansicht nach lag damit eine Leistungsände­
rung vor. Nach Ansicht des RH bestand auch hier die Möglichkeit, dass 
die Bewertung des tatsächlich realisienen Slogans zu einem anderen 
Ergebnis der Bewertungskommission geftihrt hätte. 
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28. 1  I m  Zuge der Umsetzung der Kampagne beauftragte das BMVIT zusätz­
lich zu den von der Ausschreibung umfassten Leistungen drei Adver­
toriais mit einem Foto der damal igen Frau Bundesministerin Doris 
Bures: 

- Schaltungen im November 2009 ; 

- in Sujet gemeinsam mit einem ehemaligen Sportler - Schaltungen 
im Jänner 2010; 

- ein Sujet gemeinsam mit einem Sportverein - Schaltungen im März 
und April 2010. 

Eine der die Kampagne mitfmanzierenden externen Organisationen 
teilte dem BMVlT im November 2009 mit, sie sei nicht gewillt, eine 
persönliche Werbung der Frau Bundesministerin zu unterstützen, und 
daher mit dem Advertorial nicht einverstanden. 

Die externen Testimonials stellten sich kostenlos zur Verfligung. Das 
BMVfT beauftragte die Advertorials auf Basis von Kostenvoranschlä­
gen der Agentur A. Die Gesamtko ten der Kreativleistungen fLir die 
Advertorials lagen - ohne Schaltkosten in den Printmedien - bei 
rd. 1 50.000 EUR inkJ. USt. Die Kosten fLir die einzelnen Advertorials 
überstiegen die Kosten für das von der Ausschreibung umfasste Inse­
rat um bis zu rd. 78 %. Die Gesamtkosten flir die Kreativleistungen 
der Kampagne .Alkohol im Straßenverkehr" lagen vor allem durch 
die zusätzliche Beauftragung der Advertorials um rd. 55 % über den 
Gesamtkosten des Prcisblans der Ausschreibung. 

Die Schaltungskosten fLir die drei Advertorials mit dem Foto der dama­
ligen Frau Bundesministerin machten mit insgesamt rd. 1 , 35  Mio. EUR 
über 60 % des gesamten Schaltvolumens in den Printmedien aus. 

28.2 Der RH kritisierte. dass die Kreativleistungen rur die Advertorials nicht 
Teil des Leisrungsumfangs der Ausschreibung waren. sondern zeitnah 
zum Start der Kampagne freihändig vergeben wurden. 

Der RH wies darauf hin, dass die drei Advertorials in engem zeit­
lichen und inhaltlichen Zusammenhang miteinander und mit der Kam­
pagne standen und deren Gesamtwert den Schwellenwert für eine 
Direktvergabe von tOO.OOO EUR exkJ. USt. überstieg. Die Beauftra­
gung ohne wenbewerbliches Vergabeverfahren war nach Ansicht des 
RH damit vcrgaberechLlich unzulässig. Die im Vergleich zum Inserat 
hohen Kosten jedes einzelnen Advertorials stellten nach Ansicht des 
RH zudem die Angemessenheit des Preises für die Leistung in Frage. 
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Der RH kritisierte den hohen Kostenanteil der Advertorials mit einem 
Foto der damaligen Bundesministerin Flir Verkehr. Innovation und 
Technologie. Doris Bures, am Gesamtvolumen der Kampagne. 

29.1 Im Vergabeprozess wurden die einzelnen Kriterien zur Beurteilung der 
Qualität der Angebote unterschiedlich tark gewichtet. Das Kriterium 
_Umsetzung - lV/Kino-Spot- erhielt dabei gemeinsam mit den Krite­
rien _Gesamtstrategie-. _Umsetzung, Sujet- und _Slogan" das höchste 
Gewicht. 

Bei der Um etzung der Kampagne verteilten sich die Schaltungskos­
ten wie folgt auf die unterschiedlichen Medien: 

Tabelle 14: Umsetzung der Kampagne "Alkohol im Straßenverkehr" - Aufteilung des 
Schaltvolumens auf unterschiedliche Medienarten 

Printmedien 

Fernsehen. Hörfunk. Kino 

Plakate (Rolling Boards und 
Autobahnplakate) 

Gesamtkosten Schaltungen 

Quellen: BMVIT; Darstellung RH 

252 

Kosten für Medium Anteil an den 
Umsetzungskosten 

EUR '10 

2.212.839 66.2 

957.139 28.6 

172.546 5.2 

3.342.524 100,0 

Bei der Kampagne _Alkohol im Straßenverkehr" beauftragte das BMVfT 
mit rd. 66 'lb des Schaltvolumens den überwiegenden Anteil in Print­
medien und rd. 29 'lb in den Medien Fernsehen. Hörfunk und Kino. 

Um die Angemessenheit der Beauftragungen in den einzelnen Print­
medien zu prüfen. stellte der RH die Anteile der einzelnen Printme­
dien an den Gesamlkosten Flir Schaltungen in den Printmedien (Print­
Schaltvolumenl der relativen Reichweite der Printmedien gegenüber. 
Dabei zeigte sich folgendes Bild: 
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Abbildung 2: Kampagne .ALkohol im Straßenverkehr" - Gegenüberstellung relatives Print­
Schaltvolumen - relative Reichweite des Printmediums 
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Die Gegenüberstellung zeigte, dass zwei Tageszeitungen im Vergleich zur 
relativen Reichweite unverhältnismäßig hohe Beauftragungen erhielten, 
während eine Monatszeitung im Verg.leich zur relativen Reichweite 
einen unverhältnismäßig geringen Anteil des Schaltvolumens erhielt. 

29.2 Nach Ansicht des RH deuteten die für die Bewertung der Angebote 
gewählten Gewichtungen der einzelnen Kriterien und das hohe Gewicht 
für den Femsehspot darauf hin, dass ursprünglich bei der Umsetzung 
der Kampagne eine stärkere Nutzung des bewegten Bildes (Fernsehen 
und KinospolS) geplant war. Der RH wies kritisch darauf hin, dass bei 
der Umsetzung der Kampagne die Schaltungen in den Printmedien 
gegenüber anderen Medien - entgegen der ursprünglichen Absicht -
deutlich überwogen. 
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Bei der Wahl der Printmedien konnte der RH bei zwei Tageszeirungen 
rrageszeirungen A und G) und einer Monatszeitung (Monatsmagazin A) 
keinen nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen dem Umfang der 
Schaltungen und der Reichweite erkennen. Der RH kritisierte das Aus­
maß der Beauftragung in Printmedien, das durch deren Reichweite 
nicht gerechtfertigt war. 

Der RH empfahl dem BMVIT, in Zukunfl unter Bedachtnahme auf die 
Kontaktqualität desjeweiligen Mediums in der Zielgruppe die Auswahl 
von Medien auch reichweitenorientiert zu t reffen und diese - insbe­
sondere bei einem Missverhältnis zwischen SchallVolumen und Reich­
weite - nachvollziehbar zu begründen. 

29.3 Das BMVIT teilte il/ seil/er Stellungnahme mit, dass bereits bei der 
letzteIl großeIl Verkehrssicherheitskampagne des BMVIT zum Thema 
.Pass auf mich auJl" der Mediaplml VOll einer eXlemen Mediaagen­
tur u.o. unter Berücksic/ltigullg der Reichweiten und der Sc/laltkosten 
erstellt wordeIl sei. In Zusammenhang mit dieser Kampagne habe der 
RH VOll einem ausgewogenen Media-Mi.r gesprochen. Es sei daher 
geplallf, auch künftig e.rterne Mediaagellturen zu beauftragen, um die 
Relation zwischen der reIativell Reichweite des Medillms lmd der Höhe 
des jeweiligeIl Schalwolumells sicherzustelleII. 

Kampagne .Pass auf mich auf - Rücksichtnahme auf Kinder im Stra­
ßenverkehr· 20l J  

30. 1 Bei der Kampagne "Pass auf mich auf - Rücksichtnahme auf Kin­
der im Straßenverkehr" legten vier Agenturen im Rahmen des Verga­
beprozesses Letztangebote. Die Agentur A ging aus der Sitzung der 
Bewertungskommission als bestgereihter Bieter mit einem deutlichen 
Punktevorsprung hervor. 

Im Gegensatz zu den Kampagnen _Straßenverkehrssicherheit" im Jahr 
2008 und .Alkohol im Straßenverkehr" in den Jahren 2009 und 2010 

beauftragle nicht die Abteilung Präsidium 2, sondern die Agenrur A 
die Schaltungen in Printmedien, TV und Hörfunk. Der Anteil von Hör­
funk und Fernsehen am ge amten Schaltvolumen lag diesmal mit rd. 
4 1  % deutlich höher,jener der Printmedien mit rd. 51 % deutlich nied­
riger als bei der Kampagne .Alkohol im Straßenverkehr". Die Anteile 
am relativen Schalrvolumen in Relation zur relativen Reichweite steil­
ten sich wie folgt dar: 
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Abbildung J :  Kampagne .Pass auf mich auf - Rücksichtnahme a u f  Kinder im Straßen­
verkehr" - Gegenüberstellung relatives Print-Schaltvolumen - relative 
Reichweite des Printmediums 
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30,2 Der RH stellte fest, dass bei der Kampagne "Pass auf mich auf" bei 
der ßeauftragung der Medienleistungen ein ausgewogenerer Medien­
mix zwischen Printmedien und TV IHörfunk gewählt wurde als bei der 
Kampagne "Alkohol im Straßenverkehr", 

Er  wies weiters darauf hin, dass bei der Kampagne "Pass auf mich 
auf" ein stärkerer Zusammenhang zwischen der relativen Reichweite 
der beauftragten Printmedien und der Höhe des jeweiligen Schaltvo­
lumens gegeben war als bei der Kampagne "Alkohol im Straßenver­
kehr". Der RH verwies auf seine Empfehlung in TZ 28. 
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Projektmanagement 

31.1 Die Mitarbeiter der Abteilung sn des BMVlT standen den Förder­

bzw. Auftragnehmern während der ProjektJaufzeit für RückfTagen bzw. 

bei Projektanpassungen in der Regel im kurzen Weg zur Verfügung. 

Sie begutachteten die Schlussberichte - bzw. bei Projekten, die sich 

über einen längeren Zeitraum erstreckten, auch die Zwischenberichte 

- inhaltlich und stellten bei fehlenden Inhalten oder mangelnder Qua­

lität entsprechende Nachforderungen. 

Für das Termin- und Finanz-Controlling der Förderungen und Auf­

träge fehlten einheitliche Vorgaben des BMVlT. Die Mitarbeiter der 

Abteilung ST2 setzten mehrere, voneinander unabhängige Instrumente, 

wie z.B. verschiedene Tabel lenkalkulations-Sheets, ein. Die Termin­

verwaltung für die jeweiligen Projekte wurde von den einzelnen Mit­

arbeitern individuell organisiert und vorgenommen. Eine einheitl iche, 

zentrale Verwaltung ex istierte nicht. Auch wurde kein Konnex zwi­

schen den jeweiligen Projekten und dem Verkehrssicherheitsprogramm 

hergestellt. Automatisierte Abfragen, z.B. wann Zahlungen in welcher 

Höhe fallig waren, konnten nicht durchgeführt werden. Weiters war 

eine automatische Erstellung der jährlichen Geschäftsberichte auS den 

vorliegenden Dateien nicht möglich. 

31.2 Der RH bemängelte das Fehlen eines einheitlichen elektronischen Pro­

jektmanagements, das einen raschen und vollständigen Überblick tiber 

die Termine und Verpflichtungen des BMVIT sowie der Förder- und 

Auftragnehmer ermöglichte. Der RH empfahl dem BMVIT, ein an die 

Anforderungen angepasstes, benutzerfreundl iches elektronisches Pro­

jektmanagement für den Verkehrssicherheitsfonds einzurichten. Die­

ses sollte eine Terminverfolgung hinsichtlich der Verpflichtungen des 

BMVrr und der Förder- und Auftragnehmer und einen Überblick 

über die fll1anziellen Verpflichtungen des Verkehrssicherheitsfonds 

ermöglichen. Automat isierte Auswertungen der Projekte in Bezug auf 

das Verkehrssicherheitsprogramm sowie für das Finanzmanagement 

und die Zusammenstellung der wesentlichen Daten für die jährlichen 

Geschäftsberichte des Verkehrssicherheitsfonds wären vorzusehen. 

Der RH anerkannte die Bemühungen der Mitarbeiter der Abteilung 

ST2, die Projektpartner bestmöglich zu betreuen und bei der Projekt­

umsetzung zu unterstützen, um ein qualitativ hochwertiges Projekt­

ergebnis sicherzustellen. 

31.3 Das BMVIT stimmte ill seiller StellulIgllollltle der EmpJelliung des RH 
zu. Im BMVIT werde bereit Oll eiller elllsprcchcndclI elektrollischen 
Projektmallogemelltlösullg gearbeitet, dereIl Inbetriebllahme Ellde des 
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I .  Halbjahres 201 5 vorgesehell sei. Als Voraussetzullg sei der Altda­
tellbestalld bereits digital Ilacherjassl, odass alle releva/ltell Datell 
kÜllftig vollställdig elektrollisch zur Verfiigllllg steheIl würdell ulld eille 
automatisierte Auswertullg der Projekte eillJaellcr möglich sei. 

Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit 

32.1 Zum Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Fördermittel 

hanen Fördernehmer gemäß den Allgemeinen Rahmenrichtlinien rur 
die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln und den Richtli­

nien des Verkehrssicherheitsfonds vor der Auszahlung sowohl Sach­

berichte als auch zahlenmäßige Bestätigungen mittels Originalbelegen 

zu erbringen. Sämtliche Veröffentlichungen im Rahmen von Förde­

rungen waren gemäß den Richtlinien des Fonds mit dem Logo des Ver­

kehrssicherheitsfonds zu kennzeichnen. 

In der Praxis akzeptierten Mitarbeiter der Abteilung ST2 wiederholt 

auch Belege, die nicht den Vorgaben entsprachen, wie z.B. Kopien von 

Rechnungsbelegen, Rechnungen, die VOr dem Förderansuchen datiert 

waren, mangelhafte Zeitnachweise, nicht unterschriebene bzw. fehlende 

Teilnehmerlisten oder nicht vom Empfanger bestätigte Honorarnoten. 

Der Verkehrssicherheitsfonds fördene Bewirrungen mit alkoholischen 

Getränken, inhaltlich und zeitlich nicht im direkten Zusammenhang 

mit dem gefördenen Projekt stehende leistungen und Leistungen, die 

vertraglich anders vereinbart warenlJ. 

Vorgelegte Belege wurden nicht in Höhe der Förderung, sondern kom­

plett entwenet. Den tatsächlichen Zahlungsnuss ließen sich die Mit­

arbeiler der Abteilung ST2 nicht nachweisen. 

Der Hinweis auf die Förderung durch den Verkehrssicherheitsfonds 

fehlte bei mehreren Veröffentlichungen. 

32.2 Der RH kritisierte die angeruhnen Mängel bei der Feststellung der 

sachHchen und rechnerischen Richtigkeit der Unterlagen, die die För­

derwerber im Zuge der Projektabrechnung vorlegten. zumal die män­

gel freie Sicherstellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit 

von hoher Bedeutung rur ein wirksames Internes Kontrollsystem ist. 

Der RH empfahl dem BMVIT, die Auszahlung der Fördermittel erst dann 

vorzunehmen, wenn alle im Fördervenrag vereinbanen Bedingungen 

errullt sind. Nicht unmittelbar der Verkehrssicherheit dienliche Aus-

11 z.B. zu g�ringe oder zu hohe Anzahl der TeilnehmN bei Worhnops (statt sechs bis 

zwölf nur einer oder 20) oder 48-jährigt Tr:ilnchmer eines Senio�nwork.shop5 für 65+ 
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gaben, wie z.B. für Alkoholika. sowie Ausgaben. die nicht im unmit­

telbaren Zusammenhang mit dem Förderzweck standen oder vertrag­

lich ander.; vereinbart waren. sollten nicht gefOrdert werden. Auf eine 

Kennzeichnung aller Veröffentlichungen im Rahmen von Förderungen 

mit dem Logo des Verkehr.;sicherheitsfonds wäre zu achten. Um Mehr­

fach fOrderungen zu vermeiden, wäre insbesondere auf die Vorlage von 

Originalbelegen zu achten und es wären die Zahlungsnü se zu bele­

gen. Die vorgelegten Originalbelege wären nur in Höhe der tatsäch­

lich erfolgten Förderung zu entwerten. 

32.3 Laur Srellwlgnallme des BMVIT erfolge die A uszahlrlllg der gesamten 
Förderullgssumme bereiTS jerzr und kÜlljrig erst Ilach Bestätigung der 
sachlicllell und ree/lllerise/len Richtigkeit durch den zuständigeIl Refe­
renten des Verkehrssie/lerheitsfollds. Die Zalllullgsflüsse würden bei 
der Schlussrechllullg bereits jetzt und künjrig allhalId der Driginalbe­
lege geprüjr. Im Anlassfall bestehe die Möglichkeit, VOll den Förder­
nehmenr die entsprechellden Kontoauszüge anzufordern. Die im Rall­
men der Schlussrechnung vorgelegten Originalbelege würden kÜlljrig bei 
Bedarf VOll den Fördenrehmem "ur i" Höhe der tatsächlich erfolgteIl 
Förderu/lg entwertet. 

Die Vorlage aller Originalbelege auch im Rahmen VOll Teilree/lllullgen 
sei im Sinne einer effiziente" Förderungsabwicklullg lIicht vorgesehell. 
Ausgabe", die /licht u/llllilleibar der Verkehrssicherheit diellen, nie/lt 
im ultmirte/barell Zusammeltltang mit dem Förderzweck stehen oder 
vertraglie/I anders vereillbart gewesen seien, würden bereits jetzt ulld 
kÜlljrig nicht gefördert. 

Um alle Kriterienfur die Prüfung der rechnerischeIl Richtigkeit trans­
paren/ und einheitlicll abwarbeite/l. würde eine Checkliste erstellt. 

Auf die Kelll/zeichnullg aller Veröffentlichungen im RahmeIl von För­
derungen mir dem Logo des Verkehrssicherheitsjollds (eigentlich Ver­
kehrssicherhritsfonds-BMVIT-Kombi-Logo) würde bereits jerzt u"d 
künjrig geachtet. Die Kenllzeicllllullgspflicht sei und bleibe ill deli För­
derullgsverträgen verankert. 

32.4 Der RH wies darauf hin, dass die angeführten Mängel zur Zeit der Geba­

rungsüberprüfung wiederholt festzustellen waren. anerkannte aber die 

Umsetzung seiner Empfehlungen durch das BMVlT. Jedenfalls sollten 

anlässlich der Schlussabrechnung Originalbelege durch den Förder­

nehmer vorgelegt werden. 
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Richtlinien des Verkehrssicherheitsfonds 

33.1 Die _Richtlinien für Förderungen und Aufträge zur Steigerung der 

Verkehrssicherheit aus Mitteln des VSF- (VSF-RichtJ inien) waren die 

wesentliche Basis für die Gewährung von Förderungen und die Ertei­

lung von Aufträgen aus Mitteln des Verkehrssicherheitsfonds. Sie 

wurden nach einer umfassenden Überarbeitung der Richtlinien (Erst­

fassung: 1 999) im Jahr 201 1  neu veröffentlicht und im Jahr 201 2  

geringfügig abgeändert. 

Das BMVIT zählte Infrastrukturmaßnahmen zu den nicht durch den 

Verkehrssicherheitsfonds rorderbaren Kosten. Eine entsprechende Rege­

lung fehlte in den Richtlinien des Fonds. Weiters fehlten Festlegungen 

für Ausgaben, die nicht mit Verkehrssicherheit vereinbar waren, wie 

z.B. für alkoholische Getränke. 

Die in den Richtlinien angegebenen Kriterien für die Bewertung von 

Förderansuchen entsprachen tei lweise nicht mehr jenen, die für die 

Beurteilung tatsächlich herangezogen wurden. Die Beurteilung der För­

deransuchen erfolgte nicht, wie in den Richtlinien nach wie vor fe t­

gelegt, während der Beiratssitzung durch die anwe enden Personen, 

sondern vorab mittels Beurteilungsbögen. 

In den Richtlinien gab es keine Regelung, welche der Beiratsmitglieder 

stimmberechtigt waren. Ohne entsprechende Bestimmung in den Richt­

linien beweneten bzw. stimmten die Beiratsmitglieder aus dem BMVIT 

und der Bundesanstalt für Verkehr gemeinsam mit einer Stimme. 

Sämtliche Veröffentlichungen im Rahmen von Förderungen waren mit 

dem Logo des Verkehrssicherheitsfonds zu kennzeichnen, bei Aufträ­

gen gab es diese VerpOichtung nicht. 

Für Förderungen war fe tgelegt, dass die Geschäftsführung des Ver­

kehrssicherheitsfonds Projekte bis zu einem Umfang von 1 5.000 EUR 

genehmigen darf. Eine analoge Regelung zur Vergabe von Aufträgen 

gab es in den Richtlinien nicht. 

Einzelne Verweise in den Richtlinien waren fehlerhaft. So verwies z.B. 

ein Absatz zu den Rechtsgrundlagen für Aufträge auf sich selbst, ein 

Querverweis in den dementsprechenden Regelungen für Förderungen 

war unvollständig und auf den falschen Absatz bezogen. 

33.2 Der RH wies auf teilweise unvollständige, fehlerhafte bzw. nicht mehr 

aktuelle Regelungen in den Richtlinien des Verkehrssicherheitsfonds 

hin. 
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Der RH empfahl dem BMVIT. die Richtlinien hinsichtlich der förder­

baren bzw. nicht förderbaren Kosten. der Genehmigung von Aufträ­

gen durch die Geschäftsflihrung sowie der Stimmberechtigungen im 

Beirat zu ergänzen. Eine verpflichtende Kennzeichnung sämtlicher mit 

Mitteln des Verkehrssicherheitsfonds flOanzierten Veröffentlichungen 

- auch jener im Rahmen von Aufträgen - mit dem Logo des Fonds 

wäre vorzusehen. Die Regelungen zu den Kriterien. die flir die Beur­

teilung von Förderansuchen herangezogen werden. und zur Bewer­

tung der Förderansuchen mittels Bewertungsbögen wären an die tat­

sächlich praktizierte Vorgangswei e anzupassen und die Richtlinien 

wären hinsichtlich fehlerhafter Verweise zu korrigieren. 

33.3 Laur Stellu.lg/lallme des BMVIT sei ei/le entsprechende Ergä.lzu.lg der 
Richtlinien des Verkehrs icherheitsjonds vorgesehen. 

Wirkungen des Verkehrssicherheitsfonds 

Zielsetzungen 

260 

34.1 ( I )  Das aktuelle Verkehrssicherheitsprogramm 201 1  bis 2020 nannte 

als Hauptziele die Reduktion der im Straßenverkehr Getöteten um 

50 %. der durch Verkehrsunfalle Schwerverletzten um 40 % und der 

Unfalle mit Personenschäden um 20 % bis zum Jahr 2020 gegenüber 

dem Vergleichswert. dem Durchschnittswert der Jahre 2008 bis 2010. 

Zwischenziel war das Erreichen der Hälfte der angestrebten Reduktion 

bis zum Jahr 201 5. 

Auch das erste Verkehrssicherheitsprogramm 2002 bis 2010 hatte ähn­

liche Zielsetzungen aufgewiesen. im Vergleich zum aktuellen Pro­

gramm fehlte ein Zielwert fUr die Schwerverletzten. teilweise waren 

Ziele zu Verhaltensweisen, wie z.B. die Verwendungsquote von Rück­

halteeinrichtungen flir Kinder, defmiert. 

(2) Die Calls des Verkehrssicherheitsfonds flir geförderte Projekte waren 

hinsichtlich der Zielsetzungen eher allgemein und themat isch offen 

gehalten. Zielsetzung war es. ,dass sich der Verkeltrssiclterheitsjo/lds 
durch herausrage/lde Projekte zur jewei/ige/l Thematik posirioniert und 
Löslmgsansätze ... anbietet.' Die Ausschreibungen nannten Beispiele 

flir mögliche Forschungsfragen, um die Inleressenslage des Verkehrs­

sicherheitsfonds bzw. des BMVIT zu verdeutlichen. 

Obwohl zum Zeitpunkt des zweiten Calls das akluelle Verkehrssicher­

heitsprogramm bereits veröffentlicht war, nahmen der zweite und 

dritte Call in den Fragestellungen und Zielsetzungen keinen konkreten 

Bezug zu Themenfeldern oder Maßnahmen des Verkehrssicherheits­

programms. Diesen Konnex mussten die Antrag teller im Förderan-

Bund 2015/ 1 1  
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suchen unter dem Punkt "Übereinstimmung mit den Zielen des Öster­

reichischen Verkehrssicherheitsprogramms" herstellen. Diese Verweise 

fehlten tei lweise bzw. waren in ihrer Detailliertheit sehr unterschied­

lich - sie reichten vom Bezug auf globale Handlungsfelder bis zum 

Verweis auf konkrete Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms. 

Die Förderwerber nannten in den Förderansuchen in unterschiedlicher 

Konkretisierung Projektziele und nur in Au nahmerallen quantifIZierte 

Indikatoren zur Messung der Zielerreichung. 

(3 )  Für die Kampagnen zur Bewusstseinsbildung definierte das BMVIT 

in unterschiedlichem Ausmaß Ziele. 

- Für die Kampagne _Verkehrssicherheit" (2008) nannte das BMVlT 

als Ziel die strategische Entwick.lung und kreative Umsetzung einer 

bewusstseinsbildenden Kampagne zum Thema Verkehrssicherheit. 

Dazu sollten mindestens zwei und maximal ftinfThemen auf Basis 

der Verkehrssicherheitsstatistik 2007 ftir deren Vermittlung in den 

Printmedien und im Internet aufbereitet werden. Darüber hinaus 

gab es keine inhaltlichen Vorgaben und keine Wirkungsziele ftir 

die Kampagne. 

Die Vorgaben ftir die Kampagne .Alkohol im Straßenverkehr" 

(2009/2010) waren inhaltlich stärker eingegrenzt: die Kampagne 

solhe die Auswirkungen von Alkohol im Straßenverkehr darstel­

len. Die Ausschreibung nannte k.lare Ziele hinsichtlich Wrhal­

tensänderung. Einstellungsänderung und Wissenszuwachs bei den 

Verkehrsteilnehmern sowie hinsichtlich Image und Kommunika­

tionsleistung der Kampagne. Dazu gab es quantifIZierte Zielwerte 

für alle Zielkalegorien. 

- Die Kampagne "Pass auf mich auf - Rücksichtnahme auf Kinder 

im Straßenverkehr" (20 1 3 )  harte im Vergleich die klarsten inhalt­

lichen Vorgaben - im Rahmen der Kampagne sollte die unzurei­

chende Verkehrskompctenz von Kindern, die Notwendigkeit der 

Rücksichtnahme durch erwachsene Verkehrsteilnehmer und die Fol­

gen einer mangelnden Rücksichtnahme thematisiert werden. Wie 

bei der Kampagne _Alkohol im Straßenverkehr" wurden klar quan­

tifIZierte Ziele vorgegeben. 
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Tabelle 15: Wirkungsziele der Kampagnen zur Bewusstseinsbildung 

Verhaltensänderu ng 

Problemsensibilisierung und 
Einstellungsänderung 

.Alkohol im Straßenverkehr" 
2009/2010 

.Pass auf mich auf - Rück­
sichtnahme auf Kinder im 

Straßenverkehr" 2013 

Rückgang Alkofahrten um mind. nicht näher bezeichnet 
3 '" während der Kampagne und 
um mind. 2 '" in den Monaten 
nach der Kampagne 

bei mind. 10 '" der Zielgruppe 

Wissenszuwachs im Problembereich 

Image der Kampagne 

bei mind. 10 '10 der Zielgruppe 

mehr als 30 '" Zustimmung hinsichtlich .spricht mich an", 
.informativ", .sympathisch", .verständlich· in der Zielgruppe 

Kommunikationsleistung 

Bekanntheit 

Quellen: BMVIT; Oarstellung RH 
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mind. 50 '" Zustimmung zu Verständnis der Kernaussagen 
in der Zielgruppe 

Erzielung einer höchstmöglichen Bekanntheit in der Zielgruppe 

Die Zielgruppen der Kampagnen waren im Jahr 2008 nicht und in den 

Jahren 2009/2010 und 20\ 3 mit _alle aktiven und passiven Verkehrs­

teil nehmern im Individualverkehr (alle Altersklassen, motorisierte und 

nicht motori ierte Verkehrsteilnehmer)" sehr breit defmiert. 

34.2 ( I )  Der RH wertete die klaren, quantifizierten Ziele des Verkehrssicher­

heitsprogramms als positiv. 

(2) Da der Verkehrssicherheitsfonds das wesentliche Instrument zur 

Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms war, wären nach Ansicht 

des RH die Calls des Fonds expliziter auf Handlungsfeldern oder Maß­

nahmen des Verkehrssicherheitsprogramms aufzusetzen. Der RH emp­

fahl dem BMVIT, in den Calls bei den Zielsetzungen konkret und im 

Detail auf das Verkehrssicherheitsprogramm zu verweisen, um einen 

klaren Konnex der gefOrderten Projekte mit Fragestellungen des Ver­

kehrssicherheitsprogramms herzustellen. 

Der RH empfahl dem BMVfT, durchgängig von allen Projektwerbern 

messbare Indikatoren zur Zielerreichung der einzelnen Projekte in den 

Förderansuchen einzufordern, um die Wirkungen des Projekts mes­

sen zu können. So wäre beispielsweise nicht die Teilnahme an Work­

shops ein Projektziel, sondern die Erlangung einer defmierten Kom­

petenz durch die Teilnahme. 

(J) Der RH krit isierte die fehlenden Zielvorgaben bei der Kampagne 

_ Verkehrssicherheit- im Jahr 2008. Er erachtete die im Lauf des über­

prüften Zeitraums zunehmende Klarheit bei den inhaltlichen Vorgaben 
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Evaluierung der 

Zielerreichung 
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für die Kampagnen und die Entwicklung quantiflZierter Wirkungszielc 

als positiv. Der RH empfahl, bei zukünftigen Kampagnen zu prüfen, 

ob eine Konkretisierung der Zielgruppe einen effIzienteren Miuelein­

satz erwarten lässt. 

34.3 Das BMV/T teilte in seilter Srellungnahme mit, dass bei kiinftigen 
Calls ilt deli Ausschreibultgsul1lerlagen explizit auf das Verkehrssi­
cherheitsprogramm venviesell werde. Es werde jedoch darauJ geach­
tet, die potenziellelt Fördemehmer nicht Jlinsichtlich ihrer Krearivität 
einzuscJrränken und gegebellenJalls auch Projekte zu fordrm, dir über 
das Verkrhrssicherheitsprogramm hinausgehen, wenn sie ent cJleidend 
zu einer Verbesserung der Straßenverkehr sicherheit in Österreich bei­
tragen. 

Die EmpJeJllu'lgen, messbare Indikatoren zur Zie/erreicJuUlg der einzel­
nen Projekte in delt Förderansuchelt einzuJordenr und bei der Jormalen 
Prüjullg der Förderansuchen verstärkt Augenmerk auJ die Definition 
der Projektzie/e Imd die zur Zielevaluation erforderlichen Indikatorcn 
zu legen, würdell - begiltnend mit dem gerade in Vorbereitung befind­
lichen fünften Call - bei deli künftigen Calls unter Beachtung eilter 
effizienten Förderultgsabwicklung und der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen berücksichtigt. 

Die kültftigen Verke/rrssicJlerheitskampagnen des BMVIT - beginltend 
mit der gerade in Vorbereitung bcfindlichen KampagIte 201 5/2016  -
würden entspreChend der von der Europäischelt Kommission unter­
stützten Methodik nach CAST (Campaigns and Awareness-Raising 
Strategies in Traffic SaJety (CAST - Kampagnen wld bewusstseinsbil­
dende Strategien in der Verkehrssicllerheit): das Projekt bietet einen 
LeitJaden für die Planwlg, Durclifüh rung ,md Bewertung von Komlll1/­
nikatior1skampagnen} vorbereitet ,md begleitet. Dadurc/r solle sicher­
gestellt werden, dass künftig die Kampagnenmittel durcIr eilre bessere 
Konkretisierung und Ansprache der Zielgruppe noch effiziel1ler ein­
gesetzt werden können. 

34.4 Der RH erwiderte, dass Projekte, die entscheidend zur Verbesserung 

der Straßenverkehrssicherheit beitragen, jedenfalls weitestgehend im 

Verkehrssicherheitsprogramm enthalten sein sollten. 

35.1 ( I )  Da5 erste Verkehrssicherheitsprogramm 2002 bis 2010 verfehlte 

seine Zielsetzungen. Die Anzahl der Getöteten sank statl um 50 % um 

45, 1 %, die Anzahl der Unralle mit Personenschaden um 1 4,3 % stall 

um 20 %. 
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Das im Verkehrssicherheitsprogramm 201 1 bis 2020 gesetzte Zwischen­

ziel 201 5  für die Reduktion der Verkehrstoten um 25 'lb (aur unter 466 

Getötete) wurde im Jahr 201 J erreicht (Zahl der Verkehrstoten: 453). 

Für die Zwischenziele zu den Schwerverletzten und den Unfallen mit 

Personen chaden lagen zur Zeit der Gebarungsüberprüfung aurgrund 

geändener Erhebungsmethoden keine vergleichbaren Zahlen vor. 

Die Richtlinien des Verkehrssicherheitsronds sahen seit dem Jahr 201 1  

vor. dass die Gesamtheit der aus dem Verkehrssicherheitsronds gefar­

denen Maßnahmen zu evaluieren ist (Punkt 4 der Richtlinien). Dazu ist 

spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinien ein Zwischen­

bericht zu legen. der auch ohne Unterstützung Externer erstelll wer­

den kann. Den Endbericht. der spätestens fünr Jahre nach Inkrafttreten 

der Richtlinien vorzulegen ist. müssen jedenfalls Externe ausarbeiten. 

Durch die Änderungen in den Richtlinien und deren Neuveröffentli­

chung im Jahr 201 2 verschob sich der Zeitpunkt für die Evaluierung 

der Gesamtheit der Maßnahmen um ca. ein Jahr. Zum Zeitpunkt der 

Gebarung überprüfung lag daher noch kein Zwischenbericht vor. 

(2) Bei den gefördenen Projekten verrolgte die Geschäftsführung des 

Verkehrssicherheitsfonds das Prinzip der Selbstevaluierung. Die Pro­

jektwerber gaben im Förderansuchen unter dem Punkt _Projekteva­

luierung- an. wie das Erreichen der Projektziele im Rahmen des Pro­

jekts überprürt werden sollte. 

Die An ätze der Projektwerber zur Selbstevaluierung waren in ihrer 

Qualität sehr unterschiedlich und reichten von einer allgemeinen 

Zusammenrassung der ProjektzieJe oder _Renexionsworkshops des Pro­

jektteams" bis hin zur Qualitätssicherung des Projekts durch Externe 

oder zur Angabe von quantirlzienen Indikatoren für die Zielerrei­

chung. J4 

(J )  Für die bewusstseinsbildenden Kamllagnen rordene das aktuelle 

Verkehrssicherheitsprogramm 201 1  bis 2020, dass ab dem Jahr 201 1  

Kampagnen grundSätzlich nach der im Rahmen eines EU-Projekts ent­

wickelten CAST-Methodologie begleitet und evaluien werden. 

- Bei der Kampagne _ Verkehrssicherheit- erschienen die Inserate in 

den Monaten September. Oktober und November 2008 in den Print­

medien. Der Verein A legte erst im November 2008 ein Angebot rur 

U z.B. Projc:kl DrivrEkustik: Arbt'itspakC:1 Qualitälssich('rung durch bfu - 8eralungsSlc:llr 

rUf Unfallvc:rhOlUng. SchWt'lz; Projekt Merkur: Anzahl der Besuchrr auf dtr Homc:­

page. der Abonnenten des Ncwsletlrr'S. der Besucher der Abschlusskonferenz. dr:r Tril­

nC'hmer an d('n Pilottrainings 

Bund 2015/ 1 1  
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die Evaluierung der Kampagne. Neben einer Messung der Werbe­

wirksamkeit sollte die durch die Kampagne erzielte Verhaltensän­

derung durch einen Vergleich von Daten vor und nach der Kam­

pagne belegt werden. Aufgmnd der späten Beauftragung lagen nur 

in zwei von neun Ländern verwertbare Daten zu Geschwindigkeits­

messungen und nur in sieben von neun Ländern auswertbare Daten 

hinsichtlich Alkohol am Steuer vor. In den Ländern mit auswert­

baren Daten kam es zu einem Rückgang der Delikte. Die Ergebnisse 

der Werbewirksamkeitsmessung lagen im unterdurchschnituichen 

bis durch chnittlichen Bereich.J5 

- Für die Kampagne _Alkohol im Straßenverkehr" legte der Verein A 

sein Angebot zur Evaluierung noch vor dem Start der Kampagne. Es 

erfolgte eine mehrdimensionale Evaluierung mit einer Wcrbewirk­

samkeitsmessung (Bekanntheit, GeHilligkeit der Kampagne), Befra­

gungen zu Wissen und Einstellung zum Thema und einer Verhal­

tensanalyse (Verkehrskontrollen und Unfalldaten vor, während und 

nach der Kampagne). Die Kampagne erzielte sehr positive Bewer­

tungen bezüglich ihrer Werbewirksamkeit und positive Ergebnisse 

im Verhaltensbereich mit einem Rückgang der auf Alkohol positiv 

ge te teten Lenker und der Anzeigen. Im Bereich Wissen und Ein­

stellung zum Thema wurden keine statistisch signifIkanten Verän­

derungen festgestellt. 

- Der Verein A evaluierte auch die Kampagne "Pass auf mich auf -

Rücksichtnahme auf Kinder im Straßenverkehr". Die Evaluierung 

erfolgte dem Verkehrssicherheitsprogramm entsprechend auf Basis 

der CAST-Methodologie. Die Beauftragung erfolgte noch vor Start 

der Kampagne. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung lagen noch kein 

Ergebnis bzw. Endbericht vor. 

35.2 ( I )  Der RH erachtete die in den Richtlinien des Verkehrssicherheits­

fonds manifestierte Bestrebung. die Wirkungen der durch den Verkehrs­

sicherheitsfonds flllanzierten Maßnahmen zu evaluieren, grundsätz­

lich als positiv. Der RH vermisste allerdings eine Festlegung, welche 

Maßnahmen - Förderungen und/oder Aufträge, Untergrenzen bzgJ. 

des Gebarungsvolumen - in welcher Tiefe auf weiche Zielerreichung 

hin evaluiert werden solllen bzw. eine Bezugnahme auf das Verkehrs­

sicherheitsprogramm. 

) �  m i l  Vt"rWsscrungspou:nzial bei Grafik.. Farbe und Schriftgrölk 
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Für den RH war weiter.; die Festlegung der Evaluierungszeitpunkte 

sachlich nicht nachvollziehbar, weil sie in keinem Zusammenhang mit 

den Umserzungsschritten des Verkehr.;sicherheirsprogramms (Startpa­

ket, kurz-, mittel- und langfristig) oder mit den Calls für geförderte 

Projekte standen. Zudem ver.;chob sich bei der vorliegenden Regelung 

der Termin für den Zwischen- und den Endbericht mit jedem Neuer­

lass der Richtlinien. 

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Angaben der Projekrwer­

ber zur Projektevaluation teilweise wenig aussagekräftig waren. Er 

empfahl dem BMVlT, bei der formalen Prüfung der Förderansuchen 

ver.;tärkt Augenmerk auf die Definition der ProjekLZicle und die zur 

Zielevaluation erforderl ichen Indikatoren zu legen und bei Bedarf ent­

sprechende Nachforderungen zu stellen. 

Der RH empfahl dem BMVIT, anstelle einer Globalevaluation aller aus 

dem Verkehr.;sicherheitsfonds geförderten Maßnahmen zu zwei Zeit­

punkten im Sinne des Punkts 4 der Richtlinien nach Abschluss aller 

Projekte eines Calls deren Ergebnisse in Hinblick auf die Maßnahmen 

bzw. Ziele des Verkehr.;sicherheitsprogramms zu evaluieren. Dies sollte 

nach Ansicht des RH durch eine Institution erfolgen, die an der För­

derentscheidung nicht beteiligt war und keines der Projekte bearbei­

tet haue. 

Der RH empfahl weiter.;, ab einem bestimmten P rojeklvolumen, das 

im Interesse der Verhältnismäßigkeit zu definieren wäre, auch außer­

halb von Calls vergebene Förderungen und Aufträge in regelmäßigen 

Abständen zu evaluieren. 

(J) Der RH erachtete es aufgrund des hohen fonanziellen Aufwands für 

die Kampagnen zur Bewusstseinsbildung als positiv, dass diese laut 

dem Verkehr.;sicherheilsprogramm 201 1  bis 2020 einer Evaluierung 

unterzogen werden mussten. Der RH stellte fest, dass im überprüften 

Zeitraum die großen Kampagnen zur Bewusstseinsbildung evaluiert 

wurden, und dass sich die Evaluierungen in Bezug auf den Beauftra­

gungszeirpunkt und die Methodenwahl im Lauf der Zeit verbesserten. 

Der RH empfahl im Interesse der Verhältnismäßigkeit, in den Richtli­

nien des Verkehr.;sicherheitsfonds den Gebarungsumfang, ab dem eine 

Kampagne zu evaluieren ist, zu definieren. Weiter.; empfahl er, die in 

den Evaluationen gewonnenen Erkenntnisse, z.B. hinsichtlich Medi­

enmix oder Definition der Zielgruppe, bei der Gestaltung der Folge­

kampagnen zu berüCksichtigen. 

Bund 2015/1 1 
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35.3 Das BMVlT wies in seiner Stellungnahme darauJ hin, dass es gemäß 
Absehnilt 4 der derzeit gültigen VSF-Riehtlinien mit dem Titel .Eva­
luierung der auJ Gnmd der Richtli/lien gefordertell Maßnahme/I · die 
Gesamt/leit der auJ Grund der Richtlinien geforderten Maßnahmen 
ohnehin - spätestens JUnJ Jahre nach Inkrajttreten der Richtlinien 
am 1 1 .  Mai 201 1 - durch Extente evaluieren Iverde. Aus der EvaIu­
irrung solle hervorgehe'I, ob und welche Wirkung au der Gesamtheit 
der Maßnahmen eingetreten sei. 

Eine Ergä/lzu/lg der Ricllllinien des VerkehrssicherheitsJonds hinsiellf­
lieh des GebarungsumJangs, ab dem eine Kampagne zu evaluieren sei, 
sei vorgesehen. 

Selbstverständlich seien die Erkennt/lisse aus drr Evaluation der 
bewusstseinsbildenden Kampag'le'l bei der Gestaltung der Folgekam­
pagnen berücksiellligt worden und würden dies. DureIl die Anwendung 
der CAST -Methodologie im Rallme" der näcllsten großen Verkehrssi­
cllerlleilskampagne 201 5/201 6 werde Ilier ei'le weirere Qualitätsstei­
gerung erJolgen. 

35.4 Der RH betonte, dass eine externe Stelle die Evaluierung der Gesamt­

heit der Maßnahmen der Verkehrssicherheitsfond durchfUhren sollte, 

die weder an den Förderemscheidungen beteiligt gewesen war noch 

Projekte oder Aufträge des Verkehrssicherheitsfonds bearbeitet hane. 

36.1 Das aktuelle Verkehrssicherheitsprogramm 201 1  bis 2020 widmete sich 

in seiner Analyse der Unfallzahlen ge chiechtsspezifischen Unterschie­

den im Unfallgeschehen. Diese stellen sich wie folgt dar: während 

männliche aktive und passive Verkehrsteilnehmer rd. 56 % der Ver­

letzten aus Verkehrsunfallen stellen, liegt der Anteil der getöteten Män­

ner bei 75 % aller Todesopfer. Getötete PKW-Lenker waren in den Jah­

ren 2000 bis 2008 zu 80 % bis 85 % männlich, in der Altersgruppe 

der 30- bis 34-Jährigen sogar bi zu 90 % männlich. Erklärt wird diese 

überdurchschninliche Beteiligung männlicher Verkehrsleilnehmer an 

Unfallen mit Todesfolge mil einer erhöhten Risikobereitschaft. Abge­

sehen von diesen rein verkehrsstatistischen Daten fehlen aber bislang 

Datengrundlagen zum geschlecht spezifIschen Verkehrsverhalten. 

Im überprüften Zeitraum beauftragte der Verkehrssicherheitsfonds 

keine gerörderten Projekte oder Aufträge, die gesehlechtsspezifl ehe 

Fragestellungen zum Verkehrsverhahen behandelten. 
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36.Z Der RH wies darauf hin, dass die vorliegenden statistischen Daten auf 

gcschlechtsspcziflsche Unterschiede im Vcrkehrsverhalten schließen 

lassen. Er bemängelte, dass sich die Projekte des Verkehrssicherheits­

fonds bisher nicht mit diesen Fragestellungen auseinandersetzten. 

Der RH empfahl dem BMVIT, in Zukunft verstärkt Fragestellungen zu 

geschlechtsspezifIschen Unterschieden in der Verkehrssicherheit zu 

bearbeiten und auf Basis einer entsprechenden Datengrundlage gefOr­

derte Projekte und Aufträge zum genderspeziftschen Verkehrsverhal­

ten zu vergeben. 

36.3 Das BMVfT nahm in seiner Stellungnahme die Empfelrlung ZIIr 
Kelllmlis; es werde versuclren, künftig verstärkt Fragestellungen ZII 
geschleclttsspezijischen U"tersclriede" in der Verkehrssicherheit im 
Ralrmen der Calls ZU bearbeite". 

37.1 Seinen Richtlinien zufolge hatte der Verkehrssicherheitsfonds daftir 

Sorge zu tragen. dass die tatsächliche Gleich teilung von Männern und 

Frauen bei der Gewährung, Durchführung und Evaluierung der För­

derung berücksichtigt wird. In den Ausschreibungsunterlagen zu den 

Calls. in den Förderansuchen und in den Fördervenrägen fanden sich 

allerdings keine Hinweise zur Umsetzung dieser Vorgabe. Gleichstel­

lungsaspekte waren weder bei der Ausschreibung noch bei der Aus­

wahl oder Beauftragung der gefOrderten Projekte relevant. 

Vergab der Verkehrssicherheitsfonds Aufträge mit einer leistung frist 

von sechs Monaten oder länger, so mussten sich die Bieter gemäß 

den Richtlinien des Verkehrssicherheitsfonds zur Umsetzung gleich­

stellungsfOrdernder Maßnahmen im Rahmen der Auftragsausftihrung 

verpflichten. Diese Bedingung wurde bei den seit Inkrafttreten der 

Best immung im Jahr 201 2  abgeschlossenen Aufträgen mit entspre­

chender Leistungsdauer eingehalten. 

37.Z Der RH erachtete die in den Richtlinien des Verkehrssicherheitsfonds 

vorge ehenen Bestimmungen zur Gleichstellungsförderung grundsätz­

lich als positiv. Er vermisste allerdings bei der Gewährung von Fördc­

rungen eine konkrete Umsetzung der Vorgabe. Der RH cmpfahl dem 

BMVlr. konkrete Maßnahmen zur Berücksichtigung von Gleichstel­

lungsaspekten bei der Vergabe vOn Förderungen zu entwickeln. wie 

z.B. die Einführung eines entsprechenden Passus im Förderansuchen 

oder eines entsprechenden Bewertungskriteriums für die eingereich­

ten Projekte. 

Bund 2015/1 1 
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37.3 Das BMVIT lIa/III' die EmpJehlung zur Kellmnis ulld sagte ill seiller 
Stellungllahme zu, Maßlla/,mell zur Berocksichrigullg VOll Gleicl,srel­
lungsaspektell bei der Vergabe VOll Förderullgen zu ellfrvickeh,. 

38.1 Die Besetzung der Gremien des Verkehrssicherheitsfonds mit Frauen 

bzw. Männern stellte sich im Jahr 201 3  wie folgt dar: 

Tabelle 1 6: Geschlechterverteilung in den Gremien des Verkehrssicherheitsfonds 

im Jahr 2013 

minnlich weiblich 

Anzahl "10 Anzahl "10 

Geschäftsführung 0 0 1 100 

Stellvertretung der Geschäftsführung 1 100 0 0 

Mitglieder Beirat 

Ersatzmitglieder Beirat 

Jury 

Ouellen: BMVIT; Darstellung RH 

Bund 201 5/ 1 1  

14 82 3 18 

7 58 5 42 

2 40 3 60 

Der Fonds wurde zur Zeit der Gebarungsüberprüfung von einer 

Geschäftsflihrerin geleitet, die durch einen Mann venreten wurde. 

Die Jury war zu mehr als 50 'Ib weiblich besetzt, im Beirat war der 

überwiegende Anteil vor allem auf Ebene der Mitglieder männlich. 

38.2 Der RH wies darauf hin, dass bei den Mitgliedern des Beirats des Ver­

kehrssicherheitsfonds Frauen untcrreprä entiert waren. Er empfahl dem 

BMVIT, auf eine Ausgewogenheit der Geschlechtervertei lung im Bei­

rat hinzuwirken. 

38.3 Das BMVIT /,ietr ill seiner Stellungnahme Jest, dass die Beiratsmir­
glieder VOll den im § I J I a des KraftJahrgeselus genannten Organisa­
tionen entselldel würdell und das BMVlT darauJ keillell Eilljluss /rabe. 

38.4 Der RH unterstrich seine Empfehlung, bei den betreffenden Organisa­

tionen auf eine Entsendung von Frauen in den Beirat hinzuwirken. 
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39 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor :  

( I )  Informationen zur  Zweckwidmung der Einnahmen aus den 

Wunschkennzeichen rur Verkehrssicherheit wären unter Kosten­

Nutzen-Aspekten weiterzugeben. um die Anzahl der Wunschkenn­

zeichenverlängerungen zu erhöhen. (TZ 3) 

(2) Es wären rechtzeitig Überlegungen zu einer gewinnbringenden 

Veranlagung der Mittel des Verkehrssicherheitsfonds anzustellen. 

(TZ 5) 

( 3 )  Zumindest ein Teil der Rücklagen des Verkehrssicherheitsfonds 

wäre risikoavers - unter laufendender Beobachtung der Zinsenent­

wicklung - zu veranlagen. (TZ 5) 

(4) Auf eine Änderung der Zusammensetzung des Beirats durch 

eine entsprechende Änderung des Kraft fahrgesetzes wäre hinzu­

wirken. Dem Beirat soUlen ausschließlich Organisationen. die in 

keinem Vertragsverhältnis zum Verkehrssicherheitsfonds stehen -

wie etwa internationale Experten - angehören. um Interessenskon­

flikte zu vermeiden. (TZ 6) 

(5) In Hinblick auf die nunmehr regelmäßig geplanten CaUs wäre 

grundsätzlich der Beirat mi t  der Beurteilung der Förderfahigkeit 

von Projekten zu befassen. (TZ 6) 

(6) In Zukunft wären sämtliche für die Verwaltung des Fonds anfal­

lenden Per onalkosten dem Verkehrssicherheitsfonds in Rechnung 

zu stellen. (TZ 7) 

(7) Bei der Umsetzung von Kampagnen wäre vorab in Abstimmung 

mit der mittelfristigen Finanzplanung des Verkehrssicherheitsfonds 

ein maximaler Ausgabenrahmen festzulegen und entsprechende 

Instrumente einzusetzen. die es der beauftragenden Abteilung Prä­

sidium 2 und der zahlenden Abteilung sn zu jedem Zeitpunkt 

erlauben. den Stand der durch Beauftragungen gebundenen Mittel 

in Bezug auf Gesamtausgabenrahmen zu verfolgen. (TZ 8) 

(8) Zur Steigerung der Kostentran parenz wären alle Aufgaben. für  

die im Verkehrssicherheitsfonds zweckgebundene Mittel vorhanden 

sind. gebündelt über den Fonds zu finanzieren und Öffentlichkeits-

Bund 2015/ 1 1  
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Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds 

arbeit zur Verkehrssicherheit nieht mehr über die Abteilung Präsi­

dium 2 zu fmanzieren. (TZ 8)  

(9) Es  wäre auf eine Änderung des Kraft fahrgesetzes h inzuwirken, 

um dem BMVlT entspreehende Sankt ionsmögliehkeiten bei einer 

widmungswidrigen Verwendung der Länderrnittel aus den Wunseh­

kennzeiehen einzuräumen. (TZ 1 1 )  

( 10) In den koordinierenden Besprechungen wären gemeinsam mit  

den Ländern Themensehwerpunkte festzulegen, deren Bearbei­

tung der Umsetzung von Maßnahmen de Verkehrssieherheitspro­

gramms des Bundes oder eigener Landes-Verkehrssicherheitspro­

gramme dient. (TZ 1 1 )  

( 1 1 )  Den Ländern wäre für eine einheiiliehe Berichterstattung ein 

Formular zur Verfügung zu stellen und auf dessen Verwendung hin­

zuwirken. Dabei wäre über den jeweiligen Stand der Rücklagen zu 

berichten. (TZ 1 2) 

( 1 2) Die Länder wären zu verpHichten, in  ihren Beriehten darzustel­

len, inwiefern ein Konnex der aus Wunschkennzeiehen finanzierten 

Maßnahmen mi t  konkreten Maßnahmen des Verkehrssicherheits­

programms des Bundes bzw. des jeweiligen Landes besteht. (TZ 1 2) 

( 1 3 ) Die Vorbereitungen für ein Verkehrs tatistikgesetz wären vor­

anzutreiben und die zukünftig gewonnenen Daten auch den Län­

dern zur Verfügung zu stellen. (TZ 1 3) 

( 1 4) Die Länder wären an der Finanzierung der Kosten für die 

Aufbereitung der Unfal ldatensammlung entsprechend zu beteili­

gen. (TZ 1 3 ) 

( 1 5) In  Kooperation mit dem BMI - als koordinierende Stelle für die 

Organe der Exekutive in den Ländern - wäre verstärkt darauf h in­

zuwirken, dass parallel zu  bewusstseinsbildenden Maßnahmen ent­

spreehende Überwachungssehwerpunkte durch die Exekutive gesetzt 

werden. (TZ 1 4) 

( 1 6) Die Maßnahmen des Verkehrssieherheitsprogramms, für deren 

Umsetzung die fmanziellen Mittel des Verkehrs ieherheitsfonds 

herangezogen werden sollen, wären zu identi fIzieren und für die 

Umsetzu.ng dieser Maßnahmen ein Zeit- und Finanzierungsplan zu 

entwickeln. (TZ 1 4) 
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( 1 7) Die Regelungen ftir die Mittelvergabe wären zu konkretisieren 
und in eine eindeutige EnlScheidung grundlage zu gießen, um eine 
transparente bzw. einheitliche Zuordnung der Projekte zu Förde­
rungen bzw. Aufträgen sicherzustellen. (TZ 1 6) 

( 1 8) Die Informationen zur Möglichkeit, Förderansuchen außerhalb 
von Calls einzureichen, wären auf der Homepage des Verkehrssi­
cherheitsfonds zu veröffentlichen. (TZ 1 8) 

( 1 9) Ein einfacher Zugriff auf die im Lauf der Förderungsabwick­
lung benötigten Formulare - wie etwa das Förderansuchen und 
Abrechnungsformulare - wäre zu ermöglichen, indem sie auf der 
lIomepage zur Verftigung ge teilt werden. (TZ 1 8) 

(20) Mit  den Beiratsmitgliedern wären die Beuneilungskriterien 
ftir die Förderansuchen abzustimmen und eingehend zu erläutern, 
um ein einheitliches Verständnis über die Kriterien icherzustel­
len. (TZ 1 9) 

( 2 1 )  Zur Gewährleistung eine aussagekräftigen Gesamtergeb­
nisses und zur Reduktion einer Verzerrung der Ergebnisse durch 
die extTeme Beuneilung Einzelner wären Extremwene bei den Ein­
zclbeuneilungen nicht ZU berücksichtigen. (TZ 1 9) 

(22)  Die in den Au chreibungsunterlagen bekanntgemachten Beur­
teilungskriterien wären jedenfaJl ftir die Bewertung der Förderan­
uchen heranzuziehen. (TZ 1 9) 

(23 )  Jede mögliche Befangenheit der Beiratsmitglieder bei der 
Bewertung, Beratung und Beschlussfassung über Förderansuchen 
wäre auszuschließen. Die Protokolle der Beiratssitzungen wären der­
art zu ftihren, dass daraus eindeutig hervorgeht, welches Beirats­
mitglied in welcher Form an der Empfehlung ftir eine Vergabeent­
scheidung mitgewirkt hat. (TZ 20) 

(24) Die erfolgreichen Förderwerber wären im Interes e einer opti­
malen Projektbearbeitung zeitnah nach der Genehmigung durch den 
Bundesminister ftir Verkehr, Innovation und Technologie zu infor­
mieren und zu beauftragen. Weiters wäre rechtzeitig Vorsorge ftir die 
Verftigbarkeit der benötigten flOanziellen Mittel zu treffen. (TZ 2 1 )  

(25)  Es wären jedenfalls alle ftir die Nachvollziehbarkeit der Ent­
scheidungen des Beirats durch Dritte erforderlichen Geschäftsstücke 
im ELAK zu erfassen. (TZ 22 )  
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Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds 

(26) Durch das Insourcing der regelmäßigen Teilnahme an nationalen 
und internationa.len Expertentreffen wären die Kosten zu senken und 
das nötige Wissen im BMVlT zu halten bzw. aufzubauen. (TZ 24) 

(27) Bei der Bewertung von Kreativleistungen für Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung wären in Zukunft unabhängige Marketingex­
perten als stimmberechtigte Mitglieder in die Bewertungskommis­
sionen aufzunehmen. (TZ 2 5) 

(28) I n  Zukunft wäre die Auswahl vOn Medien unter Bedachtnahme 
auf die Kontaktqualität des jeweiligen Mediums in der Zielgruppe 
reichweitenorientiert zu treffen und diese - insbesondere bei einem 
Missverhältnis zwischen Schaltvolumen und Reichweite - nachvoll­
ziehbar zu begründen. (TZ 29) 

(29) Ein an die Anforderungen angepasstes, benutzerfreundliches 
elektronisches Projektmanagement wäre für den Verkehrs icher­
heitsfonds einzurichten, das eine Terminverfolgung hinsichtlich 
der VerpllichtlLngen des BMYIT und der Förder- und Auftragneh­
mer, einen Überblick über die finanziellen Verpflichtungen des Ver­
kehrssicherheitsfonds und automatisierte Auswertungen der Pro­
jekte ermöglicht. (TZ 3 I )  

(30) Die Auszahlung der Fördermittel wäre erst dann vorzuneh­
men, wenn aUe im Fördervertrag vereinbarten Bedingungen erfüllt 
sind. Ausgaben, die nicht unmittelbar der Verkehrs icherheit dienen. 
nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Förderzweck ste­
hen oder vertraglich anders vereinbart waren, sollten nicht gefOr­
dert werden. Auf eine Kennzeichnung aller Veröffentlichungen im 
Rahmen von Förderungen mit dem Logo des Verkehrssicherheits­
fonds wäre zu achten. Auf die Vorlage von Originalbelegen wäre zu 
achten und die Zahlungsflüsse wären zu belegen. Die vorgelegten 
Originalbelege wären nur in Höhe der tatsächlich erfolgten Förde­
rung zu entwerten. (TZ 32) 

(3 I )  Die Richtlinien des Verkehrssicherheitsfonds wären hinsichtlich 
der fOrderbaren bzw. nicht fOrderbaren Kosten, der Genehmigung 
vOn Aufträgen durch die Geschäftsführung sowie der Stimmberech­
tigungen im Beirat zu ergänzen. Eine verpflichtende Kennzeichnung 
sämtlicher mit Mitteln des Verkehrssicherheit fonds finanzierter 
Veröffentlichungen mit dem Logo des Fonds wäre vorzusehen. Die 
Regelungen zu den Beurteilungskriterien für Förderansuchen und 
zur Bewertung der Förderansuchen wären an die tatsächlich prak­
tizierte Vorgangsweise anzupassen und die Richtlinien wären hin­
sichtlich fehlerhafter Verweise zu korrigieren. [TZ 33) 
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(32)  In den CaUs wäre bei den Zielsetzungen konkret und im Detail 

auf das Verkehrssicherheitsprogramm zu verweisen. (TZ 34) 

( 3 3) Es wären durchgängig von allen Projektwerbern messbare Indi­

katoren zur Zielerreichung der einzelnen Projekte in den Förderan­

suchen einzufordern, um die Wirkungen des Projekts messen zu 

können. (TZ 34) 

( 34) Bei zukünftigen Kampagnen wäre zu prüfen, ob eine Konkre­

tisierung der Zielgruppe einen effizienteren Mirteleinsatz erwar­

ten lässt. (TZ 34) 

(35)  Bei der formalen Prüfung der Förderansuchen wäre verstärkt 

Augenmerk auf die Definition der Projektziele und die zur Zieleva­

luation erforderlichen Indikatoren zu legen und es wären bei Bedarf 

entsprechende Nachforderungen zu stellen. (TZ 35) 

( 36) Nach Abschluss al ler Projekte eines CaUs wären deren Ergeb­

nisse durch eine Institution, die an der Förde.rentscheidung nicht 

beteiligt war und keines der Projekte bearbeitete, in Hinblick auf 

die Maßnahmen bzw. Ziele des Verkehrssicherhei tsprogramms zu 

evaluieren. Weiters wären ab einem bestimmten Projektvolumen, 

das im Interesse der Verhältnismäßigkeit zu definieren wäre, auch 

außerhaJb von Calls vergebene Förderungen und Aufträge in regel­

mäßigen Abständen zu evaluieren. (TZ 35) 

(37) Im  Interesse der Verhältnismäßigkeit wäre in  den Richt l in ien 

des Verkehrssicherheitsfonds der Gebarungsumfang, ab dem eine 

Kampagne zu evaluieren ist, zu definieren. (TZ 35) 

(38) Die in den Evaluationen von Kampagnen zur Bewusstsein bil­

dung gewonnenen Erkenntnisse, z.B. hinsichtlich Medienmix oder 

Definition der Zielgruppe, wären bei der Gestaltung der Folgekam ­

pagnen zu berücksichtigen. (TZ 35) 

(39) Es wären verstärkt Fragestellungen zu geschIechtsspezifIschen 

Unterschieden in der Verkehrssicherheit zu bearbeiten und auf 

Basis einer entsprechenden Datengrundlage gefOrderte Projekte 

und Aufträge zum genderspezi fIschen Verkebrsverhalten zu ver­

geben. (TZ 36) 

Bund 2015/ 1 1  

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)78 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
SChlussempfehlu ngen 

Bund 201 5/ 1 1  

Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds 

(40) Es wären konluete Maßnahmen zur Berücksichtigung von 

Gleichstellungsaspekten bei der Vergabe von Förderungen ZU ent­

wickeln. (TZ 37)  

(4 1 )  Auf eine Ausgewogenheit der Geschlechtcrvcrtcilung im Bei­

rat wäre hinzuwirkcn. (TZ 38) 
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Bericht 
des Rech n u ngs h ofes 

Niederösterreichische 

Grenzlandförderungsgesellschaft m.b. H .  
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Bundesgesetzblatt 
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Bundes-Verfassungsgesetz 

beziehungsweise 

das heißt 
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Europäische Union 
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Internes Kontrollsystem 
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Verkehr, Innovation und Technologie 

Niederösterreichi sche Grenzlandförderu ngs­

gesellschaft m.b.H. 

Trotz Änderung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, ins­
besondere durch die Grenzöffnung, unterblieb eine grundsätzliche 
strategische Neuausrichtung der Niederösterreichischen Grenzland­
fOrderungsgesellschaft m.b.H. (NÖG), die durch den Bund und das 
Land Niederösterreich zur gemein amen F inanzierung von Investi­
tionen im niederösterreichischen Grenzland sowie zur Finanzierung 
von Beratungsaktivitäten gegründet worden wa�r. 

Die Förderung von n iederösterreichischen Grenzgebieten durch die 
Gesellschaft bestand in erster Linie in der Finanzierungssicherheit 
von Investitionen aufgrund der Fixverzinsung der von ihr gewährten 
Darlehen. Der Betriebsaufwand ein chließlich Beratungsleistungen 
der NÖG lag bei rd. 300.000 EUR pro Jahr. 

Der Bund und das Land N iederö terreich nutzten die gemein ame 
Eigentümerschaft nicht dazu, um die Förderungstätig.keit der Gesell­
schaft mit jener von anderen Förderungsstellen des Bundes und des 
Landes abzust immen. 

Die Förderungsziele der Gesellschaft waren zwar in den Strategie­
dokumenten inhaltlich niedergelegt,jedoch weder quantifiziert noch 
überprülbar. Folglich lagen auch keine Auswertungen hinsichtlich 
der langfristigen Förderungswirkungen der Gesellschaft vor. 

Die Darlehensvergabe der Gesellschaft an Unternehmen entwickelte 
sich weitgehend prozykJi eh m i t  dem Konjunkturverlauf, so dass 
in wirt chaftJich schwachen Jahren die Förderungskapazität nicht 
zum Tragen kam. 

Es wären die Auflösung der Gesellschaft und die E ingliederung 
der Aktivitäten der n iederösterreichischen GrenzlandfOrderung in 
eine be tehende Förderungseinrichtung des Bundes oder des Lan­
des Niederösterreich geboten, weil Personal- und Sachkosten einge­
spart sowie die QuaJität der FörderungsabwickJung deutlich gestei­
gert werden könnten. 
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Ziel der Überprüfung der Niederösterreichischen GrenzlandfOrde­

rungsgesellschaft m.b.H. (NÖG)  war die Beurteilung der Ziele und 

Koordination der Interessen der beiden Eigentümer, der Förderungs­

strategie, der Aufgabenerledigung und Finanzierung sowie des inter­

nen Kontrollsy tems. (TZ 1 )  

Das Unternehmen wurde aufgrund einer Stichprobe nach dem 

Zufallsprinzip ausgewählt. Diese Verfahren bezieht auch Rechtsträ­

ger ein, die nach dem ansonsten risikoorientierten Auswahlverfah­

ren (z.B. wegen ihres geringen Gebarungsum fangs) nicht überprüft 

würden. Der RH wendet dieses Verfahren an, um seine präventive 

und beratende Wirkung zu verstärken. (TZ t )  

Unternehmensgegenstand 

Unternchmensgegenstand der NÖG war die Förderung von nieder­

österreichischen Grenzgebieten durch Sicherung und Verbesserung 

der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnisse durch die 

Förderung von Gemeinden sowie Unternehmen. (TZ 2) 

Rechtsgrundlagen 

Die NÖG wurde im Jahr 1 975  gegründet und stand zu je 50 % i m  

Eigentum des Landes N iederösterreich und des Bundes, venreten 

durch das BMVIT. (TZ 3) 

Die Kooperation des Landes N iederösterreich mit dem Bund wurde 

durch Vereinbarung gemäß Art. 1 5a B-VG aus dem Jahr 1 98 3  fest­

gelegt. Dabei wurde das Förderungsgebiet im Wald- und Wein­

viertel defmiert und in weiterer Folge teils bis auf Gemeindeebene 

best immt sowie die nach wie vor gültige finanzielle Basis der NÖG 

in Höhe von rd. 1 4,53  M io. EUR festgelegt. Eine Begründung fiir 

den AbschJu s einer Vereinbarung gemäß § 1 5a B-VG im Jahr 1 98 3  

war nicht mehr nachvollziehbar, ebenso wenig, ob i n  den Folgejah­

ren Anpassungen der Rechtsgrundlagen der NÖG erwogen wurden. 

Die damals gewählte Vereinbarung entsprach nicht der aktuellen 

Anforderung, eine zeitnahe Anpassung der Aktivitäten der NÖG an 

sich ändernde rahmenpolitische Herausforderungen (z.B. Wegfal l  

der "toten Grenze") herbeifiihren zu können. (TZ J )  

Bund 2015/ 1 1  
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Organe 

N iederösterreichische 
Grenzlandförderungsgesellschaft m.b.H. 

Organe der NÖG waren laut Syndikatsvertrag 1 915 die zweiköpfige 

Geschäftsflihrung, der aus acht Mitgliedern zusammengesetzte Auf­

sichtsrat sowie die Generalversammlung. Die Genehmigung der ein­

zelnen Förderungsfälle nahm der Auf ichtsrat vor. Er nahm damit 

in diesem Kernbereich eine Rolle ein. welche die Überwaehungs­

funktion laut GmbH-Gesetz in Frage stellte. (TZ 4) 

Wahrnehmung der Eigentümerinteressen und Koordination mit 

anderen Förderungsstellen 

Das BMVIT und das Land Niederösterreich nutzten die gemeinsame 

Eigentümerschaft an der NÖG nicht dazu. um die Förderungsab­

wicklung der Gesellschaft mit  jener anderer Förderungsstellen des 

Bundes und des Landes abzustimmen. (TZ 5) 

Strategie 

Eine von der NÖG in Anbetracht der - u.a. durch die Öffnung der 

Grenze - veränderten Situation des n iederösterreichischen Grenz­

lands beauftragte Beraterstudie aus dem Jahr 2007 hielt fest, dass 

das Profil der NÖG zU wenig ausgeprägt bzw. der Bekanntheitsgrad 

zu gering sei und empfahl, die NÖG als .zentrale Ansprechstelle flir 

den NÖ-GreDzraum" zu etablieren. (TZ 6) 

Eine weitere vom ßMVIT beauftragte Studie des Österreichischen 

I nstituts flir Raumplanung (ÖIR) kam i m  März 2008 zum Schluss, 

dass die Kriterien flir die Auswahl der förderbaren Gemeinden nicht 

nachvollziehbar seien. Eine umfassende, inhaltlich-thematische 

sowie organisatorische Umstrukturierung und eine zweckdienliche 

Abgrenzung des Förderungs- bzw. Aktionsgebiets sei daher not­

wendig. (TZ 6) 

Trotz des in beiden Studien festgestellten Umstrukturierungsbedarfs 

sahen weder der Aufsichtsrat noch die Geschäftsflihrung im Stra­

tegiepapier 2009 eine grundSätzliche Änderung der Aktivitäten der 

NÖG bzw. deren Organisation vor. (TZ G) 
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Förderungen 

Die NÖG verfügte über kein qualifiziertes System zur Beurteilung 

ihrer Förderungswirkungen. weshalb auch keine diesbezüglichen 

Daten vorlagen. Eine Hauptursache dafür lag in der Förderungsricht­

linie 2009, die der Wirkungsmessung keinen Raum widmete und 

auf quantifIzierte Förderungsziele als Grundlage für nachfolgende 

Evaluierungen verzichtete. Dadurch waren auch auf Projektebene 

keine Messgrößen vorhanden. (TZ 7) 

Die Projektbeurteilung durch die NÖG beschränkte sich wei tgehend 

auf die vergangene wirtschaftliche Entwicklung des Förderungs­

werbers; die Einbringlichkeit der Förderungsdarlehen hatte Priori­

tät. Die NÖG verlangte den Förderungsnehmern keine Projektend­

berichte ab. (TZ 7) 

Angesichts des allgemein sehr niedrigen Zinsniveaus wurde die Zins­

stützung der geforderten Darlehen nahezu bedeutungslos und kam 

durch die Darlehensvergaben ausschließlich die Finanzierungsgaran­

tie zu fIxen Konditionen zum Tragen. Der Verzicht auf die Beurtei­

lung der Förderungswirkungen führte im Zusammenhang mi t  den 

geforderten Bankgarantien dazu, dass sich die NÖG von einer För­

derungseinrichtung zu einer bloßen Finanzierungseinrichtung ent­

wickelte, woraus Mitnahmeeffekte zu erwarten waren. (TZ 8) 

Der Umfang der Darlehensvergaben der NÖG an Unternehmen ent­

wickelte sich weitgehend parallel zum Konjunkrurverlauf, d.h. dass 

in wirtschaftlich chwachen Jahren die Förderungskapazität der NÖG 

nicht ausreichend zum Tragen kam. Die Förderungsintensität der 

NÖG nahm ab 2009 deutlich stärker zu als das gefOrderte Investi­

tionsvolumen, wodurch sich die Hebelwirkung der Förderung ver­

chlechterte. Durch die Förderungen der NÖG wurde auch das expli-

zite Ziel neuer Arbeitsplätze nur zu einem geringen Teil erreicht. 

Die Förderung von Gemeinden, eines der Kerngeschäfte der NÖG, 

verlor völlig an Bedeutung. (TZ 9) 

Die NÖG legte keine verbindlichen Förderungsobergrenzen für ein­

zelne Leistungsarten bzw. Gewerke je  Standardeinheit fest. (TZ 10) 
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Beratungen 

Niederösterreichische 
Grenzlandförderungsgesellschaft m.b.H. 

Die NÖG bot neben ihrer Förderungstätigkeit al weitere Kernleistung 

Beratungs- und Informarionsleistungen im Rahmen des Projekts 

NÖG-Infonet 2020 an. Die Beratungstätigkeit war grundsätzlich 

zweckmäßig, jedoch enthielten die Lageberichte keine Angaben über 

die Ko ten der Beratungen je Projekt. (TZ 1 1 )  

Finanzielle Entwicklung und Aufgabenerledigung 

Im überprüften Zeitraum verfUgte die NÖG über ein Stammkapi­

tal i n  Höhe von 1 4,53 M io. EUR. Das Stammkapital bzw. dessen 

Venin ung aus dessen teil weisen Veranlagung bildeten die finan­

zielle Ba is fUr die Bereitstellung der Darlehen an die Förderungs­

nehmer sowie fUr die Finanzierung der Beratungsaktivitäten der 

NÖG. (TZ 12 )  

Die Erträge halbierten sich annähernd im Zeitraum von 2009 bis 

20 1 3  von 362.700 EUR auf 1 9 5. 300 EUR bzw. um 46 %. Die finan­

zielle Lage der NÖG war i m  Zeitraum von 2009 bi 201 3  ange­

sichts der Finanzierung nahezu ausschließlich aus Eigenkapital nicht 

gefahrdet. Allerdings war das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts­

tätigkeit im Jahr 20\ 3 mit einem Betrag von 1 42. 300 EUR negativ. 

Trotz der durch das Strategiepapier 2009 angestrebten verstärkten 

Darlehensvergabe war tatsächlich nur rund die Hälfle des verfUg­

baren Kapitals der NÖG als Darlehen vergeben. (TZ 1 2) 

Die Bestellung von zwei GeschäflsfUhrern fUr die NÖG war kosten­

intensiv und angesichts des geringen Gebarungsvolumens der 

Gesellschaft und der geringen Mitarbeiteranzahl (4.50 VBÄ) nicht 

gerechtfertigt. Über den zeitlichen Aufwand je Förderungs- bzw. 

Beratungsprojekt sowie über die sonstigen Tätigkeiten der Mitar­

beiter wurden keine AufLeichnungen gefUhrt; folglich lagen auch 

keine Kostenauswenungen über die einzelnen Förderungsfalle vor. 

Die Effizienz der Leistungserbringung konnte dadurch kaum gesteu­

ert werden. (TZ 1 3 ) 
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Die NÖG verfügte über kein schriftlich festgelegtes Regelwerk i m  

Bereich I n ternes Kontrollsystem (LKS). Die Qualität der Dokumenta­

tion der Förderungsfalle und der Förderungsabrechnung war nicht 

ausreichend. um eine missbräuchliche Verwendung vOn Förder­

mitteln zweifelsfTei auszuschließen. Die Förderungsabrechnung 

bzw. -kontrolle der NÖG liefvielfach auf eine Summenbetrachtung 

h inaus. Die NÖG war nicht in der Lage. die Anzahl und Gründe der 

bereits im Zuge der Vorprüfung zurückgewiesenen Förderungsan­

suchen darzu.legen. [TZ 1 4) 

Zusammenfassende Beurteilung 

Es wäre die Aunösung der NÖG als eigener Rechtsträger und - ver­

bunden damit - die Eingliederung der n iederösterreichischen Grenz­

landfOrderung in eine bestehende Förderungseinrichtung des Bundes 

oder des Landes Niederösterreich geboten. weil Personal- und Sach­

kosten eingespart sowie die Qualität der Förderungsabwicklung 

deutlich gesteigert werden könnten. [TZ t 5) 
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Kenndaten zur Niederösterreichischen Grenzlandförderungsgesellschaft m.b.H. (NÖG) 

Unternehmensgegens'tJind Förderung von Unternehmen In den niederösterreichischen Grenz· 
regionen durch die Finanzierung von [nvestitionsprojekten und externen 
8eratungskosten für Umstrukturierungs- und Innovationsprozesse 

überprüfter Zeitraum 2009 bis 2013 

Stammkapital 14.53 Mio. EUR 

Rocht.grundlagen Art. 15a B-VG-Vereinborung zwischen dem Bund und dem Land 
Hiederösterreich auS dem Jahr 1983. BGBl. Hr. 113/1983 

Gesellschaftsvertrag aus 1975 in der geltenden Fassung 2008 

Syndikatsvertrag zur Bestellung der Orgone der HÖG aus 1975 

Gesellschafter Republik Österreich, vertreten durch dos BMVIT (50 'I.) 
Land Hiederösterreich (50 'I.) 

G.b.rung 2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 

in 1.000 EUR in Ofo 
Finanzanlagen 9.131,7 7.656,1 8.158,2 8.357,1 9.240,2 1,2 

Kassabestand, Guthaben bei Kredit-
7.175,4 8.123,6 8.000.4 1.858,4 6.835,2 - 4,1 instituten 

Eigenkapital 16.219,0 16.314,3 16.124,2 16.182,8 16.040,5 - 1,5 

davon 
Stammkapital 14.534,6 14.534,6 14.534,6 14.534,6 14.534,6 

BHanzsumme 16.318,1 16.388,6 16.110,3 16.224,6 16.083,4 - 1,4 

Erträge 362,1 334,4 254,0 366,1 195,3 - 46,2 

Betriebsaufwand - 255,0 - 299,0 - 310,9 - 308,1 - 331,1 32,4 

davon 
Personalaufwand - 61.5 - 111,2 - 140,9 - 119.4 - 126,2 87,0 

Abschreibung auf Darlehen - 133,2 

Ergebnis der gewöhnlichen 
101,1 35,4 - 190,1 58,6 - 142,3 - 232,1 Geschäftstätigkeit (EGT) 

BHanzgewinn 1.144,4 1.119,8 1.589,6 1.648,2 1.505,9 - 13.1 

Anzahl 

Personal in VBÄ 1,42 2.00 4,61 4.25 4,50 216,9 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: NOG 
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1 ( I )  Der RH überprüfte von Mai bis Juli 201 4  die Gebarung der Nieder­

österreichischen GrenzlandfOrderungsgesellschaft m.b.H. (NÖG). 

Ziel der Überprüfung war die Beurteilung der Ziele und Koordination 

der Interessen der beiden Eigentümer, der Förderungsstrategie, der Auf­

gabenerledigung und Finanzierung sowie des internen Kontrollsystems. 

Das Unternehmen wurde aufgrund einer Stichprobe nach dem Zufalls­

prinzip ausgewählt. Dieses Verfahren bezieht auch Rechtslräger ein, die 

nach dem ansonsten risikoorientierten Auswahlverfahren (z.B. wegen 

ihre geringen Gebarungsumfangs) nicht überprüft würden. Der RH 

wendet dieses Verfahren an, um seine präventive und beratende Wir­

kung zu verstärken. 

Der Prüfungszeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2009 bis 

201 3. 

(2) Zu dem im Jänner 201 5 überminelten Prüfungsergebnis nahmen 

die NÖG im Februar 201 5  sowie das BMVIT und das Land Nieder­

österreich im April 201 5 Stellung. Der RH erstat1ete seine Gegenäu­

ßerungen im Juli 201 5. 

2 Unternehmensgegenstand der NÖG war die Förderung von nieder­

ö terreichischen Grenzgebieten durch Sicherung und Verbesserung 

der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnisse. Darunter 

fIel im Wesentlichen die Finanzierung von Investitionsprojekten von 

Unternehmen sowie von externen Beratungskosten für Umstrukturie­

rungs- und Innovationsprozesse. 

Die NÖG beriet auch Gemeinden bei der Auswahl und Planung von 

Betriebsansiedlungsgebieten und bot im Rahmen des .NÖG-Info­

net 2020· Beratung und Information in der Startphase innovativer 

Projekte im Bereich Regions- und RegionalentwickJung, Wirtschaft 

und Tourismus etc. unter Hinzuziehung eines Unternehmensberaters an. 

3.1 ( I )  Die NÖG wurde im Jahr 1975 vom Bund und Land Niederösterreich 

gegründet. Der Bund wurde im Prüfungszeirraum 2009 bis 201 3 durch 

das BMVIT venreten. Die NÖG befand sich zu je 50 % im Eigentum 

der beiden Gebietskörperschaften und war gemeinnützig. Ihr Stamm­

kapital betrug im Prüfungszeilraum 1 4,53 Mio. EUR und finanzierte 

die Darlehensvergaben der NÖG an die Förderungsnehmer. Die NÖG 

erhielt über die Bereitstellung des Stammkapitals durch die beiden 

Gesellschafter hinausgehend keine weiteren Mittel zur Finanzierung 

Bund 2015/ 1 1  
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von Förderungsaktivitäten. Aus den Zinsenrägen aus der Veranlagung 

eines Teils des Stammkapital fmanziene die NÖG ihren laufenden 

Betriebsaufwand. der durchschnittlich bei rd. )00.000 EUR pro Jahr 

lag. 

(2) Die durch die gemeinsame Eigentümerschaft der NÖG angestrebte 

Zusammenarbeit des Bundes und des Landes Niederösterreich wurde 

im Jahr 198) zu ätzlich in einer Vereinbarung gemäß An. I Sa B-VG 

(An. I Sa-Vereinbarung) geregelt. Dabei wurde das Förderungsgebiet 

im Wald- und Weinvienel defmien sowie die nach wie vor gultige 

fmanzielle Basis der NÖG in Höhe von rd. 1 4,5 Mio. EUR durch meh­

rere Kapitaleinzahlungen der Gesell chafter festgelegt. 

()) Das sogenannte ArbeilSprogramm der NÖG aus 1991 hielt fest, dass 

die Investitionsf6rderungen der NÖG subsidiär und in Kooperation mit 

der Geschäftsstelle rur Sonderrorderungen bei der Geschäftsführung des 

ERP-Fonds vorzunehmen waren. Der räumliche Tätigkeitsschwerpunkt 

der NÖG sollte ausschließlich auf das in der An. I Sa-Vereinbarung 

geregelte Förderungsgebiet in Niederösterreich ausgerichtet werden. 

Das Förderungsgebiet war dabei teilweise sogar bis auf Gemeinde­

ebene detaillien festgelegt und erstreckte sich im Wesentlichen auf das 

Waldvienel. da nördliche Weinvienel sowie auf Gebiete im politischen 

Bezirk Bruck an der Lcitha. Diese GebielSabgrenzung galt auch für die 

Beratungsaklivitäten im Rahmen des NÖG-Infonets 2020 (siehe TZ 1 1 ) . 

(4) Die NÖG behielt auch nach dem Auslaufen der Sonderrorderung 

im Rahmen des ERP-Fonds grundsätzlich ihre ergänzende Förde­

rungsfunktion wie auch das historisch festgelegte Förderungsgebiet 

bei. Die NÖG stellte nunmehr in der Regel ergänlend zu ande­

ren Winschaftsrorderungen des Bundes aus dem Bereich der Aus­

tria Winschaftsservice GmbH (AW ), des Landes Niederösterreich 

und auch der EU (EFRE) subsidiär Förderrnittel rur einzelne Pro­

jekte bereit. Die NÖG ging dabei intern von einem Anteil in lIöhe 

von 20 'lb bi 25 'lb aus. Die Beratungsaktivitäten im Rahmen des 

NÖG-Infonets 2020 blieben davon unberühn und wurden von der 

NÖG fon gesetzt. 

3.2 Für den RH war es nicht nachvollziehbar, warum im Jahr 1 98) eine 

An I Sa-Vereinbarung abgeschlos en wurde. Ebensowenig war für ihn 

nachvollziehbar, ob in den Folgejahren - etwa aufgrund der Ände­

rung der winschaftspolilischen Rahmenbedingungen - Anpassungen 

der Rechtsgrundlagen der NÖG erwogen wurden. Der RH hielt kri­

tisch fest. dass die An. I Sa-Vereinbarung eine zeitnahe Anpassung 

der Aktivitäten der NÖG an sich ändernde rahmenpolitische Heraus­

forderungen (z.B. Wegfall der _toten Grenze") erschwene. Er wies in 
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diesem Zusammenhang auf seine zusammenfa sende Beurteilung der 

Organisation der Grenzlandförderung im Wege der NÖG hin rrz 1 5). 

3.3 Lauf Stellungnahme der NÖG müsse mall beim Betriebsaufwand eiller­
seils zwischen dem ""bedingt rIo/wendigen Belriebsaufwmld, der für die 
Führung der Gesellschaft erforderlich iSl, uold olldererseits den gleicll­
Jalls darin elllhalfellell Ausgaben für nicht unbedingl berriebsllolwell­
dige (Förder-)projekfe ulld (solIslige) Aufwelldtmgell ulllerscheidell. 
Der durchschllitrliche lIorwendige BelriebsauJwolld der NÖG liege bei 
rci. / 80.000 EUR. 

3.4 Der RH entgegnete der NÖG auch unter Hinwei auf die von ihr defI­

nierten Kernaufgaben (Darlehensvergabe an Gemeinden und Unter­

nehmen, NÖG-Infone( 2020), dass sämtliche Aufwendungen hiefür als 

betriebsnotwendig anzusehen waren und von der NÖG auch als solche 

ausgewiesen wurden (siehe auch TZ 1 3). Tatsächlich nicht betriebsnot­

wendige Ausgaben sollten nach Ansicht des RH im Sinne der Spar­

samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit vermieden werden. 

4.1 Organe der NÖG waren laut Syndikatsvertrag 1975 die zweiköpfIge 

Geschäftsflihrung und der aus acht Mitgl iedern zusammengesetzte Auf­

sichtsrat sowie die Generalversammlung. Die Aufgaben der Organe der 

NÖG waren in einer Geschäftsordnung geregelt. Der Bund und das Land 

Niederösterreich nominierten je einen Geschäftsftihrer (siehe TZ 1 3). 

Die Aufsichtsräte waren vom BMF, vom BMVIT und vom Land Nieder­

österreich elltsandt. Der Aufsichtsratsvorsitz wechselte jährlich zwi­

schen einem Venreter des BMVlT bzw. des Landes Niederösterreich. 

Die Genehmigung der einzelnen Förderungsfalle nahm der Aufsichts­

rat vor. Der Aufsichtsrat tagte mindestens viermal jährlich und fasste 

seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Laut Geschäftsord­

nung der NÖG war die Gewährung von Darlehen über 7.260 EUR nur 

dann durch den Aufsichtsrat genehmigungspflichtig. sofern die Gewäh­

rung nicht zum gewöhnlichen Geschäftsverkehr gehörte. 

Die Geschäftsflihrer berichteten weiters in detaill ierter Weise über die 

Beratungsaktivitäten an den Aufsicht rat. In der jährlichen General­

versammlung prüf1en und genehmigten die Eigentümervertreter die 

Berichte des Aufsichtsrats sowie die Jahresabschlüsse und Lageberichte. 
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4.2 Der RH hielt unter Hinweis auf die Geschäftsordnung der NÖG kritisch 

fest. dass der Aufsichtsrat im Kernbereich Förderung eine Rolle ein­

nahm, die seine Überwaehungsfunktion laut GmbH-Gesetz in Frage 

stellte. 

Der RH empfahl daher dem BMVIT und dem Land Niederösterreich. 

im Falle des Fortbestands der NÖG dafür zu sorgen, dass der Auf­

sicht rat seiner Überwachungsfunklion gegenüber der Ge chäftsfüh­

rung laut GmbH-Gesetz nachkommt und keine Aufgaben des gewöhn­

lichen Geschäftsverkehrs übernimmt. 

4.3 (J) Laut StellulIgllahme des BMVTT habe der Aujsic/rrsrat der NÖG auf 
Basis des Prüjungsergebnisses ulld im Hinblick auj eine Selbstevalu­
ierung seiller Tätigkeit elllsprechende Schlüsse bzw. rillell Nachjustie­
rtllIgsbedarj idelltifiziert. Dies werde vom BMVlT als Eigelltümerver­
treler begrüßt. 

(2) Laut Stcllung,rahme des Landes Niederösrerreic/, dielle die Bcha"d­
lu"g und Beschlussjassu"g zu de" FärderJällen im A .ljsic/rrsral der 
EinbeziellUng der regionalen Sichrweise. Darüber hinaus sei durch die 
Besetzung des Aujsichtsrars eille zusärzlic/le Absrimmullg der Förder­
stellell gewälITleisret. Die 110m A ufsichtsrat wahrgellommene FUllktioll 
sei nicht operativ und solle beibehalten werden. 

(J) Laut Stellung,whme der NÖG dielle die Beha"dlu"g u"d Beschluss­
jassung 11011 FörderJällen im Aujsichtsrat auch der EillbezieilUng und 
Abstimmung mit den alIdereIl Bundes- und Lalldesförderstellell. 

4.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterrcich und der NÖG, dass durch 

die gewählte Vorgehensweise der Aufsichtsrat im Kernbereich Förde­

rung eine ausflihrende Rolle einnahm, die seine Überwachungsfunk­

tion in Frage stellt. Die Abstimmung mit anderen Förderungsstellen 

ist nach Ansicht des RH auf Geschäftsflihrerebene vorzunehmen. 

Der RH empfahl dem BMVIT und dem Land Niederösterreich neuerlich, 

im Falle des Fortbestands der NÖG daflir zu sorgen, dass der Aufsichts­

rat seiner Überwachungsfunklion gegenüber der GeschäFtsflihrung laut 

GmbH-Gesetz nachkommt und keine Aufgaben des gewöhnlichen 

Geschäftsverkehrs übernimmt. 
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5.1 ( I )  Die Wahrnehmung der Eigentümerinteres en des Bundes und des 

Landes iederösterrcich erfolgte durch die Ent cheidungsfmdung im 

Aufsichtsrat der NÖG. 

Aus dem aktuell gültigen Strategiepapier 2009 der NÖG ( iehe TZ 6) 

war aufgrund der Betonung der weiterhin bestehenden wirtschaftli­

chen Benachteiligung des Grenzraums ein direktes Interes e des Landes 

Niederösterreich an der Fortftihrung der Aktivitäten der NÖG ableit­

bar. Ein ähnlich starkes Interesse auf Bundesebene war nicht ableitbar. 

Das BMVlT beabsichtigte. das Land iederösterreich im Herbst 201 4  

erstmalig zu einem .Eigentümer Jour Fix· mit Themen wie Strategie. 

Budget. Entwicklungen im Personalbereich usw. einzuladen. 

(2) Trotz der sub idiären Förderungsfunktion der NÖG und der gemein­

samen Eigentümerschaft von Bund und Land Niederösterreich erfolgte 

auf operativer Ebene keine systemati che Abstimmung der NÖG mit 

anderen Förderung teilen auf Bundes- und Landesebene. wie z.B. 

hinsichtlich einer gemein amen Prüfung bzw. Beurteilung der Förde­

rung anträge owie der Förderungsabrechnungen und -kontrolle. Dop­

pelerhebungen bzw. -prüfungen waren daher nicht ausgeschlossen. 

5.2 Der RH kritisierte. das das BMVlT und das Land Niederösterreich die 

gemeinsame Eigentümerschafl an der NÖG nicht dazu nutzten. um 

die Förderungsabwicklung der Gesell chaft mit jenen anderer Förde­

rungssteIlen des Bundes und des Lande abzu timmen. 

Der RH empfahl daher dem BMVlT und dem Land Niederösterreich. 

im Fall des Fortbestand der NÖG ihre Tätigkeit mit den bestehenden 

Förderungsstellen des Bundes und des Landes Niederösterreich abzu­

stimmen. 

5.3 ( I )  /.nut Stellungnahme des BMVIT kÖ'lIle die Empfelllung des RH 
betreffend die Abstimmung mit bestehenden Förderste/len grund ätz­
lich nachvollzogen werden. Das BMV/T gehe davon aus. dass die Pro­
zesse und Organisation betreffend soleIre Abstimmungen von Seiten 
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats einer inhaltlielren prü· 

fung untenogen würden. 

(2) /.nut Stellungnahme de /.nndes Niederösterreich ei ei'le Abstim­
mung mir den bestehenden Förderstellen des Landes und des Bundes 
sowohl projektbezogen im Rahmen VOll Fillanzierullgsbespreelrungen 
als auch durch die Besetlllllg des Aufsichtsrats der NÖG gewährleistet. 
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(3) Laut Stellungnahme der NÖG würden die Förderflille im Einzelfall 

und anlassbezogen bei Besprechungen mit den Projekrrrägem inhalt­

lich akkordiert. ilt den AujsichrsratssitZllllgen erjolge eine Absrimmung 

zwischen den Verrretem der Eigenriimer sowie weiterer Fördersrellen. 

5.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich und der NÖG, dass 
die operative Abwick.lung der jeweiligen Fördenalle (Förderprüfung, 
-abrechnung, usw.) durch die NÖG weitgehend selbständig erfolgte. 
Die vom Land Niederösterreich und der NÖG behauptete Abstimmung 
mit anderen Förderstellen des Bundes und des Landes war dabei nicht 
nachvollziehbar. 

Der RH empfahl daher dem BMVlT und dem Land Niederösterreich 
neuerlich. im Fall des Fortbestands der NÖG ihre Tätigkeit (Förderprü­
fung, -abrechnung, u w.) mit den bestehenden Förderungsstellen des 
Bundes und des Landes Niederösterreich abzustimmen. 

6.1 ( I )  Inhaltliche Basis für die Förderungs- und Beratungsaktivitäten 
der NÖG waren das sogenannte Arbeitsprogramm aus dem Jahr 1 99 1  

sowie cin Strategiepapier der Geschäftsführung aus dem Jahr 2009. 

Zur operativen Umsetzung der darin formulierten Zielsetzung diente 
die .Richtlinie zur Förderung an Gemeinden bei Grunderwerb und Auf­
schließung von Betriebsgebieten· aus dem Jahr 2006 und die .Richt­
linien zur Förderungsaktion für Unternehmen" aus dem Jahr 2009. 

(2) Das Arbeitsprogramm aus dem Jahr 1 99 1  bezog sich noch vollin­
haltlich auf die Kooperation mit dem ERP-Fonds zur AufsLOckung der 
Fördermittel des ERP-Fonds im niederösterreichischen Grenzlandbe­
reich und konkretisierte dabei das damalige Förderungsverfahren bzw. 
die Aufgaben der NÖG. Vorrangiges strategisches Ziel der NÖG war 
es, durch spezifIsche Förderungen von k.leinen und mittleren Unter­
nehmen (KMU) und Gemeinden mit ihrem Förderungs- und Bera­
rungsangebot der ungünstigen WirtSchaftsentwickJung, der geringen 
Investitionsbereitschaft regionaler Unternehmen und den schlechten 
Standortbedingungen aufgrund der weiter bestehenden negativen wirt­
schaftlichen Auswirkungen der .LOten Grenze" aufgrund des Eisernen 
Vorhangs entgegenzuwirken. 

(3)  Im Hinblick auf die veränderte Situation des niederösterreichischen 
Grenzlands. u.a. durch die Grenzöffnung und die damit verbundenen 
strategischen Herausforderungen, ließ die NÖG durch einen externen 
Berater eine Studie zum Thema .. NÖ Grenzland 2020, Teil eines inter­
regionalen Entwicklungs- und Standortraums" erstellen, die im Okto­
ber 2007 vorlag. Dadurch sollten im Wesentlichen Zukunftsszenarien 
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rur einen interregionalen Standortraum entworfen, Ergänzungen zu 
bestehenden Strategien sowie Anregungen rur Maßnahmen auf der 
jeweiligen Entscheidungsebene getroffen werden. 

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass das ProfIl der NÖG zu wenig 
ausgeprägt und ihr Bekanntheitsgrad zu gering sei, beurteilte aber die 
Förderungsabwick.lung als rasch und effizient. Laut der Studie sollte 
die NÖG als .. zentrale Ansprechstelle ftir den NÖ-Grenzraum" etabliert 
werden. Dazu sollte eine Organisationsstruktur geschaffen werden, wel .. 
ehe die Interessen dieses Raums bündelt und unterstützt. Als wichtige 
Ergänzung zu den bisherigen Zielsetzungen der NÖG sah die Studie 
eine pro-aktive Grenzlandf<irderung im Sinne von der Unterstützung 
bei der Entwicklung von Projektideen, Maßnahmen zur Wertschöp­
fungssteigerung, verschiedene Kooperationen etc. vor. 

(4) Das BMVIT beauftragte etwa zeitgleich zur NÖG das Österreichische 
Institut ftir Raumplanung (ÖrR) mit der Klärung der strategischen Opti­
onen des Bundes ftir die Positionierung der NÖG. Schwerpunkt der 
Beauftragung war es, unter Berücksichtigung der neuen Rahmenbe­
dingungen Notwendigkeiten zu Veränderungen auszuarbeiten sowie 
Eckpunkte eines neuen TätigkeitsprofIls und eines mittelfristigen 
Arbeitsprogramms zu fmden. 

Der im März 2008 erstattete Bericht des ÖIR hielt u.a. fest, dass die 
Kriterien rur die Auswahl der f<irderbaren Gemeinden nicht nachvoll­
ziehbar seien, weil auch Gemeinden ohne Grenznähe zu einem Nach­
barland erfasst worden seien. Weiters habe die NÖG im Laufe der Jahr­
zehnte ihr Alleinstellungsmerkmal sowohl als Förderungsinstrument als 
auch als Infodrehscheibe rur den Grenzraum verloren und weise kein 
klares Prof,l auf. Die Verflechtung mit anderen regional und grenz­
übergreifend agierenden Institutionen sei gering. Eine umfassende, 
inhaltlich-thematische sowie organisatorische Umslrukturierung und 
eine zweckdienliche Abgrenzung des Förderungs- bzw. Aklionsge .. 
biets sei daher notwendig. 

(5) Der Aufsichtsrat der NÖG diskutierte die Ergebni se der bei den Stu­
dien, hielt aber dennoch grundsätzlich an der bisherigen Struktur der 
NÖG fest .  Auf sein Betreiben hin erstellte die Geschäftsftihrung im 
Jahr 2009 das .. Strategiepapier NÖG Neu". Dabei sollte die strategische 
Fokussicrung der Aktivitäten der NÖG in Richtung Innovations- und 
Technologief<irderung sowie Arbeitsmarkt erfolgen. 

Das Strategiepapier 2009 bekräftigte die Aufgaben der NÖG mit der 
grundSätzlichen Begründung weiterhin bestehender Grenzlandpro­
bleme sowie mit einem de facto vorhandenen Förderungswettbewerb 
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